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1. Teil 

Geltungsbereich 

1. HAUPTSTüCK 

Sachlicher Geltungsbereich 

. Allgemeines 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für entgeltliche 
Lieferaufträge, deren Vertragsgegenstand der Kauf, 
das Leasing, die Miete, die Pacht oder der 
Ratenkauf, mit oder ohne Kaufoption, von Waren, 
einschließlich von Nebenarbeiten wie das Verlegen 
und die Installation, ist. 

(2) Dieses Bundesgesetz gilt für entgeltliche 
Bauaufträge, deren Vertragsgegenstand 

1. die Ausführung oder die Ausführung und die 
Planung von Bauvorhaben im Zusammenhang 
mit einer der in Anhang I genannten Tätigkei­
ten oder 

2. ein Bauwerk als Ergebnis einer Gesamtheit 
von Tief- und Hochbauarbeiten, das seinem 
Wesen nach -eine wirtschaftliche oder techni­
sche Funktion erfüllen soll, oder 

3. die Erbringung einer Bauleistung durch Dritte 
gemäß den vom öffentlichen Auftraggeber 
genannten Erfordernissen, gleichgültig mit 
welchen Mitteln dies erfolgt, 

1st. 

(3) Für Bauaufträge, die einen gemeinnützigen 
Zweck verfolgen und von anderen als öffentlichen 
Auftraggebern vergeben, von diesen aber zu mehr 
als 50 vH direkt gefördert werden, gilt dieses 
Bundesgesetz nur, wenn es sich um Aufträge im 
Sinne des Anhanges II handelt. 

(4) Dieses Bundesgesetz gilt für Baukonzessions­
aufträge, das sind Aufträge, deren Vertragsgegen­
stand von Abs. 2 nur insoweit abweicht, als die 
Gegenleistung für die Arbeiten ausschließlich in 
dem Recht zur Nutzung des Bauwerkes oder in 
diesem Recht zuzüglich der Zahlung eines Preises 
besteht. 

(5) Im Telekommunikationssektor gilt dieses 
Bundesgesetz auch für Lieferaufträge über Soft­
ware, sofern diese zum Betreiben eines öffentlichen 
Telekommunikatlonsnetzes oder zur Verwendung 
in Verbindung mit einem öffentlichen T elekommu­
nikationsdienst erworben wird. 

(6) Im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie im Telekommunika­
tionssektor umfassen Bauaufträge auch die für ihre 
Ausführung erforderlichen Waren und Dienstlei­
stungen. 

(7) Im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie im Telekommunika­
tionssektor gelten Aufträge, die andere als die in 
Abs. 1 und 6 genannten Dienstleistungen umfassen, 
als Lieferaufträge, wenn der Gesamtwert der Waren 
einschließlich des Wertes des für die Ausführung des 
Auftrages erforderlichen Verlegens und der hiefür 
erforderlichen Installation sowie der Software-Auf­
träge im Sinne des Abs._ 5 höher ist als der Wert der 
anderen von dem Auftrag erfaßten Dienstleistun­
gen. 

Schwellenwerte bei Lieferaufträgen 

§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für die Vergabe 
von Lieferaufträgen durch die in Anlage 2 zu 
Anhang XVI des EWR-Abkommens genannten 
vergebenden Stellen dann, wenn der geschätzte 
Auftragswert ohne Umsatzsteuer mindestens 
130 000 ECU beträgt. Im Bereich des Bundesmini­
steriums für Landesverteidigung gilt dies nur für 
Lieferaufträge betreffend Waren, die in Anhang I 
Teil II des Übereinkommens über das öffentliche 
Beschaffungswesen, BGBI. Nr.45211981, in der 
Fassung des Staatsvertrages BGBI. Nr. 46/1990, 
enthalten sind. 
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(2) Im übrigen gilt dieses Bundesgesetz für die 
Vergabe von Lieferaufträgen dann, wenn der 
geschätzte Auftragswert ohne Umsatzsteuer minde-
stens 200 000 ECU beträgt. . 

(3) Bei Leasing, Miete, Pacht oder Ratenkauf ist 
. als geschätzter Auftragswert anzuseizen: 

L bei zeitlich begrenzten Verträgen mit höch­
stens zwölf Monaten Laufzeit der geschätzte 
Gesamtwert für die Laufzeit des Vertrages 
oder, bei einer Laufzeit von mehr als zwölf 
Monaten, der Gesamtwert einschließlich des 
geschätzten Restwertes ; 

2. bei unbefristeten Verträgen oder bei zweifel­
hafter Vertragsdauer das 48fache der monatli­
chen Zahlung. 

(4) Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufträgen 
oder bei Daueraufträgen ist als geschätzter 
Auftragswert entweder der tatsächliche Wert der 
entsprechenden Aufträge im vorangegangenen 
Finanz- bzw. Haushaltsjahr oder in den vorange­
gangenen zwölf Monaten, nach Möglichkeit unter 
Anpassung voraussichtlicher Änderungen bei Men­
gen oder Kosten während der auf die erste 
Lieferung folgenden zwölf Monate oder während 
der Laufzeit des Vertrages, soweit diese länger als 
zwölf Monate ist, anzusetzen. Die Berechnungsme­
thode darf nicht die Absicht verfolgen, die 
Anwendung dieses Bundesgesetzes zu umgehen. 

(5) Kann die beabsichtigte Beschaffung gleichar­
tiger Lieferungen zu Aufträgen führen, die 
gleichzeitig in Losen vergeben werden, so ist als 
geschätzter Auftragswert der geschätzte Gesamt­
wert aller dieser Löse anzusetzen. 

(6) Sieht der beabsichtigte Lieferauftrag Options­
rechte vor, so ist der geschätzte Auftragswert auf 
Grund des größtmöglichen Umfangs von Kauf, 
Leasing, Miete, Pacht oder Ratenkauf unter 
Einbeziehung der Optionsrechte zu berechnen. 

(7) Ein Beschaffungsauftrag für bestimmte 
Mengen von Lieferungen darf nicht in der Absicht 
aufgeteilt werden, ihn der Anwendung dieses 
Bundesgesetzes zu entziehen. 

Schwellenwerte bei Bauaufträgen und 
Baukonzessionsaufträgen 

§ 3. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für die Vergabe 
von Bauaufträgen und Baukonzessionsaufträgen 
dann, wenn der geschätzte Auftragswert ohne 
Umsatzsteuer mindestens fünf Millionen ECU 
beträgt. 

(2) Besteht ein Bauwerk aus mehreren Losen, für 
die jeweils ein gesonderter Auftrag vergeben wird, 
so muß bei der Errechnung des in Abs. 1 
angegebenen Betrages der Wert eines jeden Loses 
berücksichtigt werden. Beliiuft sich der kumulierte 

Wert der Lose auf den in Abs. 1 genannten Betrag 
oder einen höheren, unterliegen alle Lose diesem 
Bundesgesetz. Dies gilt nicht für Lose, deren 
geschätzter Auftragswert ohne Umsatzsteuer weni­
ger als eine Million ECU beträgt, sofern der 
kumulierte Auftragswert dieser Lose 20 vH des 
kumulierten Wertes aller Lose nicht übersteigt. 

(3) Bauaufträge, insbesondere die von diesen 
erfaßten Bauwerke, dürfen nicht in der Absicht 
aufgeteilt ·werden, sie der Anwendung dieses 
Bundesgesetzes zu entziehen. 

(4) Bei der Berechnung des geschätzten Auftrags­
wertes von Bauaufträgen ist außer dem Auftrags­
wert auch der geschätzte Wert der Lieferungen zu 
berücksichtigen, die für die Ausführung der 
Arbeiten erforderlich sind und dem Auftragnehmer 
vom öffentlichen Auftraggeber zur Verfügung 
gestellt werden. 

Schwellenwerte im Bereich der Wasser-, Energie­
und Verkehrsversorgung sowie im T elekommunika­

tionssektor 

§ 4. (1) Im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie im T eIekommunika­
tionssektor gilt dieses BUndesgesetz für die Vergabe 
von Lieferaufträgen dann, wenn der geschätzte 
Auftragswert ohne Umsatzsteuer mindestens 
400 000 ECU beträgt, im Telekommunikationsbe­
reich dann, wenn der geschätzte Auftragswert ohne 
Umsatzsteuer mindestens 600000 ECU beträgt. 

(2) Im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie im Telekommunika­
tionssektor gilt dieses Bundesgesetz für die Vergabe 
von Bauaufträgen dann, wenn der geschätzte 
Auftragswert ohne Umsatzsteuer mindestens fünf 
Millionen ECU beträgt. 

(3) Bei Lieferauft~ägen über Leasing, Miete, 
Pacht oder Ratenkauf ist als geschätzter Auftrags­
wert anzusetzen: 

1. bei befristeten Aufträgen mit höchstens zwölf 
Monaten Laufzeit der geschätzte Auftrags­
wert für die gesamte Laufzeit, bei längerer 
Laufzeit der Gesamtwert des Auftrages 
einschließlich des geschätzten Restwertes ; 

2. bei unbefristeten Aufträgen oder bei unbe­
stimmter Auftragsdauer der voraussichtliche 
Gesamtbetrag der während der ersten vier 
Jahre zu leistenden Zahlungen. 

(4) Sieht der beabsichtigte Auftrag Optionsrechte 
vor, so ist der Auftragswert auf Grund des 
größtmöglichen Umfanges von Kauf, Leasing, 
Miete, Pacht oder Ratenkauf unter Einbeziehung 
der Optionsrechte .zu berechnen. 

(5) Handelt es sich um eine Beschaffung von 
Lieferungen für einen bestimmten Zeitraum mittels 
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einer Reihe von Aufträgen, die an einen oder an 
. mehrere Auftragnehmer zu vergeben sind, oder von 

Daueraufträgen, so ist als geschätzter Auftragswert 
anzusetzen: , 

1. der nach Möglichkeit zur Berücksichtigung 
voraussichtlicher Änderungen bei Mengen 
oder Kosten während der folgenden zwölf 
Monate zu berichtigende Gesamtwert der 
Aufträge, die während des vorangegangenen 
Finanz- bzw. Haushaltsjahres oder der voran­
gegangenen zwölf Monate vergeben worden 
sind und ähnliche Merkmale aufweisen, oder 

2. der kumulierte Wert der Aufträge, die in den 
zwölf Monaten nach Erteilung des ersten 
Auftrages, bei Laufzeiten von mehr als zwölf 
Monaten jedoch während der gesamten 
Auftragsdauer zu vergeben sind. 

(6) Der geschätzte Auftragswert einer Rahmen­
vereinbarung ist der geschätzte Höchstwert aller für 
diesen Zeitraum geplanten Aufträge. 

(7) Der geschätzte Auftragswert eines Bauauftra­
ges ist der Gesamtwert des Bauwerkes, wobei als 
Bauwerk das Ergebnis einer Gesamtheit von Hoch­
und Tiefbauarbeiten . gilt, das seinem Wesen nach 
eine wirtschaftliche Funktion erfüllen soll. . 

(8) Für die Berechnung des geschätzten Auftrags­
wertes gilt bei der Auf teilung einer Lieferung in 
mehrere· Lose § 2 Abs. 5, bei der Auf teilung eines 
Bauwerkes in mehrere Lose § 3 Abs. 2. 

(9) Bei der Berechnung des geschätzten Auftrags­
wertes von Bauaufträgen haben die Auftraggeber 
den Wert aller für die Ausführung der Arbeiten 
erforderlichen Waren und Dienstleistungen, die sie 
dem Auftragnehmer zur Verfügung stellen, einzu­
beziehen. 

(10) Der Wert der Waren, die für die Au;führung 
eines bestimmten Bauauftrages nicht erforderlich 
sind, darf zum Wert dieses Auftrages nicht mit der 
Folge hinzugefügt werden, daß die Beschaffung 
dieser Waren der Anwendung dieses Bundesgeset­
z(':s entzogen wird. 

(11) Die Auftraggeber dürfen die Anwendung 
dieses Bundesgesetzes nicht dadurch umgehen, daß 
sie die Aufträge aufteilen oder für die Berechnung 
des Auftragswertes besondere Modalitäten anwen­
den. 

Berechnung der Schwellenwerte in Schilling 

§ 5. (1) Für die Höhe der Schwellenwerte ist der 
nach den folgenden Bestimmungen festgelegte 
Schillinggegenwert maßgeblich. 

(2) Die Höhe der jeweils gültigen Schwellenwerte 
in Schilling ergibt sich aus der Veröffentlichung der 
betreffenden Beträge durch die EFTA-Überwa­
chungsbehörde im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften. 

(3) Solange keine Veröffentlichung im Sinne des 
Abs. 2 vorliegt, hat der Bundesminister für wirt­
schaftliche Angelegenheiten die jeweils gültigen 
Schwellenwerte in Schilling durch Verordnung 
festzustellen. Hiebei hat die Berechnung auf den 
durchschnittlichen Tageskursen des Schilling in 
ECU für die 24 Monate zu beruhen, die mit Ablauf 
des 31. Oktober des der Überprüfung vorausgehen­
den Jahres enden. 

(4) Die Berechnung der Schwellenwerte in 
Schilling gemäß Abs. 3 hat erstmals zum 1. Jänner 
1993 zu erfolgen. Sie ist - solange keine 
Veröffentlichung im Sinne des Abs. 2 vorliegt - ab 
1. Jänner 1995 in Abständen von zwei Jahren zu 
überprüfen. 

2. HAUPTSTÜCK 

Persönlicher Geltungsbereich 

§ 6. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für die Vergabe 
von Aufträgen durch öffentliche Auftraggeber, das 
sind 

1. der Bund, 
2. Stiftungen, Fonds und Anstalten, wenn sie 

zumindest teilrechtsfähig sind und von Orga­
nen des Bundes oder von Personen verwaltet 
werden, die hiezu von Organen des Bundes 
bestellt sind, 

3. (Verfassungsbestimmung) Unternehmungen 
gemäß Artikel 126 b Abs. 2 B-VG, soweit sie 
zu dem Zweck gegründet wurden, im 
Allgemeininteresse liegende Aufgaben, die 
nicht gewerblicher Art sind, zu, erfüllen, und 
die finanzielle Beteiligung des Bundes jene der 
anderen Rechtsträger überwiegt - für son­
stige, der Rechnungshofkontrolle unterlie­
gende .Unternehmungen, soweit sie zu dem 
genannten Zweck gegründet wurden, obliegt 
die Regelung der Auftragsvergabe in Gesetz­
gebung und Vollziehung den Ländern -, 

4. Sozialversicherungsträger und der Hauptver­
band der österreichischen Sozialversiche­
rungsträger und 

5. (Verfassungsbestimmung) die Verbundgesell­
schaft und die Sondergesellschaften gemäß 
dem Zweiten Verstaatlichungsgesetz, BGBI. 
Nr. 81/1947 in der jeweils geltenden Fassung 
- für die Landesgesellschaften 'und die 
Städtischen Unternehmungen nach dem Zwei­
ten Verstaatlichungs gesetz sowie für Elektrizi­
tätsversorgungsunternehmen gemäß dem 
Elektrizitätswirtschaftsgesetz BGBI. Nr. 260/ 
1975 und den Elektrizitätswirtschaftsgesetzen 
der Länder in der jeweils geltenden Fassung 
obliegt die Regelung der Auftragsvergabe in 
Gesetzgebung und Vollziehung den Ländern. 

(2) Dieses Bundesgesetz gilt - unbeschadet des 
§ 68 - ferner für die Vergabe von Aufträgen durch 
private Auftraggeber, das sind von Abs. 1 Z 3 nicht 

2 
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erfaßte Unternehmer, die zumindest eine der in § 67 
Abs. 2 genannten Tätigkeiten auf der Grundlage 
von besonderen oder ausschließlichen Rechten 
ausüben, die' ihnen von einer zuständigen Behörde 
gewährt wurden. 

3. HAUPT STÜCK 

Ausnahmen vom Geltungsbereich 

§ 7. (1) Dieses Bundesgesetz gilt nicht 
1. für Auftragsvergaben durch die Länder, 

Gemeinden oder Gemeindeverbände, 
2. wenn der Schutz wesentlicher Interessen der 

Staatssicherheit es gebietet, 
3. für Lieferungen von Waren im Bereich des 

Bundesministeriums für Landesverteidigung, 
auf die Artikel 123 des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Ab-
kommen) Anwendung findet, , 

4. für Aufträge auf Grund eines besonderen 
Verfahrens einer internationalen Organisation 
SOWIe 

5. für Aufträge auf Grund eines internationalen 
Abkommens zwischen einem Mitgliedstaat des 
EWR-Abkommens und einem oder mehreren 
Drittländern für ein von den Vertragsstaaten 
gemeinsam zu verwirklichendes, zu tragendes 
oder zu nutzendes Objekt. 

(2) Im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie im Telekommunika­
tionssektor findet dieses Bundesgesetz nur Anwen­
dung, soweit sich dies aus dem 4. Hauptstück des 
3. Teiles ergibt. Auf Vergaben in diesen Bereichen 
finden die Bestimmungen des 4. Teiles keine 
Anwendung. 

(3) Das Übereinkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen, BGBL Nr.452/1981, in der 
jeweils geltenden Fassung, bleibt unberührt, 

4. HAUPT STÜCK 

Erweiterung des Anwendungsbereiches 

§ 8. (1) Die Bundesregierung kann mit Verord­
nung den 2. und 4. Teil dieses Bundesgesetzes für 
die in Anlage 2 zu Anhang XVI des EWR-Abkom­
mens genannten vergebenden Stellen sowie für im 
§ 6 Abs. 1 Z 2 bis 4 genannte Auftraggeber auch 
unterhalb der in den §§ 2 bis 4 festgelegten 
Schwellenwerte für bindend erklären, wenn dies im 
Interesse des Wettbewerbes, des Rechtsschutzes von 
Bewerbern oder Bietern und im Interesse einer 
einheitlichen Vorgangsweise bei der Vergabe von 
Aufträgen zweckmäßig ist. 

(2) Bis zur Erlassung einer Verordnung der 
Bundesregierung gemäß Abs. 1 kann jeder Bundes­
minister für seinen Wirkungsbereich eine solche 
Verordnung erlassen. 

(3) In Verordnungen nach Abs. 1 oder Abs. 2 ist 
die ÖNORM A 2050 "Vergabe von Aufträgen über 
Leistungen - Ausschreibung, Angebot und Zu­
schlag - Verfahrensnorm" vom 1. Jänner 1993 für 
bindend zu erklären, soweit ihr Inhalt -, von den 
Regelungen des 3. Teiles dieses Bundesgesetzes 
abgesehen - weder bundesgesetzlichen Regelun­
gen noch den auf Grund des 2. Teiles dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen wider­
spricht. 

2. Teil 

Allgemeine Bestimmungen 

1. HAUPTSTÜCK 

Begriffsbestimmungen 

§ 9. Im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes 
sind folgende Begriffsbestimmungen maßgebend: 

1. Vergabeverfahren sind alle Vorgänge, die 
zum Abschluß eines Vertrages zwischen 
einem Auftraggeber und einem Auftragneh­
mer führen sollen. 

2. Auftraggeber' ist jede natürliche oder juristi­
sche Person, die vertraglich an einen 
Auftragnehmer einen Auftrag zur Erbrin­
gung von Leistungen gegen Entgelt erteilt 
oder zu erteilen beabsichtigt. 

3. Vergebende Stelle ist jene Organisationsein­
heit des Auftraggebers, die das Vergabever­
fahren durchführt. 

4. Auftragnehmer ist jeder Unternehmer, mit 
dem vertraglich vereinbart wird, dem Auf­
traggeber eine Leistung gegen Entgelt zu 
erbringen. 

5. Unternehmer sind natürliche oder juristische 
Personen, handelsrechtliche Personengesell­
schaften, eingetragene Erwerbsgesellschaften 
und Arbeitsgemeinschaften. 

6. Arbeitsgemeinschaft ist ein Zusammenschluß 
mehrerer Unternehmer, die sich unbeschadet 
der sonstigen Bestimmungen des zwischen 
ihnen bestehenden Innenverhältnisses dem 
Auftraggeber gegenüber solidarisch zur ver­
tragsgemäßen Erbringung einer Leistung auf 
dem Gebiet gleicher oder verschiedener 
Fachrichtungen verpflichten. 

7. Bewerber ist ein Unternehmer, der sich an 
einem Vergabeverfahren beteiligen will, um 
~inen Auftrag zu erhalten. 

8. Bieter ist ein Unternehmer, der ein Angebot 
eingereicht hat. Als Bieter kann auch eine 
Arbeits- und Bietergemeinschaft auftreten. 

9. Bietergemeinschaft ist ein Ztisammenschluß 
mehrerer Unternehmer zum Zweck der 
Einreichung eines gemeinsamen Angebotes. 

10. Ausschreibung ist die an eine bestimmte oder 
unbestimmte Zahl von Unternehmern gerich­
rete Aufforderung, im Wettbewerb Angebote 
zur Erbringung einer bestimmten Leistung 
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einzureichen. Die öffentliche Erkundung des 
Bewerberkreises ist keine Ausschreibung. 

11. Angebot ist die Erklärung eines Bieters, eine 
bestimmte Leistung gegen Entgelt unter 
Einhaltung festgelegter Bedingungen erbrin­
gen zu wollen. 

12. Variantenangebot ist ein Angebot auf Grund 
einer Ausschreibungsvariante des Auftragge­
bers. 

13. Alternativangebot ist ein Ang~böt auf Grund 
eines alternativen Angebotsvorschlages des 
Bieters. 

14. Zuschlag ist die an den Bieter abgegebene 
Erklärung, sein Angebot anzunehmen. 

15. Technische Spezifikationen für Lieferauf­
träge sind sämtliche - insbesondere in den 
Ausschreibungsunterlagen enthaltene 
technische Vorschriften, die die Merkmale 
eines Erzeugnisses festlegen, wie Qualitäts­
stufen, Leistungsfähigkeit, Sicherheit oder 
Abmessungen, einschließlich der V orschrif­
ten über Terminologie, Bildzeichen,'Prüfun­
gen und Prüfverfahren, Verpackung, Kenn­
zeichnung und Beschriftung, mit deren Hilfe 
ein Material, ein Erzeugnis oder eine 
Lieferung objektiv gekennzeichnet sein muß, 
uni der vom Auftraggeber vorgesehenen 
Zweckbestimmung zu entsprechen. 

16., Technische Spezifikationen für Bauaufträge 
sind sämtliche - insbesondere in den 
Ausschreibungsunterlagen enthaltene 
technische Anforderungen an eine Baulei­
stung, ein Material, ein Erzeugnis oder eine 
Lieferung, mit deren Hilfe die Bauleistung, 
das Material, das Erzeugnis oder die 
Lieferung so bezeichnet werden können, daß 
sie ihren durch den Auftraggeber festgelegten 
Verwendungszweck erfüllen. Zu diesen tech­
nischen Anforderungen gehören Qualitäts­
stufen, Leistungsfähigkeit, Sicherheit und 
Abmessungen, ebenso die Vorschriften für 
Materialien, Erzeugnisse oder Lieferungen 
hinsichtlich Qualitätssicherung, Terminolo­
gie, Bildzeichen, Prüfungen und Prüfverfah­
ren, Verpackung, Kennzeichnung und Be­
schriftung. Außerdem gehören dazu auch die 
Vorschriften für die Planung und die 
Berechnung von Bauwerken, die Bedingun­
gen für die Prüfung, Inspektion und 
Abnahme von Bauwerken, die Konstruk­
tionsmethoden oder -verfahren und alle 
anderen technischen Anforderungen, die der 
Auftraggeber bezüglich fertiger Bauwerke 
oder der dazu notwendigen Materialien oder 
Teile durch allgemeine oder spezielle Vor­
schriften anzugeben in der Lage ist. 

17. Normen sind technische Spezifikationen, die 
von einer anerkannten Normungsorganisa­
tion zur wiederholten oder ständigen Anwen­
dung angenommen wurden und deren Einhal­
tung nicht zwingend vorgeschrieben ist. 

18. Europäische Normen sind die von dem 
Europäischen Komitee für Normung (CEN) 
oder dem Europäischen Komitee für Elektro­
technische Normung (CENELEC) gemäß 
deren gemeinsamen Regeln als Europäische 
Normen (EN) oder Harmonisierungsdoku­
mente (HD) angenommenen Normen. 

19. Europäische technische Zulassung ist eine 
positive technische Beurteilung der Brauch­
barkeit eines Produktes hinsichtlich der 
Erfüllung der wesentlichen Anforderungen 
an bauliche Anlagen; sie erfolgt auf Grund 
der spezifischen Merkmale des Produktes 
und der festgelegten Anwendungs- und 
Verwendungs bedingungen. Die europäische 
t~chnische Zulassung wird von einer zu 
diesem Zweck von einer Vertragspartei des 
EWR-Abkommens zugelassenen Organisa-
tion erteilt. ' 

20. Gemeinsame technische Spezifikation ist eine 
technische Spezifikation, die nach einem von 
einer Vertragspartei des EWR-Abkommens 
anerkannten Verfahren erarbeitet wurde, um 
die einheitliche Anwendung eines Produktes 
in allen Vertragsstaaten des EWR-Abkom­
mens sicherzustellen, und die im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften veröffent-
licht worden ist. ' 

.21. Wesentliche Anforderungen sind Anforde­
rungen betreffend die Sicherheit, die Ge­
sundheit und andere für die Allgemeinheit 
wichtige Aspekte, denen die Bauwerke 
genügen müssen. 

22. Rahmenvereinbarung ist eine Übereinkunft 
zwischen einem Auftraggeber und einem 
oder mehreren Lieferanten oder Unterneh­
'men, die zum Ziel hat, die Bedingungen für, 
die Aufträge, die während eines bestimmten 
Zeitraums vergeben werden sollen; festzule­
gen, insbesondere in bezug auf den in 
Aussicht genommenen Preis und gegebenen­
falls die in Aussicht genommene Menge. 

2. HAUPTSTÜCK 

Grundsätze des Vergabeverfahrens 

Allgemeine Grundsätze 

§ 10. (1) Aufträge über Leistungen sind nach 
einem in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Ver" 
fahren, entsprechend den Grundsätzen des freien 
und lauteren Wettbewerbes und der Gleichbehand-

, lung aller Bewerber und Bieter, an - spätestens 
zum Zeitpunkt der Angebotseröffnung - befugte, 
leistungsfähige und zuverlässige Unternehmer zu 
angemessenen Preisen zu vergeben. 

(2) Die völkerrechtlich zulässige unterschiedliche 
Behandlung von Bewerbern und Bietern aus 
Gründen ihrer Staatsangehörigkeit oder des Waren­
ursprunges bleibt von Abs. 1 unberührt. 
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(3) Zum Nachweis der beruflichen Zuverlässig­
keit ist von Bewerbern, Bietern und deren 
Subunternehmern in jedem Fall eine Bestätigung des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zu 
verlangen, daß eine wesentliche Verletzung des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes 1975, BGBI. 
Nr. 218, in der jeweils geltenden Fassung, durch sie 
nicht festgestellt wurde. 

(4) Unternehmer, die an den Vorarbeiten für eine 
Ausschreibung unmittelbar oder mittelbar beteiligt 
sind, sowie mit diesen verbundene Unternehmer, 
sofern zwischen ,ihnen ein Beherrschungsverhältnis 
besteht, sind von der Teilnahme am Wettbewerb um 
die Leistung auszuschließen, es sei denn, daß auf 
deren Beteiligung in begründeten Sonderfällen nicht 
verzichtet werden kann. 

(5) Vergabeverfahren sind nur dann durchzufüh­
ren, wenn die Absicht besteht, die Leistung auch 
tatsächlich zur Vergabe zu bringen. 

(6) An Justizanstalten, Wohlfahrtsanstalten, 
Lehranstalten und ähnliche aus öffentlichen Mitteln 
erhaltene oder unterstützte Einrichtungen dürfen 
Aufträge im Wege des Wettbewerbes nur mit in 
gleicher Weise begünstigten Unternehmern verge­
ben werden. 

(7) Im Vergabeverfahren ist auf die Umweltge­
rechtheit der Leistung Bedacht zu nehmen. 

Arten der Vergabeverfahren 

§ 11. (1) Die Vergabe von Aufträgen über 
Leistungen hat im Wege eines offenen Verfahrens, 
eines nicht offenen Verfahrens oder eines Verhand­
lungsverfahrens zu erfolgen. 

(2) Beim offenen Verfahren werden Aufträge 
, über Leistungen vergeben, nachdem eine unbe­

schränkte Anzahl yon Unternehmern öffentlich zur 
Abgabe von Angeboten aufgefordert worden ist. 

(3) Beim nicht offenen Verfahren werden 
Aufträge über Leistungen vergeben, nachdem eine 
beschränkte Anzahl von Unternehmern schriftlich 
zur Abgabe von Angeboten eingeladen worden ist. 

(4) Beim Verhandlungsverfahren wird mit einem 
oder mehreren ausgewählten Unternehmern über 
den gesamten Auftragsinhalt verhandelt. 

Wahl des Vergabeverfahrens 

§ 12. Sofern in diesem Bundesgesetz nicht 
anderes vorgesehen ist, hat ein offenes Verfahren 
stattzufinden. 

Teilnehmer im offenen Verfahren 

§ 13. (1) Im offenen Verfahren' ist eme 
gebietsmäßige Beschränkung unzulässig. 

(2) An Unternehmer, die vor Ablauf der 
Angebotsfrist dem Auftraggeber gegenüber ihr 
Interesse an einem bestimmten offenen Verfahren 
bekunden, sind die Ausschreibungsunterlagen un­
verzüglich abzugeben. Anzahl und Namen der 
Unternehmer, die ihr Interesse an der Teilnahme an 
einem offenen Verfahren bekundet haben, sind bis 
zur Angebotsöffnung geheim zu halten, 

Teilnehmer im nicht offenen Verfahren 

§ 14. (1) Die Einladung zur Angebotsabgabe im 
nicht offenen Verfahren hat nur an befugte, 
leistungsfähige und zuverlässige Unternehmer zu 
erfolgen. Diese Voraussetzungen sind. vor de'r 
Einladung zu prüfen. Nach Möglichkeit sind auch 
kleine und mittlere Unternehmen zur Angebotsab­
gabe einzuladen. 

(2) Die Anzahl der einzuladenden Unternehmer· 
ist entsprechend der Höhe des geschätzten 
Auftragswertes zu wählen. Es sind mindestens fünf 
Unternehmer zur Angebotsabgabe einzuladen. 
Dabei ist auf die Bestimmungen über die öffentliche 
Erkundung des Bewerberkreises Bedacht zu neh­
men. Anzahl und N amen der eingeladenen 
Unternehmer sind bis zur Angebotsöffnung geheim­
zuhalten. 

(3) Die einzuladenden Unternehmer sind so 
häufig wie möglich zu wechseln. 

(4) Die für die Durchführ~ng eines nicht offenen 
Verfahrens sowie für die Auswahl der zur 
Angebotsabgabe eingeladenen Unternehmer maß­
geblichen .GrÜnde sind schriftlich festzuhalten. 

Teilnehmer im Verhandlungsverfahren 

§ 15. (1) Für das Verhandlungsverfahren gilt § 14 
Abs.l und 3. 

(2) Von den für ein Verhandlungsverfahren in 
Aussicht genommenen Unternehmern sind verbind­
liche Angebote einzuholen. Ist die Wahl zwischen 
mehreren Unternehmern möglich, sind zu Ver­
gleichszwecken entsprechend der Höhe des ge­
schätzten Auftragswertes mehrere, jedoch minde­
stens drei verbindliche Angebote einzuholen. Dabei 
ist auf die Bestimmungen über die öffentliche 
Erkundung des Bewerberkreises Bedacht zu neh­
men. 

Öffentliche Erkundung des Bewerberkreises 

§ 16. Sofern nicht bereits eine Bekanntmachung 
gemäß § 46 erforderlich ist, hat die Bundesregierung 
durch Verordnung die Bestimmungen der 
ÖNORM A 2050 "Vergabe von Aufträgen über 
Leistungen - Ausschreibung, Angebot und Zu­
schlag - Verfahrensnorm" vom 1. Jänner 1993 . 
über die öffentliche Erkundung des Bewerberkreises 
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mit der M~ßgabe für bindend zu erklären, daß die 
Führung einer Liste geeigneter Unternehmer durch 
den Auftraggeber - unbeschadet d~t Bestimmung 
des § 74 - unzulässig ist. 

Gesamt- und Teilvergabe 

§ 17. (1) Zusammengehörige Leistungen sind 
grundsätzlich ungeteilt zu vergeben, um eme 
einheitliche Ausführung und eine eindeutige Ge­
währleistung sicherzustellen. Besonders umfangrei­
che Leistungen können örtlich, zeitlich oder nach 
Menge und Art geteilt vergeben werden. 

(2) Leistungen verschiedener Zweige der Wirt­
schaft sind getrennt zu vergeben. 

(3) Für die Wahl der Vorgangsweise nach Abs. 1 
und Abs. 2 sind wirtschaftliche und technische 
Gesichtspunkte maßgebend. 

(4) Ein Zuschlag in Teilen einer ausgeschriebenen 
Gesamtleistung ist grundsätzlich unzulässig. 

(5) Soll die Möglichkeit für eine Vergabe in 
Teilen gewahrt bleiben, sind sowohl die Gesamtlei­
stung als auch die allenfalls getrennt zur Vergabe 
gelangenden Teile der Leistung auszuschreiben. In 
diesem Fall ist dem Bieter auch die Möglichkeit 
einzuräumen, nur einzelne dieser T eile der Lt:istung 
anzubieten. Ein bloßer Vorbehalt allfälliger Teillei­
stungsvergabe ist unzulässig. 

Preiserstellung und Preisarten 

§ 18. (1) Der Preis ist nach dem Preisangebotsver­
fahren oder nach dem Preisaufschlags- und 
cnachlaßverfahren zu erstellen. Nach Möglichkeit 
ist dem Preisangebotsverfahren der Vorzug zu 
geben. 

(2) Der Art nach kann der Preis ein Einheitspreis, 
ein Pauschalpreis oder ein Regiepreis sein. Diese 
Preise können feste oder veränderliche Preise sein. 

(3) Für die Anwendung von Abs. 1 und· 2 sind 
durch Verordnung der Bundesregierung die ent­
sprechenden Bestimmungen der ÖNORM A 2050 
"Vergabe von Aufträgen über Leistungen -
Ausschreibung, Angebot und Zuschlag - Verfah­
rensnorm" vom 1. Jänner 1993 mit der Maßgabe für 
bindend zu erklären, daß auch derZeitraum für die 
Geltung fester Preise festzulegen ist. 

Sicherstellungen 

§ 19. Für die Arten möglicher Sicherstellungen 
sind durch Verordnung der Bundesregierung die 
entsprechenden Bestimmungen der ÖNORM 
A 2050 "Vergabe von Aufträgen über Leistungen -
Ausschreibung, Angebot und Zuschlag - Verfah­
rensnorm" vom 1. Jänner 1993 für bindend zu 
erklären. 

Beiziehung von Sachverständigen 

§ 20. Erachtet der Auftraggeber die Mitwirkung 
von Sachverständigen zur Vorbereitung einer 
Ausschreibung, zur Prüfung von. Angeboten oder 
aus anderen Gründen für zweckmäßig, so dürfen 
hiezu nur solche Personen herangezogen werden, 
deren Unbefangenheit außer Zweifel steht. Zur 
Erstattung von Gutachten sind befugte Personen, 
akkreditierte Prüfanstalten oder allgemein beeidete 
gerichtliche Sachverstandige heranzuziehen. 

Verwertung von A31sarbeitungen 

§.21. (1) Soweit Schutzrechte oder Geheimhal­
tungsinteressen verletzt würden, dürfen sowohl der 
Auftraggeber als auch die Bewerber oder Bieter 
Aus;trbeitungen des anderen nur mit dessen 
ausdrücklicher Zustimmung für sich verwenden 
oder an Dritte weitergeben. 

(2) Der Auftraggeber kann sich vorbehalten, 
bestimmte von ihm zur Verfügung gestellte Pläne, 
Zeichnungen, Entwürfe, Modelle, Proben, Muster 
und dergleichen, für die keine Vergütung verlangt 
wurde, zurückzufordern: 

(3) Die Bewerber oder Bieter können sich 
vorbehalten, für den Fall, daß ihnen der Zuschlag 
nicht erteilt wird, die Rückstellung jener besonderen 
Ausarbeitungen zu verlangen, für die keine 
Vergütung vorgesehen ist. Dasselbe gilt. fur 
besondere Ausarbeitungen für Alternativangebote, 

. von denen kein Gebrauch gemacht wird. 

3. HAUPTSTÜCK 

Die Ausschreibung 

Grundsätzliches 

§ 22. (1) Die Leistungen müssen, sofern nicht das 
Verhandlungsverfahren zur Anwendung kommt, so 
rechtzeitig ausgeschrieben werden, daß die Vergabe 
nach den Verfahren dieses Bundesgesetzes ermög­
licht wird. Die zu einem Gesamtvorhaben gehörigen 
Ausschreibungen einzelner Fachgebiete sind sach­
lich und terminiich abzustimmen und .in gleicher 
Weise rechtzeitig zu veranlassen. 

(2) Die Ausschreibungsunterlagen sind so auszu­
arbeiten, daß die Vergleichbarkeit der Angebote 
sichergestellt ist und die Preise ohne umfangreiche 
Vorarbeiten und ohne Übernahme nicht kalkulier­
barer Risken von den Bietern ermittelt werden 
können. 

(3) Die Beschreibung der Leistung und die 
sonstigen Bestimmungen sind so abzufassen, daß sie 
in derselben Fassung sowohl für das Angebot als 
auch für den Leistungsvertrag verwendet werden 
können. 

972 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 71

www.parlament.gv.at



10 972 der Beilagen 

(4) In der Ausschreibung sind die ~Is erforderlich 
erachteten Nachweise sowie die Kriterien für die 
Wahl des Angebotes für den Zuschlag einschließlich 
aller Gesichtspunkte anzugebe,n, die bei der 
Beurteilung der Angebote in Betracht gezogen 
werden. 

(5) Die für eine vertiefte Angebotsprüfung als 
wesentlich geltenden Positionen sind anzugeben. 

(6) In der Ausschreibung sind Festlegungen über 
die Zulässigkeit von Teil- und Alternativangeboten 
zu treffen. Eine Nichtzulassung von Alternativange­
boten ist nur aus wichtigen Gründen vorzusehen 
und auf jene leilleistungen zu beschränken, bei 
denen hiefür eine sachliche Notwendigkeit besteht. 
Ferner ist anzugeben, ob Alternativangebote "nur 
neben einem ausschreibungsgemäßen Angebot oder 
auch ohne ein solches abgegeben werden dürfen. 
Sieht die Ausschreibung für die ganze Leistung oder 
für T~i1e derselben Varianten vor, gilt Abs. 2. 

(7) In der Ausschreibung sind Festlegungen über 
eine allfällige Unzulässigkeit von Arbeitsgemein­
schaften und Bietergemeinschaften zu treffen sowie 
eine allfällige Beschränkung der Mitgliederzahl 
solcher Gemeinschaften anzugeben. In der Aus­
schreibung zu einem nicht offenen Verfahren ist 
festzulegen, daß die geladenen Bewerber dem 
Auftraggeber die Bildung einer beabsichtigten 
Arbeitsgemeinschaft oder Bietergemeinschaft vor 
Ablauf der halben Angebotsfrist mitzuteilen haben 
und daß der Auftraggeber das Angebot einer 
Arbeitsgemeinschaft oder Bietergemeinschaft, die 
ohne seine Zustimmung gebildet wird, nicht zu 
berücksichtigen braucht. Von Bietergemeinschaften 
ist die Erklärung zu verlangen, daß sie im 
Auftragsfalle die Leistung als Arbeitsgemeinschaft 
erbringen. 

. (8) In den Ausschreibungsunterlagen sind Bestim­
mungen über die Zulässigkeit von Subunternehmer­
leistungen zu treffen. Die Weitergabe des gesamten 
Auftrages ist, ausgenommen bei Kaufverträgen, zu 
deren Erfüllung sich der Auftragnehmer eines 
Zulieferers bedienen darf, zu untersagen.. Die 
Weitergabe von Teilen der Leistung ist überdies nur 
insoweit zulässig, als der Subunternehmer die für 
die Ausführung seines Teiles erforderliche Eignung 
besitzt. 

(9) In den Ausschreibungsunterlagen sind Bestim­
mungen über die Einhaltung der sich aus den 
Übereinkommen Nr. 94, NT. 95 und NT. 98 der 
Internationalen Arbeitsorganisation, BGBL 
Nr. 2011952, ergebenden Verpflichtungen vorzuse­
hen. 

(10) Die öffentlichen Auftraggeber haben in der 
Ausschreibung vorzusehen, daß die Erstellung des 
Angebots unter Berücksichtigung der in Österreich 
geltenden arbeits- und sozialrechtlichen Vorschrif­
ten zu erfolgen hat und daß sich der Bieter 
verpflichtet, bei der Ausführung des Auftrages diese 

Vorschriften einzuhalten. Diese Vorschriften sind 
bei der für die Ausführung des Auftrages örtlich 
zuständigen Gliederung der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft sowie der Bundesarbeits­
kammer zur Einsichtnahme durch interessierte 
Bieter und Bewerber bereitzuhalten. Hierauf ist in 
den Ausschreibungsunterlagen ausdrücklich hinzu­
weisen. 

(11) Wird ein Vadium verlangt, so ist dessen 
Höhe festzulegen. Ferner ist vorzuschreiben, daß 
dem Angebot der Nachweis über den Erlag eines 
Vadiums beizulegen ist und das Fehlen eines 
solchen Nachweises einen unbehebbaren Mangel 
darstellt. Es ist weiters festzulegen, daß das Vadium 
spätestens zwei Wochen nach Erteilung des 
Zuschlags, jedoch keinesfalls später als zwei 
Wochen nach Ablauf der Zuschlagsfrist oder nach 
Widerruf der Ausschreibung zurückzustellen ist, 
soferne es nicht verfällt. 

(12) Hinsichtlich der Gestaltung der Ausschrei­
bung sind d urch Verordnung der Bundesregierung 
die entsprechenden Bestimmungen der ÖNORM 
A 2050 "Vergabe von Allfträgen über Leistungen -
Ausschreibung, Angebot und Zuschlag - Verfah­
rensnorm" vom 1. Jänner 1993 mit der Maßgabe für 
bindend zu erklären, daß die Projektierung und 
Ausschreibung umweltgerechter Leistungen gege­
benenfalls auf für die Planung und Ausschreibung 
umweltgerechter Produkte sowie umweltgerechter 
Verfahren geeignete technische Spezifikationen 
bezug zu nehmen und diese zu berücksichtigen hat. 

Beschreibung der Leistung 

§ 23. (1) In der Beschreibung der Leistung sind 
die Leistungen eindeutig, vollständig und neutral zu 
beschreiben. 

(2) In der Ausschreibung darf die Leistung nicht 
so umschrieben werden, daß bestimmte Bieter von 
vornherein Wettbewerbsvorteile genießen. 

(3)Für die Beschreibung der Leistung sind durch 
Verordnung der Bundesregierung die entsprechen­
denBestimmungen der ÖNORM A 2050. "Vergabe 
von Aufträgen über Leistungen -Ausschreibung, 
Angebo't und Zuschlag - Verfahrens norm" vom 
1. Jänner 1993 für bindend zu erklären. 

Technische Spezifikationen und andere 
Bestimmungen des Leistungsvertrages 

§ 24. (1) Soweit sich die Vertragsbestimmungen 
nicht schon aus der Beschreibung der Leistung 
ergeben, sind sie geordnet, eindeutig und so 
umfassend festzulegen, daß ein eindeutiger Lei­
stungsvertrag zustande kommen und der Auftrag 
reibungslos abgewickelt werden kann. 
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(2) Für die technischen Spezifikationen sind 
durch Verordnung der Bundesregierung die ent­
sprechenden, Bestimmungen der ÖNORM A 2050 
"Vergabe von Aufträgen über Leistungen --:­
Ausschreibung, Angebot und Zuschl~g - Verfah­
rensnorm" vom 1. Jänner 1993 für bindend zu 
erklären .. 

(3) Für die sonstigen Bestimmungen des Lei­
stungsvertrages sind durch Verordnung der Bundes­
regierung ~ie entsprechenden Bestimmungen der 
ÖNORM'A 2050 "Vergabe von Aufträgen über 
Leistungen - Ausschreibung,. Angebot und Zu­
schlag - Verfahrensnorm" vom 1. Jänner 1993 mit 
der Maßgabe für bindend zu erklären, daß 

1. die Höhe der Vertragsstrafe in der Ausschrei­
bung anzuführen ist, 

2. die Kaution 5 vH des Auftragswertes nicht 
überschreiten soll, 

3. der Deckungsrücklaß in der Regel mit 7 vH 
festzusetzen ist, 00 

4. der Haftungsrücklaß in der Regel 3 vH nicht 
überschreiten soll und - wenn er 20 000 S 
unterschreitet - nicht einbehalten werden 
muß, 

5. als Sicherstellung übergebenes Bargeld dem 
Auftragnehmer nicht verzinst wird, 

6. Bankgarantiebriefe und ähnliche Urkunden 
die Bestimmung enthalten müssen, daß die 
Auszahlung des Haftungsbetrages auf jeder­
zeitiges Verlangen des Auftraggebers 
a) ohne Angabe des Grundes oder 
b) in begründeten Ausnahmefällen unter 

Angabe des maßgebenden Grundes 
zu erfolgen hat, 

7. daß Bankgarantiebriefe und andere U rkun­
den kassenmäßig zu verwahren sind, 

8. die Vereinbarung von Vorauszahlungen 
grundsätzlich unzulässig ist und Ausnahmen 
nur gegen Leistung einer Sicherstellung und 
nur mit Zustimmung der hiefür zuständigen 
Stellen gemacht werden dürfen, 

9. in den Vertrag aufzunehmen ist, daß ein 
Streitfall den Auftragnehmer nicht be~ech­
tigt, die Leistung einzustellen, 

10. die Beilegung von Streitigkeiten durch 
Schiedsgerichte nicht vorzusehen ist, sowie 

11. für den Leistungsvertrag das österreichische 
Zivilrecht für anwendbar zu erklären ist. 

Beistellung und Kosten der 
Ausschreibungsunterlagen 

§ 25. (1) Beim offel)en Verfahren ist jedem 
Bewerber, beim nicht offenen Verfahren jedem zur 
Einreichung eines Angebotes Eingeladenen unter 
den gleichen Voraussetzungen die Möglichkeit zu 
geben, in alle zur Erstellung der Angebote 
erforderlichen Unterlagen Einsicht zu nehmen, 
Abschriften anzufertigen und, soweit es vorgesehen 
oder üblich ist, sie zu erwerben. Von der 

Möglichkeit eines Datenträgeraustausches kann 
Gebrauch gemacht werden. 

(2) Die Namen und die Anzahl der Bewerber, die 
in Unterlagen Einsicht nehmen oder solche 
erwerben, sind geheim zu halten. 

(3) Beim offenen Verfahren kann für die 
Ausschreibungsunterlagen ein die Herstellungsko­
sten sowie allfällige Portospesen deckendes Entgelt 
verlangt werden. Für unentgeltlich abgegebene, 
aber zurückzustellende Unterlagen kann eine 
entsprechende Sicherstellung verlangt werden. 

Berichtigung der Bekanntmachung und der 
Ausschreibung 

§ 26. (1) Treten während der Angebotsfrist 
Veränderungen in den Ausschreibungsbedingungen 
ein, sind Berichtigungen der Ausschreibungsunter­
lagen vorzunehmen oder müssen zusätzliche 
Informationen gegeben werden, ist die Ausschrei­
bung zu berichtigen. Die Angebotsfrist ist entspre­
chend zu verlängern, wenn die Berichtigung in den 
Ausschreibungsbedingungen auf die Erstellung der 
Angebote wesentlichen Einfluß hat und diese 0 

Berichtigung nicht vor Ablauf der halben Angebots­
frist erfolgt. 

(2) Ist eine Berichtigung von Bekanntmachungen 
erforderlich, so ist der Umstand der Berichtigung 
ebenso bekanntzumachen wie die ursprüngliche 
Bekanntmachung. 

(3) Ist eine Berichtigung der Ausschreibungsun­
terlagen erforderlich, so ist allen Bewerbern, die 
Ausschreibungsunterlagen erhalten haben, diese 
Berichtigung schriftlich zu übermitteln. Ist dies nicht 
möglich, so ist die Berichtigung ebenso bekanntzu-

o machen wie die Ausschreibung. 

Widerruf der Ausschreibung während der 
Angebotsfrist 

§ 27. (1) Während der Angebotsfrist ist die 
Ausschreibung bei Vorliegen zwingender Gründe 
zu widerrufen, insbesondere wenn vor Ablauf der 
Angebotsfrist Umstände bekannt werden, die, 
wären sie schon früher bekannc gewesen, eine 0 

Ausschreibung ausgeschlossen oder zu einer:, inhalt­
lich wesentlich anderen Ausschreibung geführt 
hätten. 

(2) Der Widerruf ist in derselben Art bekanntzu­
machen wie die Ausschreibung. 

(3) Bewerber, an die die Ausschreibungsunterla­
gen bereits abgegeben wurden, sind direkt zu 
verständigen. 0 

Zuschlagsfrist 

§ 28. (1) Die Zuschlagsfrist beginnt mit dem 
Ablauf der Angebotsfrist. Sie umfaßt den Zeitraum, 
innerhalb dessen die Erteilung des Zuschlages 
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vorgesehen ist. Die Zuschlagsfrist ist kurz zu halten. 
Sie darf drei Monate nicht überschreiten, sofern 
nicht in Einzelfällen aus zwingenden Gründen 
bereits in den Ausschreibungsunterlagen ein länge­
rer Zeitraum angegeben war; dieser darf fünf 
Monate nicht überschreiten. 

(2) Während der Zuschlagsfrist ist der Bieter an 
sein Angebot gebunden. 

4. HAUPTSTÜCK 

Das Angebot 

Grundsätzliches 

§ 29. (1) Der Bieter hat sich, sofern nicht das 
Verhandlungsverfahren zur Anwendung kommt, 
bei der Erstellung des Angebotes an die Ausschrei­
bung zu halten. Der vorgeschriebene Text der 
Ausschreibungsunterlagen darf weder geändert 
noch ergänzt werden. 

(2) Sofern in den Ausschreibungsunterlagen nicht 
ausdrücklich anderes zugelassen wird, ist das 
Angebot in deutscher Sprache und in Schilling zu 
erstellen. 

(3) Angebote müssen sich auf die ausgeschriebene 
Gesamtleistung beziehen, es sei denn; daß in der 
Ausschreibung die Möglichkeit von Teilangeboten 
vorgesehen wurde. Ein gemäß der Ausschreibung 
unzulässiges Teilangebot ist mit einem unbehebba­
ren Mangel behaftet. 

(4) Ein Alternativangebot ist nur dann zulässig, 
wenn dabei die Erbringung einer qualitativ 
gleichwertigen Leistung sichergestellt ist. Den 
Nachweis der Gleichwertigkeit hat der Bieter zu 
führen. Ein Alternativangebot kann sich auf die 
Gesamtleistung, auf Teile der Leistung oder auf die 
rechtlichen Bedingungen der Leistungserbringung 
beziehen. Alternativangebote sind als solche zu 
kennzeichnen und in einer eigenen Ausarbeitung 
einzureichen. 

(5) Teilt der Bieter dem Auftraggeber mit, daß aus 
seiner Sicht eine Berichtigung der Ausschreibung 
erforderlich ist, so hat der Auftraggeber erforderli­
chenfalls eine Berichtigung gemäß § 26 Abs. 3 
durchz\:1führen. " 

(6) Während der Angebotsfrist kann der Bieter 
durch eine zusätzliche, rechtsgültig unterfertigte 
Erklärung sein Angebot ändern, ergänzen oder von 
demselben zurücktreten. Ergibt sich bei der 
AngebotSänderung oder -ergänzung ein neuer 
Gesamtpreis, ist auch dieser anzugeben. Die 
Arigebotsänderung oder -ergänzung ist nach den für 
Angebote geltenden Vorschriften der vergebenden 
Stelle zu übermitteln und von dieser wie ein 
Angebot zu behandeln. Der Rücktritt ist der 
vergebenden Stelle zur Kenntnis zu bringen. In 
diesem Fall kann der Bieter die sofortige Rückstel­
lung seines ungeöffneten Angebotes verlangen. . 

Form, Inhalt und Einreichung der Angebote 

§ 30. Hinsichtlich der Form, des Inhaltes und der 
Einreichung der Angebote sind durch Verordnung 
der Bundesregierung die entsprechenden Bestim­
mungen der ÖNORM A 2050 "Vergabe von 
Aufträgen über Leistungen ~" Ausschreibung, 
Angebot und Zuschlag - Verfahrens norm" vom 
1. Jänner 1993 für bindend zu erklären. 

Vergütung für die Ausarbeitung der Angebote 

§ 31. (1) Angebote sind grundsätzlich ohne 
gesonderte Vergütung zu erstellen. Die Kalkulation 
und alle hiezu erforderlichen Vorarbeiten, das 
Ausfüllen des Leistungsverzeichnisses und die 
Erstellung von Alternativangeboten sind nicht als 
besondere Ausarbeitungen im Sinne des Abs. 3 
anzusehen. 

(2) Bei einem Widerruf der Ausschreibung aus 
Gründen, die der Auftraggeber zu v"ertreten hat, 
sind auf Verlangen die Kosten der Ausschreibungs­
unterlagen den Bietern jedenfalls, den Bewerbern 
jedoch nur gegen Rückstellung der Ausschreibungs­
unterlagen zurückzuerstatten. 

(3) Werden besondere Ausarbeitungen verlangt, 
so ist hiefür eine Vergütung - allenfalls nach 
bestehenden Tarifen - vorzusehen. Diese Vergü­
tung wird jedoch nur dann fällig, wenn das Angebot 
der Ausschreibung entspricht. Wird die Ausschrei­
bung vor Ablauf der Angebotsfrist widerrufen, 
gebührt die Vergütung nur jenen Bietern, deren 
Angebote bereits vorliegen oder die binnen 
drei Tagen, nachdem der Widerruf bekanntgegeben 
wurde, ihr Angebot oder lediglich den bereits 
ausgearbeiteten Teil einreichen. Bei Teilausarbei­
tungen ist die Vergütung anteilsmäßig zu berech­
nen. Wird die Ausschreibung nach Ablauf der 

" Angebotsfrist widerrufen, gebührt die Vergütung all 
jenen Bietern, die ein Angebot gelegt haben, das der 
Ausschreibung entspricht: 

5. HAUPTSTÜCK 

Das Zuschlagsverfahren 

Entgegennahme und Verwahrung der Angebote 

§ 32. (1) Die Stelle, bei der die Angebote 
einzureichen sind, hat auf dem verschlossenen 
Umschlag den Tag und die Uhrzeit des Einganges 
zu vermerken und die Angebote in der Reihenfolge 
ihres Einlangens in ein Verzeichnis einzutragen. 

(2) "Auskünfte' über die 'einlangenden Angebote, 
insbesondere über die Bieter oder" über die Anzahl 
der abgegebenen Angebote, dürfen nicht erteilt 
werden. 

(3) Die Angebote sind bis zur Öffnung so zu 
verwahren, daß sie für Unbefugte unzugänglich 
sind. 
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Öffnung der Angebote 

§ 33. (1) Beim offenen und beim nicht offenen 
Verfahren sind die Angebote am festgesetzten Ort 
und zur festgesetzten Zeit, und zwar unmittelbar 
nach Ablauf der Angebotsfrist, zu öffnen. Die 
Öffnung hat durch eine Kommission zu erfolgen, 
die aus mindestens zwei sachkundigen Vertretern 
des Auftraggebers besteht. Die Bieter sind grund­
sätzlich berechtigt, an der Öffnung teilzunehmen. 
Sie dürfen nur aus triftigen Gründen von der 
Öffnung der Angebote ausgeschlossen werden. In 
diesem Fall ist die Öffnung durch eine aus 
mindestens drei . sachkundigen Vertretern des 
Auftraggebers bestehende Kommission vorzuneh­
men. 

(2) Beim Verhandlungsverfahren ist keine forma­
lisierte Öffnung der Angebote erforderlich. 

(3) Bei öffentlicher Erkundung des Bewerberkrei-

(4) Die Prüfung der Angebote hat in technischer 
und wirtschaftlicher Hinsicht nach den in der 
Ausschreibung festgelegten Kriterien zu erfolgen. 

(5) Soweit ein Angebot die Weitergabe von 
Teilleistungen vorsieht, ist jedenfalls zu prüfen, ob 
die angegebenen Subunternehmer die erforderliche 
Befugnis, Zuverlässigkeit sowie die entsprechende 
technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
besitzen. 

(6) Im übrigen sind hinsichtlich der Prüfung der 
Angebote durch Verordnung der Bundesregierung 
die entsprechenden Bestimmungen der ÖNORM 
A 2050 "Vergabe von Aufträgen über Leistungen -
Ausschreibung, Angebot und Zuschlag - V erfah­
rensnorm" vom 1. Jänner 1993 für bindend zu 
erklären. 

ses ist Abs. 1 mit der Maßgabe anzuwenden, daß Vorgehen bei Mangelhaftigkeit der Angebote 
den Bewerbern die Teiln.ahme an der Öffnung nicht . § 35. (1) Ergeben sich bei der Prüfung der 
zu gestatten und das Ergebnis der Öffmmg 

Angebote Unklarheiten über das Angebot selbst, 
geheimzuhalten ist. 

einschließlich etwaiger Variantenangebote oder 
(4) Hinsichtlich der Öffnung der Angebote sind Alternativangebote, oder über die geplante Art der 

durch Verordnung der Bundesregierung die ent- Durchführung oder werden Mängel festgestellt, so 
sprechenden Bestimmungen der ÖNORM A 2050 ~. ist, sofern die Unklarheiten für die Beurteilung der 
"Vergabe von Aufträgen über Leistungen - Angebote von Bedeutung sind, schriftlich vom' 
Ausschreibung, Angebot und Zuschlag - Verfah- Bieter verbindliche Aufklärung zu verlangen. Hiefür 
rensnQrm" vom 1. Jänner 1993 mit der Maßgabe für ist ihm eine angemessene Frist einzuräumen. Die 
bindend zu erklären, daß auch einzelne Einheits- vom Bieter erteilten schriftlichen Auskünfte sind der 
preise oder Positionspreise aus Schreiben der Bieter Niederschrift beizuschließen. 
über nachträgliche Preisänderungen zu verlesen 
sind. (2) Weist ein Angebot solche Mängel auf, daß 

dem Auftraggeber eine Bearbeitung nicht zugemu­
tet werden kann, so muß es nicht weiter behandelt 

6. HAUPTSTüCK 

Prüfung der Angebote 

Grundsätzliches 

§ 34. (1)' Die Prüfung und Beurteilung eines 
Angebotes ist nur solchen Personen zu übertragen, 
welche die fachlichen Voraussetzungen hiefür 
erfüllen .. Erforderlichenfalls sind Sachverständige 
beizuziehen. 

(2). Ist die Befugnis, die Leistungsfähigkeit oder 
die Zuverlässigkeit eines Bieters der prüfenden 
Stelle nicht genügend bekannt, so ist der Bieter 
aufzufordern, binnen einer angemessenen Frist 
entsprechende Nachweise beizubringen. Die prü­
fende Stelle kann auch direkt Erkundigungen 
einziehen. Bei nicht offenen Verfahren oder bei 
Verhandlungsverfahren ist die Prüfung jedenfalls 
noch vor der Einladung vorzunehmen. 

(3) Die Prüfung und Beurteilung kann sich auf 
jene Angebote beschränken, die für eine Zuschlags­
erteilung in Betracht kommen. Sobald feststeht, daß 
ein Angebot für :eine Ztischlagserteilung nicht in 
Frage kommt, ist ein allenfalls erlegtes Vadium 
zurückzustellen. 

werden. 

(3) Rechnerisch fehlerhafte Angebote sind dann 
nicht weiter zu berücksichtigen, wenn die Summe 
der Absolutbeträge aller Berichtigungen - erhö­
hend oder vermindernd - 2 vH oder mehr des 
ursprünglichen Gesamtpreises ohne Umsatzsteuer 
beträgt. Berichtigungen von Seitenüberträgen der 
Zwischensummen im Angebot (Übertragungsfeh­
ler), mit denen nicht weitergerechnet wurde, bleiben 
dabei unberücksichtigt. Eine Vorreihung infolge der 
Berichtigung eines Rec~enfehlers ist unzulässig. 

Vertiefte Angebotsprüfung 

§ 36. (1) Soweit dies nach der Art des Auftrages 
möglich ist, sind Angebote, die für die Wahl des 
Zuschlages in Frage kommen, einer vertieften 
Angebotsprüfung zu unterziehen, wenn sie einen 
auf Grund von Erfahrungswerten zu hohen oder zu 
niedrigen Gesamtpreis oder zu hohe oder zu 
niedrige Einheitspreise in den wesentlichen Positio­
nen aufweisen. 

(2) Hinsichtlich der vertieften Angebotsprüfung 
sind durch Verordnung der Bundesregierung die 

3 
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entsprechenden Bestimmungen der ÖNORM 
A 2050 "Vergabe von Aufträgen über Leistungen -
Ausschreibung, Angebot und Zuschlag - Verfah­
rensnorm" vom 1. Jänner 1993 für bindend zu 
erklären. 

Niederschrift über die Prüfung 

§ 37. (1) Über die Prüfung der Angebote und ihr 
Ergebnis ist eine Niederschrift zu verfassen, in 
welcher alle für die Beurteilung der Angebote 
wesentlichen Umstände festzuhalten sind. 

(2) Über die Gesamtpreise, die sich nach Prüfung 
der Angebote ergeben - bei Teilvergabe auch über 
die betreffenden Teil-Gesamtpreise -, ist jedem 
Bieter, der berechtigt war, an der Angebotsöffnung 
teilzunehmen, auf Verlangen Auskunft zu geben 
und Einsichtnahme in sein allenfalls berichtigtes 
Angebot oder in. die Durchrechnung seines 
Angebotes zu gewähren. 

(3) Auf Verlangen ist dem Bieter Einsichtnahme 
in den sein Angebot betreffenden Teil der 
Niederschrift zu gewähren. 

Verhandlungen mit den Bietern 

§ 38. (1) Während des offenen oder des nicht 
offenen Verfahrens darf mit den Bietern über eine 
Angebotsänderung nicht verhandelt werden. 

(2) Zulässig sind Aufklärungsgespräche . zur 
Einholung von Auskünften über die wirtschaftliche 
und technische Leistungsfähigkeit sowie Auskünfte, 
die zur Prüfung der Preisangemessenheit und 
Gleichwertigkeit von Alternativangeboten erforder­
lich sind. 

(3) Bei Alternativangeboten sind Erörterungen, 
die unumgängliche technische Änderungen gerin­
gen Umfanges und daraus sich ergebende geringfü­
gige Änderungen der Preise' betreffen, unter 
Wahrung der Grundsätze des § 10 zulässig. 

(4) Aufklärungsgespräche und Erörterungen sind 
kommissionell zu führen. Gründe und Ergebnisse 
sind in einer Niederschrift festzuhalten. 

Ausscheiden von Angeboten 

§ 39. Vor der Wahl des Angebotes für den 
Zuschlag hat die' vergebende Stelle auf Grund des 
Ergebnisses der Prüfung die folgenden Angebote 
auszuscheiden: 

1. Angebote von Bietern, bei welchen die 
Befugnis oder die finanzielle, wirtschaftliche 
oder technische Leistungsfähigkeit oder die 
Zuverlässigkeit nicht gegeben ist; -

2. Angebote von Bietern, die nach § 10 Abs. 3,4 
und 6 vom Wettbewerb ausgeschlossen sind; 

3. Angebote, die eine nicht plausible Zusam­
mensetzung des Gesamtpreises aufweisen; 

4. Angebote, bei denen der Bieter keine Preise 
angibt, sondern nur erklärt, das billigste 
Angebot um einen bestimmten Prozentsatz 
oder Wert zu unterbieten; 

5. Angebote von Bietern, die es unterlassen 
haben, innerhalb der ihnen gestellten Frist die 
verlangten Aufklärungen zu geben oder 
deren Aufklärung einer nachvpllziehbaren 
Begründung entbehrt; 

6. Angebote, bei denen ein Vadium verlangt 
wurde, dessen Nachweis bei Angebotsöff­
nung jedoch fehlt; 

7. verspätet eingebrachte Angebote; 
8. den Ausschreibungsbestimmungen wider­

sprechende sowie fehlerhafte oder unvoll­
ständige Angebote, wenn die Mängel nicht 
behoben wurde!] oder nicht behebbar sind, 
oder Teilangebote, wenn sienicht zugelassen 
wurden; 

9. Angebote von Bietern, die mit anderen 
Bietern für den Auftraggeber nachteilige, 
gegen die guten Sitten oder gegen den 
Grundsatz des Wettbewerbes verstoßende 
Abreden getroffen haben; 

10. Angebote von Arbeits- oder Bietergemein­
schaften, die nach § 22 Abs. 7 nicht zulässig 
sind; 

11. rechnerisch fehlerhafte Angebote, die nicht 
weiter zu berücksichtigen sind. 

Wahl des Angebotes für den Zuschlag; 
Bestbieterprinzip 

§ 40. Von den Angeboten; die nach dem 
Ausscheiden übrig bleiben, ist der Zuschlag dem 
technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebot 
gemäß den in der Ausschreibung' festgelegten 
Kriterien zu erteilen (Bestbieterprinzip). Die 
Gründe fm· die Vergabeentscheidung sind schrift­
lich, allenfalls in .der Niederschrift gemäß § 37, 
festzuhalten. 

Zuschlag und Leistungsvertrag 

§ 41. (1) Während der Zuschlagsfrist kommt das 
Vertragsverhältnis zu dem Zeitpunkt zustande, zu 
dem der Bieter die Verständigung von der Annahme 
seines Angebotes erhält. Wird die Zuschlagsfrist 
überschritten oder weicht der Auftrag vom Angebot 
ab, so entsteht das Vertragsverhältnis erst mit der 
schriftlichen Erklärung des Bieters, daß er den 
Auftrag annimmt. Zur Abgabe dieser Erklärung ist 
dem Bieter eine angemessene Frist zu setzen. 

(2) Hinsichtlich der Form des Vertragsabschlus­
ses sind durch Verordnung der Bundesregierung die 
entsprechenden Bestimmungen der ÖNORM 
A 2050 "Vergabe von Aufträgen über Leistungen -
Ausschreibung, Angebot und Zuschlag - Verfah­
rensnorm" vom 1. Jänner 1993 für bindend zu 
erklären. 
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Widerruf der Ausschreibung nach Ablauf der 
Angebotsfrist 

§42. (1) Nach Ablauf der Angebotsfrist ist die 
Ausschreibung zu widerrufen, wenn - zwingende 
Gründe vorliegen. 

(2) Die Ausschreibung kann widerrufen werden, 
wenn nach dem Ausscheiden von Angeboten gemäß 
§ 39 nur ein Angebot bleibt. -

(3) Die Ausschreibung gilt als widerrufen, wenn 
kein oder nur ein Angebot eingelangt ist. 

(4 ) Vom Widerruf der Ausschreibung sind die 
Bieter unter Bekanntgabe des Grundes zu verständi­
gen. 

Abschluß des Vergabeverfahrens 

§ 43. (1) Das Vergabeverfahren endet mit dem 
Zustandekommen des Leistungsvertrages oder mit 
dem Widerruf der Ausschreibung. 

(2) Jene Bieter, denen der Zuschlag nicht erteilt 
wurde, sind hievon unmittelbar nach Abschluß des 
Verfahrens schriftlich zu verständigen. Gleichzeitig 
sind auch alle zurückzustellenden Ausarbeitungen 
zurückzugeben. 

(3) Beim offenen Verfahren sind einem Bieter, 
dem der Zuschlag nicht erteilt wurde, auf Verlangen 
der Name des Auftragnehmers samt Vergabesumme 
und die Gründe dafür, daß diesem Bieter der 
Zuschlag nicht erteilt wurde, bekanntzugeben. 

3. Teil 

Besondere 'Bestimmungen 

1.-HAUPTSTÜCK 

Gemeinsame Bestimmungen über die Vergabe von 
Liefer-, Bau- und Baukonzessionsaufträgen 

1. Abschnitt 

Eignungskriterien 

Ausschließung vom Vergabeverfahren 

§ 44. (1) Der Auftraggeber hat Unternehmer von 
der Teilnahme am Vergabeverfahren auszuschlie­
ßen, wenn 

1. gegen sie ein - Konkursverfahren oder ein 
gerichtliches Ausgleichsverfahren eingeleitet 
oder die Eröffnung eines -Konkursverfahrens 
mangels hinreichenden Vermögens abgewie­
sen wurde, 

2. sie sich i~ Liquidation befinden oder ihre 
gewerbliche Tätigkeit eingestellt haben, 

3. gegen sie oder - soferne es sich um juristische 
Personen, handelsrechtliche Personengesell­
schaften, eingetragene Erwerbsgesellschaften 
oder Arbeitsgemeinschaften handelt - gegen 
physische Personen, die in der Geschäftsfüh-

rung tätig sind, ein rechtskräftiges Urteil 
ergangen ist, das ihre berufliche Zuverlässig­
keit in Frage stellt, 

4. sie im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine 
schwere Verfehlung begangen haben, die vom 
Auftraggeber nachweislich festgestellt wurde, 

5. sie ihre Verpflichtungen zur Zahlung der 
Sozialversicherungsbeiträge oder der Steuern 
und Abgaben nicht erfüllt haben oder 

6. sie sich bei der Erteilung von Auskünften nach 
diesem Bundesgesetz in erheblichem Maße 
falscher Erklärungen schuldig gemacht haben. 

(2) Der Auftraggeber kann von Unternehmern, 
die er zu einem Vergabeverfahren zuläßt, verlangen; 
daß diese nachweisen, 

1. daß sie nach Maßgabe der Rechtsvorschriften 
ihres Herkunftslandes in einem in Anhang III 
angeführten Berufsregister eingetragen sind, 

2. daß ihre finanzielle und wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit gegeben ist sowie 

3. daß ihre technische Leistungsfähigkeit gege­
ben ist. 

Nachweis der Eignung 

§ 45. (1) Der Auftraggeber kann vom Unterneh­
mer zum Nachweis der Eignungskriterien 

1. gemäß § 44 Abs. 1 Z 1, 2 und 3 einen Auszug 
aus dem Strafregister oder eine Bescheinigung 
einer Gerichts- 9der Verwaltungs behörde des 
Herkunftslandes des Unternehmers, aus der 
hervorgeht, daß diese Anforderungen erfüllt 
sind, verlangen sowie 

2. gemäß § 44 Abs. 1 Z 5 und _6 den letztgültigen 
Kontoauszug der zuständigen Sozialversiche­
rungsanstalt oder die letztgültige Lastschrift-' 
anzeige der zuständigen Finanzbehörde ver­
langen. 

(2) Werden die in Abs. 1 genannten Bescheini­
gungen, Lastschriftanzeigen oder Kontoauszüge im 
Herkunftsland des Unternehmers nicht ausgestellt, 
kann eine entsprechende Erklärung des Unterneh­
mers vor einer Gerichts- oder Verwaltungs behörde, 
einem Notar oder einer dafür zuständigen Berufsor­
ganisation des Herkunftslandes des Unternehmers 
verlangt werden. -

(3) Als Nachweis für die Eignungskriterien 
gemäß §44 Abs.2 Z 1 und Z 2 kann der 
Auftraggeber 

1. eine beglaubigte Abschrift des Berufsregisters 
des Herkunftslandes des Unternehmers sowie 

2. eine entsprechende Bankerklärung, die Vor­
lage von Bilanzen oder Bilanzauszügen, 
soferne diese im Herkunftsland des Unterneh­
mers zur Veröffentlichung vorgeschrieben 
sind, eine Erklärung über den Gesamtumsatz 
und über den Umsatz zumindest der letzten 
drei Geschäftsjahre 

verlangen. 
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(4) Bei Lieferaufträgen kann der Nachweis der 
technischen Leistungsfähigkeit des Unternehmers, 
je nach Art, Menge und Verwendungszweck der zu 
liefernden Waren, folgendermaßen erbracht wer­
den: 

1. durch eine Liste der wesentlichen in den 
letzten drei Jahren erbrachten Lieferungen mit 
Angabe des Rechnungswenes, des Lieferzeit­
punktes sowie der Auftraggeber; 

2. durch die Beschreibung der technischen 
Ausrüstung, der Maßnahmen des Unterneh­
mers zur Gewährleistung der Qualität und der 
Untersuchungs- und Forschungsmöglichkei­
ten des Unternehmers; 

3. durch Angaben über die technische Leitung 
oder die technischen Stellen, unabhängig 
davon, ob diese dem Unternehmen ange­
schlossen sind oder nicht, und zwar insbeson­
dere über diejenigen, die mit der Qualitätsc 
kontrolle beauftragt sind; 

4. durch Muster, Beschreibungen und Fotogra­
phien der zu liefernden Erzeugnisse, deren 
Echtheit auf Anfrage des Auftraggebers 
nachweisbar sein muß; 

5. durch Bescheinigungen, die von zuständigen­
amtlichen Qualitätskontrolleinrichtungen aus­
gestellt wurden, mit denen bestätigt wird,daß 
durch entsprechende Bezugnahmen - genau 
gekennzeichnete Waren bestimmten Spezifi­
kationen oder Normen entsprechen; 

6. bei zu liefernden Gegenständen komplexer An 
oder zu liefernden Gegenständen, 0 die aus­
nahmsweise einem besonderen Zweck dienen 
sollen, durch eine Kontrolle, die von einer 
zuständigen arntlichen Stelle im Herkunfts­
land des Unternehmers durchgeführt wird. 
Diese Kontrolle betrifft die Produktionskapa­
zitäten und erforderlichenfalls die Untersu~' 
chungs- und Forschungsmöglichkeiten des 
Unternehmers sowie die von diesem zur 
Gewährleistung der QuaÜtät getroffenen 
Vorkehrungen. 

(5) Bei Bauaufträgen kann der Nachweis der 
technischen Leistungsfähigkeit des Unternehmers 
wie folgt erbracht werden: 

1. durch Studiennachweise und Bescheinigungen 
über die berufliche Befähigung des Untetneh­
mers und der Führungskräfte des Unterneh­
mers, insbesondere der für die Ausführung der 
Arbeiten veranwortlichen Personen; 

2. durch eine Liste der in den letzten fünf Jahren 
erbrachten Bauleistungen, der Bescheinigun­
gen über die ordnungsgemäße Ausführung für 
die wichtigsten Bauleistungen beizufügen sind. 
Aus diesen Bescheinigungen müssen der Wert 
der Bauleistung, Zeit und Ort der Bauführung, 
ob die Arbeiten den anerkannten Regeln der 
Technik entsprachen und ob sie ordnungsge­
mäß durchgeführt wurden, hervorgehen; 0 

3. durch eine Erklärung, aus der hervorgeht, 
über welche Ausstattung, welche Baugeräte 

und welche technische Ausrüstung der Unter­
nehmer für die Ausführung des Bauvorhabens 
verfügen wird; 

4. durch eine Erklärung, aus der das jährliche 
Mitte! der vom Unternehmer in den letzten 
drei Jahren Beschäftigten und die Anzahl 
seiner Führungskräfte in den letzten drei 
Jahren ersichtlich sind; 

5. durch eine Erklärung, in der die Techniker 
oder die technischen Stellen anzugeben sind, 
über die der Unternehmer unabhängig davon, 
ob sie dem Unternehmen angehören oder 
nicht, bei der Ausführung des Bauvorhabens 
verfügen wird. 

(6) Hinsichtlich des Nachweises der finanziellen 
und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Un-

o ternehmers haben die Auftraggeber in der Bekannt­
machung oder in der Aufforderung zur Angebots­
abgabe anzUgeben, für welchen Nachweis oder 
welche Nachweise im Sinne des Abs. 3 Z 2 sie sich 
entschieden haben, sowie, abweichend von Abs. 3 
Z 2, welche anderen Nachweise beigebracht werden 
können. 

(7) Die in den vorangehenden Absätzen vorgese­
henen Nachweise dürfen vom Unternehmer nur so 
weit verlangt werden, wie es durch den Gegenstand 
des Auftrages gerechtfertigt ist. Dabei muß der 
Auftraggeber die berechtigten Interessen des 
Unternehmers am Schutz seiner technischen Be­
triebsgeheimnisse berücksichtigen. 

2. Abschnitt 

Bekanntmachungen 

§ 46. (1) Der Auftraggeber hat Bekanntmachun­
gen dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen 0 Gemeinschaften unverzüglich unter 
Verwendung der Muster in den Anhängen IV bis 
VII in deutscher Sprache zu übermitteln. Soferne 
ein beschleunigtes Verfahren nach diesem Bundes­
gesetz zur Anwendung kommt, hat die Übermitt­
lung per Fernschreiben, Telegramm oder Teleko­
pierer zu erfolgen. Der Wortlaut einer-Bekanntma­
chung darf 650 Worte nicht überschreiten. Der 
Auftraggeber muß den Tag der Absendung 0 

nachweisen können. 

(2) Soferne auf Grund des EWR-Abkommens 
Bekanntmachungen oder Mitteilungen zur Durch­
führung vergaberechtlicher Vorschriften erforder­
lich sind, kann die Bundesregierung hiefür durch 
Verordnung vorsehen, daß diesen Vorschriften mit 
besonderen Formularen entsprochen werden kann. 

(3) Überdies sind Bekanntmachungen nach 
diesem Bundesgesetz, soweit sie für Bundesministe­
rien als Auftraggeber erfolgen, im Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung zu veröffentlichen. 
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(4) Die Bekanntmachungen dürfen im Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung oder in sonstigen amtlichen 
oder privaten Publikations organen innerhalb Öster­
reichs nicht vor dem Tag der Absendung 'an das Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften veröffentlicht werden. Die Veröf­
fentlichungen innerhalb Österreichs haben den Tag 
der Absendung an das Amt für amtliche Veröffentli­
chungen der Europäischen Gemeinschaften anzuge­
ben und dürfen keine Informationen enthalten, die 
über die im Amtsblatt der Europäischen Gemein­
schaften veröffentlichten hinausgehen. 

3. Abschnitt 

Fristen 

Grundsätzliches 

§ 47. (1) Beim nicht offenen Verfahren und beim 
Verhandlungsverfahren beträgt die vom Auftragge­
ber festzusetzende Frist für den Eingang der 
Anträge auf Teilnahme am Vergabeverfahren 
mindestens 37 Tage, gerechnet vom Tage der 
Absendung der Bekanntmachung an. 

(2) Beim offenen Verfahren beträgt die vom 
Auftraggeber festzusetzende Frist für den Eingang 
der Angebote mindestens 52 Tage, gerechnet vom 
Tage der Absendung der Bekanntmachung an, beim 
nicht offenen Verfahren mindestens 40 Tage, 
gerechnet vom Tage der Absendung der schriftli­
chen Aufforderung zur Angebotsabgabe an. 

(3) Der Auftraggeber muß rechtzeitig angefor­
derte Ausschreibungsunterlagen innerhalb von sechs 
Tagen nach Eingang des Antrags zusenden sowie 
zusätzliche Auskünfte über die Ausschreibungsun­
terlagen spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist 
für den Eingang der Angebote erteilen. 

(4) Können die Angebote nur nach einer 
Orts besichtigung oder Einsichtnahme in ausgelegte 
Ausschreibungsunterlagen erstellt werden, so sind 
die in Abs. 2 vorgesehenen Fristen entsprechend zu 
verlängern. ' 

(5) Können Auss~hreibungsunterlagen, zusätzli­
che Unterlagen oder angeforderte Auskünfte wegen 
ihres großen Umfangs nicht innerhalb der in Abs. 3 
vorgesehenen Fristen zugesandt bzw. erteilt werden, 
so sind diese Fristen entsprechend zu verlängern. 

(6) Jede Veränderung der Angebotsfrist ist allen 
Bewerbern oder Bietern schriftlich bekanntzugeben. 
Ist dies nicht möglich, so ist sie in derselben Art 
bekanntzumachen wie die Ausschreibung. 

Beschleunigtes Verfahren 

§ 48. (1) Können die in § 47 vorgesehenen Fristen 
aus Gründen der Dringlichkeit nicht eingehalten 
werden, so kann der Auftraggeber die Fristen 
verkürzen, wobei aber, 

1. die Frist für den Antrag auf Teilnahme am 
Vergabeverfahren, gerechnet vom Tage der 
Absendung der Bekanntmachung an, minde­
stens 15 Tage, 

2. die Frist für den Eingang der Angebote, 
gerechnet vom Tage der Absendung der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe an, minde­
stens zehn Tage 

zu betragen hat. 

(2) Der Auftraggeber hat rechtzeitig angeforderte 
zusätzliche Auskünfte über die Ausschreibungsun­
terlagenspätestens vier Tage vor Ablauf der Frisdür 
den Eingang der Angebote ,zu erteilen. 

(3) Die Anträge auf Teilnahme sowie die 
Aufforderungen zur Angebotsabgabe sind auf 
schnellstem Wege zu übermitteln. Werden die 
Anträge auf Teilnahme telegraphisch, telefonisch 
oder durch Fernschreiben übermittelt, so sind sie 
schriftlich - vor Ablauf der in Abs. 1 genannten 
Fristen - zu bestätigen. 

Berechnung der Fristen 

§ 49. (1) Unbeschadet der für die Fristen im 
Nachprüfungsverfahren anzuwendenden Bestim­
mungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens­
gesetzes 1991, BGBL Nr. 51, in der jeweils 
geltenden Fassung finden auf Fristen im Sinne dieses 
BUJ)desgesetzes § 903 ABGB und das Bundesgesetz 
über die Hemmung des Fristenlaufs durch Samstage 
und den Karfreitag, BGBL Nr.37/1961, in der 
jeweils geltenden Fassung Anwendung. 

(2) Als Arbeitstage gelten alle Tage außer 
Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen. 

(3) Vorbehaltlich der Abs. 5 und 6 beginnt eine 
nach Stunden bemessene Frist am Anfang der ersten 
Stunde und endet mit Ablauf der letzten Stunde der 
Frist. Fristen, die in Tagen, Wochen, Monaten oder 
Jahren ausgedrückt sind, beginnen um 00.00 Uhr 
des Tages, an dem die Frist zu laufen beginnt, und 
enden um 24.00 Uhr des Tages, an dem die Frist 
abläuft. Umfaßt eine Frist Monatsbruchteile, so 
wird bei der Berechnung der Monatsbruchteile ein 
Monat von 30 Tagen zugrunde gelegt. Dies schließt 
jedoch nicht aus, daß eine Handlung, die vor Ablauf 
einer Frist vorzunehmen ist, am Tag, an dem die 
Frist abläuft, nur während der gewöhnlichen Amts­
oder Geschäftsstunden vorgenommen werden kann. 

(4) Ist eine Frist in Wochen ausgedrückt, so endet 
die Frist an dem Tag der letzten Woche der Frist, 
der dem Tag, an dem die Frist zu laufen beginnt, im 
Namen entspricht. Ist eine Frist in Monaten oder 
Jahren ausgedrückt, so endet die Frist an dem Tag 
des letzten Monats oder des letzten Jahres der Frist, 
der nach seiner Zahl dem Tag, an dem die Frist zu 
laufen beginnt, entspricht oder, wenn ein entspre­
chender Tag fehlt,' am letzten Tag des letzten 
Monats. 
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(5) Ist für den Beginn einer nach Tagen, Wochen, 
Monaten oder Jahren bemessenen Frist der 
Zeitpunkt maßgebend, in welchem ein Ereignis 
eintritt oder eine Handlung vorgenommen wird, so 
wird bei der Berechnung dieser Frist der Tag nicht 
mitgerechnet, in den das Ereignis oder die 
Handlung fällt. 

(6) Fällt der letzte Tag einer nicht nach Stunden 
bemessenen Frist auf einen Samstag, Sonntag oder 
gesetzlichen Feiertag, so endet die Frist mit Ablauf 
der letzten Stunde des folgenden Arbeitstages. 

4. Abschnitt 

Zusätzliche Ausschreibungserfordernisse 

Technische Spezifikationen 

§ 50. (1) Bei jeder Auftragsvergabe haben die 
Ausschreibungsunterlagen oder die Unterlagen zum 
Venrag technische Spezifikationen zu enthalten. 

(2) Die technischen Spezifikationen sind unter 
Bezugnahme auf 

1. innerstaatliche Normen, die europäische Nor­
men umsetzen, oder 

2. auf europäische technische Zulassungen oder 
3. auf gemeinsame technische Spezifikationen 

festzulegen. 

(3) Der Auftraggeber kann von Abs. 2 abweichen, 
wenn 

1. die innerstaatlichen Normen, die die europäi­
schen Normen umsetzen, keine Bestimmungen 
zur Feststellung der Ühereinstimmung mit 
ihnen vorsehen oder keine technischen Mög-' 
lichkeiten vorhanden sind, die Übereinstim­
mung eines technischen Erzeugnisses mit 
diesen Normen in zufried"enstellender Weise 
festzustellen oder 

2. die Anwendung von Abs. 2 die Anwendung 
a) der durch Anhang II, Abschnitt XVIII, Z 4 

des EWR-Abkommens übernommenen 
Richtlinie 911263/EWG des Rates vom 
29. April 1991 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über Telekommunikationseinrichtungen 
einschließlich der gegenseitigen Anerken­
nung ihrer Konformität oder 

b) die Anwendung des durch Anhang II, 
Abschnitt XVIII, Z 2 des EWR-Abkom­
mens übernommenen Beschlusses 87/95/ 
EWG des Rates vom 22. Dezember 1986 
Über die Normung auf dem Gebiet der 
Informationstechnik und der Telekommu­
nikation oder 

c) anderer durch das EWR-Abkommen über­
nommener Gemeinschaftsinstrumente in 
bestimmten Dienstleistungs- oder Pro­
duktbereichen beeinträchtigen würde oder 

3. die Anwendung von Abs. 2 den Auftraggeber 
zum Erwerb von Anlagen, die mit bereits 

benützten Anlagen inkompatibel sind, zwänge 
oder unverhältnismäßig hohe Kosten oder 
unverhältnismäßige technische Schwierigkei­
ten verursachen und der Auftraggeber sich zur 
Übernahme europäischer Normen oder ge­
meinsamer technischer Spezifikationen inner­
halb einer diesen Umständen entsprechenden 
Frist verpflichtet oder 

4. die ausgeschriebene Leistung von wirklich 
innovativer Art ist, sodaß die Anwendung 
innerstaatlicher Normen, welche europäische 
Normen umsetzen, nicht angemessen wäre. 

(4) Sollten Auftraggeber in An~endung des 
Abs. 3 von Abs. 2 abweichen, so haben sie, soferne 
dies möglich ist, in der Ausschreibung im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften die Gründe dafür 
anzugeben und jedenfalls die Gründe in ihren 
internen Unterlagen festzuhalten, wobei diese 
Informationen auf Anfrage an die anderen Ver­
tragspaneien des EWR-Abkommens oder an die 
EFT A-Überwachungsbehörde weiterzugeben sind. 

(5) Mangels europäischer Normen oder gemein­
samer technischer Spezifikationen können die 
technischen Spezifikationen unbeschadet der 
Grundsätze der Gleichwertigkeit und der gegensei­
tigen Anerkennung der einzelstaatlichen techni­
schen Spezifikationen uQter Bezugnahme auf 
andere Dokumente festgelegt werden. In diesem 
Fall ist bei der Bezugnahme folgende Reihenfolge 
einzuhalten: 

1. innerstaatliche Normen" die internationale 
Normen umsetzen, 

2. anderes innerstaatliches Recht sowie 
3. alle weiteren Normen. 

(6) Technische Spezifikationen, die Erzeugnisse 
einer bestimmten Produktion oder Herkunft oder 
besondere Verfahren erwähnen, dürfen nicht 
verwendet werden, es sei denn, daß Spezifikationen 
durch den Auftragsgegenstand gerechtfenigt sind. 
Verboten ist insbesondere die Angabe von Waren­
zeichen, Patenten oder Typen 'sowie eines bestimm­
ten Ursprungs. Eine solche Angabe mit dem Zusatz 
"oder gleichwertiger Art" ist jed9ch zulässig, wenn 
der Auftragsgegenstand nicht auf andere Weise 
durch hinreichend genaue, allgemein verständliche 
Bezeichnungen beschrieben werden kann. 

2. HAUPTSTücK 

Besondere Bestimmungen übel' die Vergabe von 
Lieferaufträgen 

Geltungsbereich 

§ 51. Wenn ein Auftraggeber einer Einrichtung, 
die nicht diesem Hauptstück unterliegt, Sonder­
oder Alleinrechte zur Ausführung einer Tätigkeit 
des öffentlichen Dienstleistungsbereichs vertraglich 
zuerkennt, so muß in dem Rechtsakt über die 
Zuerkennung dieses Rechts bestimmt sein, daß die 
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betreffende Einrichtung bei der Vergabe vOn 
Lieferaufträgen an Dritte im Rahmen dieser 
Tätigkeit der Grundsatz der Nichtdiskriminierung 
aus Gründen der Staatsangehörigkeit im Sinne des 
§ 10 Abs. 1 und 2 zu. beachten hat .. 

Wahl des Vergabeverfahrens 

§ 52. (1) Der Auftraggeber hat Lieferaufträge, 
soweit in den folgenden Absätzen nicht anderes 
bestimmt ist, im offenen Verfahren zu vergeben. 

(2) Lieferaufträge können im nicht offenen 
Verfahren vergeben werden, wenn 

I. der Lieferauftrag auf Grund der Besonderheit 
der Erzeugnisse, die beschafft werden sollen, 
nur von einem bestimmten Kreis von Unter­
nehmern ausgeführt werden kann oder 

2. der mit einem offenen Verfahren verbundene 
Aufwand im Hinblick auf den geschätzten 
Auftragswert des Lieferauftrages wirtschaft­
lich nicht vertretbar wäre. 

(3) Die beabsichtigte Vergabe von Lieferaufträ­
gen im Wege eines offenen oder eines nicht offenen 
Verfahrens ist öffentlich bekanntzumachen. 

(4) Lieferaufträge können im Verhandlungsver­
fahren unter der Voraussetzung, daß der Auftragge­
ber die Vergabe öffentlich bekannt macht, vergeben. 
werden, wenn ein durchgeführtes offenes oder nicht 
offenes Verfahren nur ein für den Zuschlag in Frage 
kommendes Angebot oder kein Angebot oder kein 
im Sinne dieses Bundesgesetzes geeignetes Angebot 
erbracht hat und die ursprünglichen Bedingungen 
für den Lieferauftrag nicht grundlegend geändert 
werden. 

(5) Ohne vorher die beabsichtigte Vergabe 
öffentlich bekanntzugeben, können Lieferaufträge 
im Verhandlungsverfahren vergeben werden, wenn 

1. in einem durchgeführten offenen oder nicht 
offenen Verfahren keine Angebote abgegeben 
worden sind, die ursprünglichen Bedingungen 
für den Lieferauftrag nicht grundlegend 
geändert werden und der EFTA-Überwa­
chungsbehörde ein Bericht vorgelegt wird, 
oder 

2. der Lieferauftrag nur zum Zweck von 
Forschungen, Versuchen, Untersuchungen 
oder Entwicklungen zur Vergabe gelangt, 
wobei der Lieferauftrag jedoch nicht einer 
Serienfertigung zum Nachweis der Marktfä­
higkeit des Produktes oder der Deckung der 
Forschungs- und Entwicklungskosten dienen 
darf, oder 

3. der Lieferauftrag wegen seiner technischen 
oder künstlerischen Besonderheiten oder auf 
Grund des Schutzes eines Ausschließlichkeits­
rechtes nur von einem bestimmten Unterneh­
mer erfüllt werden kann oder 

4. dringliche zwi~gende Gründe im Zusammen­
hang mit Ereignissen, die der Auftraggeber 
nicht vorhersehen konnte und die. nicht dem 
Verhalten des Auftraggebers zuzuschreiben 
sind, es nicht zulassen, die Frist für ein offenes 
oder nicht offenes Verfahren einzuhalten, 
oder 

5. bei früher durchgeführten Lieferungen zusätz­
liche Lieferungen notwendig werden, die 
entweder zur teilweisen Erneuerung geliefer­
ter Waren oder Einrichtungen oder zur 
Erweiterung von Lieferuflgen oder bestehen­
den Einrichtungen bestimmt sind, und ein 
Wechsel des Auftragnehmers dazu führen 
würde, daß der Auftraggeber Material sehr 
unterschiedlicher technischer Merkmale kau­
fen müßte und dies eine technische Unverein­
barkeit oder unverhältnismäßige technische 
Schwierigkeiten bei Gebrauch und Wartung 
mit sich bringen würde; die Laufzeit dieser 
Aufträge sowie der Daueraufträge darf in der 
Regel drei Jahre nicht überschreiten. 

(6) Der Auftraggeber hat im Falle des nicht 
offenen Verfahrens sowie des Verhandlungsverfah­
rens einen schriftlichen Bericht mit einer Begrün­
dung für' die Wahl des betreffenden Verfahrens zti 
erstellen. Dieser Bericht hat wenigstens die 
Bezeichnung und Anschrift der vergebenden Stelle, 
Wert, Menge und Art der gelieferten Waren, die 
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Teilnahme 
und die Anzahl der für eine Angebotsabgabe 
allsgewählten Bewerber, gegebenenfalls auch die 
Zahl der ausgeschlossenen Bewerber und die 
Gründe der Nichtberücksichtigung ihrer Bewer­
bung zu enthalten. Im Falle der Wahl eines 
Verhandlungsverfahrens für die Vergabe hat der 
Bericht ferner Angaben über die nach· den 
vorstehenden Abs. 4 und 5 geforderten V orausset­
zungen zur Begründung der Anwendung dieses 
Verfahrens zu enthalten. Dieser Bericht oder die 
wesentlichen Teile dieses Berichtes sind der 
EFT A-Überwachungsbehörde auf deren Verlangen 
vorzulegen. 

Ideenwettbewerb und Alternativangebote 

.§ 53. Werden beabsichtigte Projekte in einem 
Ideenwettbewerb vergeben oder wird den Unter­
nehmern bei der Ausschreibung die Möglichkeit 
eingeräumt, Alternativangebote vorzulegen, so darf 
der Auftraggeber ein Angebot - soferne es mit den 
Vorschriften der Ausschreibungsunterlagen verein­
bar ist - nicht allein deshalb zurückweisen, weil es 
nach einem anderen technischen Verfahren als 
del)1jenigen des Vergabelandes berechnet worden 
ist. Die Bi,ter haben ihren Angeboten alle zur 
Überprüfung der EntwUrfe erforderlichen Belege 
beizufügen und ergänzende Erläuterungen vorzule­
gen, wenn der Auftraggeber dies für notwendig hält. 
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Zusätzliche Zuschlagskriterien 

§ 54. (1) Sind im Fall eines bestimmten Auftrages 
Angebote im Verhältnis zur Lieferung offensichtlich 
ungewöhnlich niedrig, so überprüft der Auftragge­
ber vor der Vergabe des. Auftrages die Einzelposten 
dieser Angebote. Zu diesem Zweck· kann er vom 
Bieter die erforderlichen Belege verlangen und hat 
ihm gegebenenfalls mitzuteilen, welche Belege für 
unannehmbar erachtet werden. 

(2) Der Auftraggeber hat bei der Vergabe des 
Auftrages das Ergebnis der in Abs. 1 genannten 
Überprüfung zu berücksichtigen. 

Vorinformation 

§ 55. Die in Anlage 2 zu Anhang XVI des 
EWR-Abkommens genannten vergebenden Stellen 
haben nach Beginn eines jeweiligen Finanz- bzw. 
Haushaltsjahres eine nicht bindende, nach Waren­
bereichen aufgeschlüsselte Bekanntmachung (V or­
information) über alle Lieferaufträge, die sie in den 
folgenden zwölf Monaten zur Vergabe bringen 
wollen, zu veröffentlichen, soferne deren geschätz­
ter Auftr;agswert, ermittelt nach den Kriterien 
gemäß § 2, mindestens 750000 ECU beträgt. Die 
Bekanntmachung ist so bald wie möglich nach 
Beginn eines Finanz- bzw. Haushaltsjahres dem 
Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäi­
schen Gemeinschaften zu übermitteln. 

Bekanntmachung vergebener Aufträge 

§ 56. Die Auftraggeber haben jeden vergebenen 
Lieferauftrag öffentlich bekanntzumachen. Anga­
ben über die Auftragsvergabe brauchen jedoch dann 
nicht veröffentlicht zu werden, wenn deren 
Bekanntmachung die Vollziehung von Gesetzen 
behindert, . dem öffentlichen Interesse in anderer 
Weise zuwiderläuft, die berechtigten geschäftlichen 
Interessen einzelner öffentlicher oder privater 
Unternehmen berührt oder den fairen Wettbewerb 
zwischen den Lieferanten beeinträchtigen würde. 
Die Bekanntmachung ist spätestens 48 Tage nach 
Vergabe des Auftrages dem Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemein­
schaften zu übermitteln. 

3. HAUPTSTÜCK 

Besondere Bestimmungen über die Vergabe von 
Bau- und Baukonzessionsaufträgen 

1. Abschnitt 

Bauaufträge 

Wahl des Vergabeverfahrens 

§ 57. (1) Der Auftraggeber hat Bauaufträge, 
soweit im folgenden nicht anderes bestimmt ist, im 
offenen Verfahren zu vergeben. 

(2) Die beabsichtigte Vergabe von Bauaufträgen 
im Wege eines offenen Verfahrens ist öffentlich 
bekanntzumachen. 

Nicht offenes und Verhandlungsverfahren 

§ 58. (1) Bauaufträge können im nicht offenen 
Verfahren vergeben werden, wenn 

1. der mit einem offenen Verfahren verbundene 
Aufwand im Hinblick auf den Wert der 
Leistung wirtschaftlich nicht vertretbar wäre; 

2. die Leistung auf Grund ihrer Eigenart nur von 
einem ·beschränkten Kreis von Unternehmern 
ausgeführt werden kann, weil ihre einwand­
freie Ausführung besondere Fachkenntnisse, 
Leistungsfähigkeit oder Zuverlässigkeit erfor­
dert; 

3. das offene Verfahren Interessen der Allge­
meinheit, insbesondere solche der Geheimhal­
tung, gefährden würde; 

4. das offene Verfahren eine mit erheblichen 
Nachteilen für die Allgemeinheit verbundene 
Verzögerung mit sich brächte; 

5. das offene Verfahren aufgehoben wurde oder 
wegen Erfolglosigkeit als aufgehoben gilt. 

(2) Die beabsichtigte Vergabe von Bauaufträgen 
im Wege eines nicht offenen Verfahrens ist 
öffentlich bekanntzumachen. 

(3) Bauaufträge können unter der Voraus set­
zung, daß der Auftraggeber die beabsichtigte 
Vergabe öffentlich bekanntgemacht und die Bewer­
ber nach in der Bekanntmachung angegebenen 
Eignungskriterien ausgewählt hat, im Verhand­
lungsverfahren vergeben werden, wenn 

1. ein durchgeführtes offenes oder nicht offenes 
Verfahren keine für den Auftraggeber nach 
diesem Bundesgesetz annehmbaren Angebote 
erbracht hat und die ursprünglichen Bedin­
gungen für den Bauauftrag nicht grundsätzlich 
geändert werden oder 

2. die betreffenden Bauvorhaben nur zu For­
schungs-, Versuchs- und Entwicklungszwek­
ken und nicht mit dem Ziel der Gewährlei­
stung der Rentabilität oder der Deckung der 
Forschungs- und Entwicklungskosten durch­
geführt werden oder 

3. es sich um Bauaufträge handelt, deren 
Eigenheiten eine globale Preisgestaltung nicht 
ermöglichen, oder wenn die mit der Leistungs­
erbringung verbundenen Risiken eine solche 
verhindern. 

(4) Bauaufträge können im Verhandlungsverfah­
ren vergeben werden, ohne daß die beabsichtigte 
Vergabe öffentlich bekanntzumachen wäre, wenn 

1. ein durchgeführtes offenes oder nicht offenes 
Verfahren keine oder keine geeigneten Ange­
bote erbracht hat, die ursprüngilchen Bedin­
gungen für den Bauauftrag nicht grundlegend 
geändert werden und der EFT A-Überwa-
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chungsbehörde ein Bericht vorgelegt wird, 
wenn sie dies wünscht, oder 

2. der Bauauftrag aus technischen oder künstleri­
schen Gründen oder auf Grund des Schutzes 
von Ausschließlichkeitsrechten nur von einem 
bestimmten Unternehmer ausgeführt werden 
kann oder. 

3. dringliche, zwingende Gründe, die nicht dem 
Verhalten des Auftraggebers zuzuschreiben 
sind, im Zusammenhang mit Ereignissen, die 
der Auftraggeber nicht voraussehen konnte, es 
nicht zulassen, die im offenen, im nicht 
offenen oder in einem gemäß Abs. 3 durchzu­
führenden Verhandlungsverfahren vorge­
schriebenen Fristen einzuhalten oder 

4. zur Ausführung eines bestehenden Bauauftra­
ges zusätzliche Bauleistungen, die weder in 
der dem Bauauftrag zugrundeliegenden Pla­
nung noch in der Ausschreibung vorgesehen 
waren und deren Gesamtwert 50 vH des 
Wertes des ursprünglichen Bauauftrages nicht 
überschreitet, wegen eines unvorhergesehenen 
Ereignisses unbedingt erforderlich werden und 
entweder 
a) eine Trennung vom bestehenden Bauauf­

trag in technischer oder wirtschaftlicher 
Hinsicht nicht möglich ist oder 

b) eine solche Trennung zwar möglich wäre, 
die zusätzlichen Bauleistungen aber für die 
Verbesserung der bereits vergebenen Bau­
leistungen unbedingt erforderlich sind, 
oder 

5. neue Bauleistungen in der Wiederholung 
gleichartiger Bauleistungen bestehen, soferne 
a) der Auftrag von demselben Auftraggeber 

an den Auftragnehmer, der bereits den' 
ersten Auftrag erhalten hat, vergeben 
wurde, 

b) der erste Auftrag im offenen oder nicht 
offenen Verfahren vergeben wurde, 

c) sie einem Grundentwurf entsprechen und 
dieser Entwurf Gegenstand des ersten 
Auftrages war, 

d) die Möglichkeit der Vertragsverlängerung 
bereits in der ersten Ausschreibung vorge­
sehen war,. 

e) die Vergabe binnen drei Jahren nach 
Abschluß des ersten Vertrages erfolgt und 

f) der für die Fortsetzung der Bauarbeiten in 
Aussicht genommene Gesamtauftragswert 
bei der Errechnung des Schwellenwertes 
gemäß § 3 zugrunde gelegt wurde. 

Zusätzliche Zuschlagskriterien 

§ 59. (1) Scheint im Falle eines bestimmten 
Auftrages der Preis eines Angebotes im Verhältnis 
zur Leistung ungewöhnlich niedrig zu sein, so muß 
der Auftraggeber vor der Ablehnung des Angebotes 
schriftlich Aufklärung über dessen Einzelposten 
verlangen, wo er dies für angezeigt hält. Die 

anschließende Prüfung hat unter Berücksichtigung 
der eingegangenen Erläuterungen zu erfolgen. 

(2) Ein Auftraggeber hat den nicht berücksichtig­
ten Bewerbern oder Bietern, die dies beantragen, 
innerhalb einer Frist von 15 Tagen' nach Eingang 
ihres Antrages die Gründe für die Ablehnung ihrer 
Bewerbung oder ihres Angebotes sowie im Falle 
eines Angebotes den Namen des erfolgreichen 
Bieters mitzuteilen. 

(3) Auftraggeber haben einen Vergabevermerk 
über jeden vergebenen Auftrag anzufertigen, der 
mindestens folgendes umfaßt: 

1. den Namen und die Anschrift des Auftragge­
bers, 

2. Gegenstand und Wert des Auftrages, 
3. die Namen der berücksichtigten Bewerber 

oder Bieter und die Gründe für ihre Auswahl, 
4. die Namen der ausgeschlossenen Bewerber 

oder Bieter und die Gründe für ihre 
Ablehnung, 

5. den Namen des erfolgreichen Bieters, die 
Gründe für die Auswahl seines Angebotes 
sowie - falls bekannt - den Anteil, den der 
erfolgreiche Bieter an Dritte weiterzuvergeben 
beabsichtigt, sowie 

6. bei einem Verhandlungsverfahren die Begrün­
dung der in § 58 Abs.3 und. 4 genannten 
Umstände, die die Anwendung dieses Verfah­
rens rechtfertigen. 

(~) Dieser Vergabevermerk oder dessen Haupt­
punkte sind der EFT A -Überwachungs behörde auf 
Anfrage zu übermitteln. 

V orinformation 

§ 60. Ein Auftraggeber hat so bald wie möglich 
nach der Genehmigung der den beabsichtigten 
Bauaufträgen zugrundeliegenden Planung eine 
Vorinformation mit den wesentlichen Merkmalen 
der Bauaufträge 'zu veröffentlichen, soferne deren 
geschätzter Auftragswert, ermittelt nach den 
Kriterien gemäß § 3, mindestens den dort festgeleg­
ten Schwellenwert erreicht. Diese Bekanntmachung 
ist so bald wie möglich dem Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemein­
schaften zu übermitteln. 

Beschleunigtes Verfahren 

§ 61. Die in § 47 Abs. 2 vorgesehene Frist kann 
beim offenen Verfahren auf 36, beim nicht offenen 
auf 26 Tage verkürzt werden, wenn der Auftragge­
ber eine Bekanntmachung gemäß § 60 im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht 
hat. 

Bekanntmachung vergebener Aufträge 

§ 62. Ein Auftraggeber hat jeden vergebenen 
Bauauftrag öffentlich bekanntzumachen. Angaben 
über die Auftragsvergabe müssen jedoch dann nicht 

4 
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~veröffentlicht werden, wenn die Bekanntmachung 
dieser Angaben die Voll ziehung von Gesetzen 
behindern, dem öffentlichen Interesse zuwiderlau­
fen oder die legitimen geschäftlichen Interessen 
öffentlicher oder privater Unternehmen beeinträch­
tigen würde. Die Bekanntmachung ist spätestens 
48 Tage nach Vergabe des jeweiligen Auftrages dem 
Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäi­
schen Gemeinschaften zu übermitteln. 

2. Abschnitt 

Baukonzessionsaufträge 

Auftragsweitervergabe an Dritte 

§ 63. Die Auftraggeber können 
1. vorschreiben, daß der Konzessionär einen 

Mindestsatz von 30 vH des Gesamtwertes der 
Arbeiten, die Gegenstand der Baukonzession 
sind, an Dritte vergibt, wobei der Mindestsatz 
im Baukonzessionsvertrag angegeben werden 
muß, 

2. die als Konzessionäre in Betracht kommenden 
Unternehmer auffordern, in ihren Angeboten 
anzugeben, welchen Prozentsatz des Gesamt­
wertes der Arbeiten,. die Gegenstand der 
Baukonzession sind, sie an Dritte vergeben 
wollen. 

Besondere Bestimmungen des 
Baukonzessionsvertrages, verbundene U ntemehmen 

§ 64. (1) Die Auftraggeber haben, soferne der 
Konzessionär nicht selbst den Bestimmungen des 
1. Abschnittes dieses Hauptstückes unterliegt, im 
Baukonzessionsvertrag zu vereinbaren, daß. bei 
Bauaufträgen an Dritte, soferne der Auftragswert 
den Schwellenwert nach § 3 Abs. 1. erreicht und kein 
Tatbestand nach § 58 Abs. 4 vorliegt, 

1. die öffentlichen Bekanntmachungen nach § 46 
unter Verwendung des Musters nach An­
hang VII. zu erfolgen haben, 

2. die Fristen nach § 47 einzuhalten sind sowie 
3. die Vergabebekanntmachung nach § 62 

durchgeführt wird. 

(2) Unternehmen, die sich zusammengeschlossen 
haben, um die Konzession zu erhalten, sowie mit 
den betreffenden Unternehmen verbundene Unter­
nehmen (Abs. 3) werden nicht als Dritte betrachtet. 

(3) Ein Unternehmen ist mit einem anderen 
Unternehmen verbunden, wenn es auf dieses, sei es 
unmittelbar oder mittelbar, einen beherrschenden 
Einfluß (Abs.4) ausüben kann oder dem beherr­
schenden Einfluß des anderen öder zusammen mit 
diesem dem eines dritten Unternehmens unterliegt, 
sei es durch Eigentum, finanzielle Beteiligung, 
Satzung oder sonstige Bestimmungen, die die 
Tätigkeit der Unternehmen regeln. 

C> 

(4) Ein beherrschender Einfluß im Sinne des 
Abs.3 ist zu vermuten, wenn ein Unternehmen 
unmittelbar oder mittelbar 

1. die Mehrheit des gezeichneten Kapitals eines 
anderen Unternehmens besitzt oder 

2. über die Mehrheit der mit den Anteilen eines 
anderen Unternehmens verbundenen Stimm­
rechte verfügt oder 

3. mehr als die Hälfte der Mitglieder des 
Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorga­
nes eines anderen Unternehmens bestellen 
kann. 

(5) Die vollständige Liste dieser Unternehmen ist 
der Bewerbung um eine Konzession beizufügen. 
Diese Liste muß auf den neuesten Stand gebracht 
werden, wenn sich später in den Beziehungen 
zwischen den Unternehmen Änderungen ergeben. 

Fristen j 

§ 65. (1) Die Auftraggeber, die einen Baukonzes­
sionsvertrag vergeben wollen, haben eine Frist für 
den Eingang von Bewerbungen für die Konzession 
festzusetzen, die mindestens 52 Tage, gerechnet 
vom Tage der Absendung der Bekanntmachung an, 
betragen muß. 

(2) Bei der Vergabe von Bauaufträgen hat ein 
Baukonzessionär, der selbst nicht den Bestimmun­
gen . des 1. Abschnittes dieses Hauptstückes 
unterliegt, die Frist für den Eingang der Anträge auf 
Teilnahme auf nicht weniger als 37 Tage, gerechnet 
vom Tag der Absendung der Bekanntmachung an, 
und die Frist für den Eingang der Angebote auf 
nicht weniger als 40 Tage, gerechnet vom Zeitpunkt 
der Absendung der Bekanntmachung oder der 
Absendung der Aufforderung zur Einreichung eines 
Angebotes an, festzusetzen. 

Besondere Bekanntmachungsvorschriften 

§ 66. Auftraggeber, die eine Baukonzession zur 
Vergabe bringen wollen, sowie Baukonzessionäre, 
die selbst nicht den Bestimmungen des 1. Abschnit­
tes. dieses Hauptstückes unterliegen und Bauauf­
träge an Dritte zur Vergabe bringen wollen, deren 
geschätzer Auftragswert ohne Umsatzsteuer 5 Mil­
lionen ECU beträgt, haben diese Absicht durch eine 
Bekanntmachung mitzuteilen. 

, 4. HAUPTSTücK 

Besondere Bestimmungen für Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversor­

gung sowie im Telekommunikationssektor 

Geltungsbereich 

§ 67. (1) Für öffentliche Auftraggeber, soweit sie 
eine Tätigkeit im Sinne des Abs. 2 ausüben, sowie 
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für private Auftraggeber gelten - unbeschadet des 
1. Teiles sowie des § 9 - ausschließlich. die 
Bestimmungen dieses Hauptstückes. 

(2) Tätigkeiten im Sinne des Abs. 1 sind 
1. die Bereitstellung oder das Betreiben fester 

Netze zur Versorgung der Öffentlichkeit im 
Zusammenhang mit der Erzeugung, Beförde­
rung oder der Verteilung von 
a) Trinkwasser oder 
b) Strom oder 
c) Gas oder 
d) Wärme 
oder die Versor:gung dieser Netze mit 
Trinkwasser, Strom, Gas oder Wärme, soweit 
Abs. 3 nicht anderes vorsieht; 

2. Die Nutzung eines geographisch abgegrenz­
ten Gebietes zum Zwecke der 
a) Suche oder Förderung von Erdöl, Erdgas, 

Kohle oder anderen Festbrennstoffen oder 
b ) Versorgung von Befärderungsunterneh­

men im Luft-, See- oder Binnenschiffsver­
kehr mit Flughäfen, Häfen oder anderen 
Verkehrsendeinrichtungen; 

3. das Betreiben von Netzen zur Versorgung der 
Öffentlichkeit im Bereich des Verkehrs auf der 
Schiene, mit automatischen Systemen, mit der 
Straßenbahn, mit Bus, mit Oberleitungs bussen 
oder mit Kabel; 

4. die Bereitstellung oder das Betreiben öffentli­
cher Telekommunikationsnetze oder das An­
gebot eines eider mehrerer Telekommunika­
tionsdienste. 

(3) Die durch einen Auftraggeber, der keine 
staatliche Behörde ist, erfolgende Lieferung von 
Trinkwasser, Elektrizität, Gas oder Wärme an 
Netze zur Versorgung der Öffentlichkeit gilt nicht 
als Tätigkeit im Sinne des Abs. 2 Z 1, soferne 

1. bei Trinkwasser oder Elektrizität 
a) die Erzeugung von Trinkwasser oder 

Elektrizität durch den betreffenden Auf­
traggeber erfolgt, weil ihr Verbrauch für 
die Ausübung einer anderen als der in 
Abs. 2 genannten Tätigkeit eFforderlich ist 
und 

b) die Lieferung an das öffentliche Netz nur 
vo~ Eigenverbrauch des betreffenden 
Auftraggebers abhängt und unter Zugrun­
delegung des Mittels der letzten drei Jahre 
einschließlich des laufenden Jahres nicht 
mehr als 30 vH der gesamten Trinkwasser­
oder Energieerzeugung des Auftraggebers 
ausgemacht hat sowie 

2. bei Gas oder Wärme 
a) die Erzeugung von Gas oder Wärme durch 

den betreffenden Auftraggeber sich 
zwangsläufig aus der Ausübung einer 
anderen als der in Abs. 2 genannten 
Tätigkeit ergibt und 

b) die Lieferung an das öffentliche Netz nur 
. darauf abzielt, diese Erzeugung wirt-

schaftlieh zu nutzen, und unter Zugrunde­
legung des Mittels der letzten drei Jahre 
einschließlich des laufendes Jahres nicht 
mehr als 20 vB des Umsatzes des Auftrag-, 
gebers ausgemacht hat. 

(4) Im Verkehrsbereich (Abs. 2. Z 3) liegt ein 
Netz vor, wenn die Verkehrsleistung gemäß einer 
von einer zuständigen Behörde erteilten Auflage 
erbracht wird; dazu gehören die Festlegung der 
Strecken, der Transportkapazitäten oder der 
Fahrpläne. Der Betrieb eines öffentlichen Busver­
kehrs gilt nicht als Tätigkeit im Sinne des Abs. 2 Z 3, 
so ferne andere Unternehmen entweder allgemein 
oder für ein besonderes, geographisch abgegrenztes 
Gebiet die Möglichkeit haben, die gleiche Aufgabe 
unter denselben Bedingungen wie der betreffende 
Auftraggeber zu übernehmen. 

(5) Als öffentliches Telekommunikationsnetz 
(Abs.2 Z 4) gilt die öffentliche Telekommunika­
tionsinfrastruktur, mit der Signale zwischen defi­
nierten Netzabschlußpunkten über Draht, über 
Richtfunk, auf optischem oder anderem elektroma­
gnetischen Wege übertragen werden. Als Netzab­
schlußpunkt gilt dabei die Gesamtheit der physi­
schen Verbindungen und technischen Zugangsspe­
zifikationen, die Bestandteil des öffentlichen Tele­
kommunikationsnetzes sind und für den Zugang zu 
diesem Netz und zur' effizienten Kommunikation 
mittels dieses Netzes erforderlich sind. 

(6) Telekommunikationsdienste im Sinne des 
Abs. 2 Z 4 sind die Dienste, die ganz oder teilweise 
aus der Übertragung und Weiterleitung yon 
Signalen auf dem Telekommunikationsnetz' durch 
Telekommunikationsverfahren bestehen, mit Aus­
nahme von Rundfunk und Fernsehen. 

Ausnahmen vom Geltungsbereich 

§ 68. (1) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für 
Aufträge, . 

1. die ein Auftraggeber zu anderen Zwecken als 
der Durchführung der in § 67 Abs. 2 beschrie­
benen Aufgaben oder zur Durchführung 
derartiger Aufgaben in einem Staat, der nicht 
Vertragspartei des EWR-Abkommens ist, in 
einer Weise, die nicht mit der tatsächlichen' 
Nutzung eines Netzes oder geographischen 
Gebietes in einer Vertragspartei des EWR-Ab­
kommens verbunden ist, vergibt oder 

2. die zum Zweck der Weiterveräußerung oder 
-vermietung an Dritte vergeben werden, 
vorausgesetzt, daß der Auftraggeber kein 
besonderes oder ausschließliches Recht zum 
Verkauf oder zur Vermietung des Auftragsge­
genstandes besitzt und daß andere Unterneh­
men die Möglichkeit haben, diese Waren unter 
gleichen Bedingungen wie der betreffende 
Auftraggeber zu verkaufen oder zu vermieten 
oder . 
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3. die die Auftraggeber, die eine Tätigkeit im 
Sinne des § 67 Abs. 2 ausüben, für Einkäufe 
ausschließlich in Verbindung mit einem oder 
mehreren Telekommunikationsdiensten ver­
geben, soweit andere Unternehmen die 
Möglichkeit haben, diese Dienste in demsel­
ben geographischen Gebiet oder unter im 
wesentlichen gleichen Bedingungen -anzubie­
ten oder 

4. die von öffentlichen Wasserversorgungsunter­
nehmen gemäß § 36 des Wassenechtsgeset~ 
zes 1959, BGBI. Nr. 215, in der jeweils 
geltenden Fassung, zur Beschaffung von 
Wasser vergeben werden oder 

5. die von Energie- oder Fernwärmeversor­
gungsunternehmen für die Lieferung von 
Energie oder Wärme oder für die Lieferung 
von Brennstoffen für die Energie- oder 
Wärmeerzeugung vergeben werden oder 

6. deren Durchführung gemäß besonderen Be­
stimmungen besondere Sicherheitsrnaßnah­
men erfordert, oder wenn der Schutz wesentli­
cher Interessen der Staatssicherheit es gebietet, 
oder 

7. für die andere Verfahrensregeln gelten und die 
vergeben werden auf Grund 
a) eines zwischen der Republik Österreich 

und einem oder mehreren Staaten, die 
nicht Vertragsparteien des EWR-Abkom­
mens sind, abgeschlossenen Staatsvertra­
ges über Lieferungen oder Bauleistungen 
für ein von den Vertragsstaaten gemeinsam 
zu verwirklichendes oder zu tragendes 
Objekt, wobei jeder dieser Staatsverträge 
der EFTA-Überwachungsbehörde mitzu­
teilen ist, oder 

b) des besonderen Verfahrens einer interna­
tionalen Organisation. 

(2) Die Auftraggeber habender EFTA-Überwa­
chungsbehÖrde auf deren Anfrage 

1. alle Tätigkeiten, die ihres Erachtens unter die 
Ausnahmeregelung nach Abs. 1 Z 1 fallen, 

2. alle Kategorien von Erzeugnissen, die ihres_ 
Erachtens unter die Ausnahmeregelung nach 
Abs. 1 Z 2 faUen, sowie 

3. alle Dienstleistungen, die ihres Erachtens 
unter die Ausnahmeregelung nach Abs. 1 
Z 3 fallen, 

mitzuteilen. 
(3) Abweichend von Abs. 1 gelten die Bestimmun­

gen dieses Hauptsti.)ckes jedoch auch für Trinkwas­
serversorgungsunternehmen, wenn diese Aufträge 

1. im Zusammenhang mit Wasserbauvorhaben 
einschließlich Be- und Entwässerungsvorha­
ben -stehen und die dabei erzeugte und zur 
Trinkwasserversorgung bestimmte Wasser­
menge mehr als 20 vH der mit dem Wasser­
bauvorhaben zur Verfügung gestellten Ge­
samtwassermenge ausmachtoder 

2. mit der Ableitung und Klärung von Abwässern 
im. Zusammenhang stehen. 

Besondere Bekanntmachungsvorschriften 

§ 69. (1) Auftraggeber haben mindestens einmal 
jährlich Bekanntmachungen zu veröffentlichen, die 
die folgenden Angaben enthalten: 

1. bei Lieferaufträgen, aufgeschlüsselt nach Wa­
renbereichen, alle für die nächsten zwölf 
Monate beabsichtigten Beschaffungen, deren 
nach Maßgabe des § 4 geschätzter Wert 
mindestens 750 000 ECU beträgt; 

2. bei Bauaufträgen die wesentlichen Merkmale 
der von den Auftraggebern geplanten Auf­
träge, deren geschätzter Wert nicht unter der 
Schwelle nach § 4 Abs. 1 liegt. 

(2) Die Bekanntmachung ist gemäß dem 
Anhang X zu erstellen. 

Besondere Bestimmungen betreffend die Wahl des 
Vergabeverfahrens 

§ 70. (1) Auftraggeber, für die dieses HaLiptstück 
gilt, haben bei der Vergabe von Liefer- und 
Bauaufträgen ihre Verfahren unter Beachtung des 
Grundsatzes der Nichtdiskriminierung im Sinne des 
§ 10 Abs. 2 den Bestimmungen dieses Haupstückes 
anzupassen. 

(2) Die Auftraggeber können frei zwischen dem 
offenen Verfahren, dem nicht offenen Verfahren 
und dem Verhandlungsverfahren gemäß § 11 
Abs. 2 bis 4 wählen, vorausgesetzt, daß ein Aufruf 
zum Wettbewerb gemäß § 71 durchgeführt wird. 

(3) Abweichend von Abs. 2 können Auftraggeber 
in den folgenden Fällen auf ein Verfahren ohne 
vorherigen Aufrufzum Wettbewerb zurückgreifen: 

1. wenn im Rahmen eines Verfahrens mit 
vorherigem Aufruf zum Wettbewerb keine 
oder keine geeigneten Angebote abgegeben. 
worden sind, soferne die ursprünglichen 
Bedingungen des Auftrags nicht wesentlich 
geändert werden, oder 

2. wenn ein Auftrag nur zum Zweck von 
Forschungen, Versuchen, Untersuchungen 
oder Entwicklungen und nicht mit derri Ziel 
der Gewinnerzielung oder der Deckung von 
Forschungs- und Entwicklungskosten verge-
ben wird, oder . 

3. wenn der Auftrag wegen seiner technischen 
oder künstlerischen Besonderheiten oder auf 
Grund des Schutzes von Ausschließlichkeits­
rechten nur von bestimmten Unternehmen 
durchgeführt werden kann, öder 

4. soweit dies unbedingt erforderlich ist, weil 
dringliche zwingende Gründe im Zusam­
menhang mit Ereignissen, die der Auftragge­
ber nicht voraussehen konnte, es nicht 
zulassen, die beim offenen oder nicht offenen 
Verfahren vorgesehenen Fristen einzuhalten, 
oder 

5. im Falle von Lieferaufträgen bei zusätzlichen, 
vom ursprünglichen Unternehmer durchzu-
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führenden Leistungen, die entweder zur 
teilweisen Erneuerung gängiger Waren oder 
Einrichtungen oder zur Erweiterung von 
Lieferungen oder bestehenden Einrichtungen 
bestimmt sind, wenn ein Wechsel des 
Unternehmers dazu führen würde, daß der 
Auftraggeber Material unterschiedlichster 
technischer Merkmale kaufen müßte und 
dies eine technische Unvereinbarkeit oder 
unverhältnismäßige technische Schwierigkei­
ten bei Gebrauch oder Wartung mit sich 
bringen würde, oder 

6. zur Ausführung dieses Auftrags zusätzliche 
Bauleistungen, die weder in dem der Vergabe 
zugrundeliegenden Entwurf, noch im zuerst 
vergebenen Auftrag vorgesehen sind, die aber 
wegen eines unvorhergesehenen Ereignisses 
erforderlich sind, soferne der Auftrag an den 
Unternehmer vergeben wird, der den ersten 
Auftrag ausgeführt hat; 
a) wenn sich die zusätzlichen Arbeiten in 

technischer oder wirtschaftlicher Hin­
sicht nicht ohne wesentlichen Nachteil 
für den Auftraggeber vom Hauptauftrag 
trennen lassen oder 

b) wenn diese zusätzlichen Arbeiten zwar 
von der Ausführung des ersten Auftrages 
getrennt werden können, aber für dessen 
Abrundung unbedingt erforderlich sind; 
oder 

7. bei neuen Bauleistungen, die in der Wieder­
holung gleichartiger Arbeiten bestehen, so­
ferne 
a) der Auftrag von demselben Auftraggeber 

an den Unternehmer vergeben werden 
soll, der bereits den ersten Auftrag 
erhalten hat, 

b) der erste Auftrag nach einem Aufruf zum 
Wettbewerb vergeben wurde, 

c) sie einem Grundentwurf entsprechen, der 
Gegenstand eines ersten Auftrags war, 

'd) die Möglichkeit der Anwendung dieses 
Verfahrens bereits in der ersten Aus­
schreibung vorgesehen war und 

e) der für die Fortsetzung der Bauarbeiten 
in Aussicht genommene Gesamtauftrags­
wert der Berechnung des Schwellenwer­
tes gemäß § 4 zugrunde gelegt wurde; 
oder 

8. wenn es sich um die Lieferung von Waren 
handelt, die an Börsen notiert und gekauft 
werden, oder -

9. bei Aufträgen, die auf Grund einer Rahmen­
vereinbarung vergeben werden sollen, so­
ferne die Rahmenvereinbarung selbst 
a) gemäß den Bestimmungen dieses Haupt­

stückes vergeben wurde und 
b) nicht dazu führt, daß der Wettbewerb 

verhindert, eingeschränkt oder verfälscht 
wird; oder 

10. bei Gelegenheitskäufen, wenn Lieferungen 
auf Grund einer besonders günstigen Gele­
g~nheit, die sich für einen sehr kurzen 
Zeitraum ergeben hat, zu einem Preis gekauft 
werden können, der erheblich unter den 
normalerweise marktüblichen Preisen liegt 
sowIe 

11. bei einem zu besonders günstigen Bedingun­
gen erfolgenden Kauf von Lieferungen' 
entweder bei einem Unternehmen, das seine 
gewerbliche Tätigkeit endgültig einstellt, 
oder bei Verwaltern im Rahmen ,eines 
Konkurs- oder Ausgleichsverfahrens. 

(4) Die Übermittlung technischer Spezifikationen 
für Bewerber oder Bieter, die Prüfung und die 
Auswahl von Bewerbern oder Bietern und die 
Auftragsvergabe können die Auftraggeber mit 
Auflagen zum Schutz der Vertraulichkeit der ihnen 
zur Verfügung gestellten Informationen verbinden. 
Das Recht von Bewerbern oder Bietern, mit einem 
Auftraggeber die Vertraulichkeit der von ihnen zur 
Verfügung gestellten Informationen zu vereinbaren, 
bleibt unberührt. 

Aufruf zum Wettbewerb 

§ 71. (1) Ein Aufruf zum Wettbewerb hat 
,}. durch eine gemäß den Mustern in Anhang 

VIII, zu erstellende Vergabebekanntmachung 
oder 

2. durch eine regelmäßige Bekanntmachung 
gemäß § 69 oder 

3. durch eine Bekanntmachung über das Beste­
hen eines Prüfungssystems gemäß § 74 Abs. 9, 

zu erfolgen. 

(2) Ein Aufruf zum Wettbewerb durch eine 
regelmäßige Bekanntmachung ist nur zulässig, 
wenn 

1. in der Bekanntmachung die Lieferungen und 
Bauarbeiten; die Gegenstand des zu vergeben­
den Auftrages sein werden, speziell genannt 
sind, und 

2. die Bekanntmachung 
a) den Hinweis, daß dieser Auftrag im nicht 

offenen Verfahren oder im Verhandlungs­
verfahren ohne spätere Veröffentlichung 
eines Aufrufs zur Angebotsabgabe verge­
ben wird, sowie 

b) die Aufforderung an interessierte Unter~ 
nehmer, ihr Interesse schriftlich mitzutei­
len, 

enthält und 
3. der Auftraggeber, bevor mit der Auswahl der 

Bieter oder Bewerber begonnen wird,- läng­
stens jedoch binnen zwölf Monaten nach, 
Veröffentlichung der regelmäßigen Bekannt­
machung, alle Bewerb~r auffordert, ihr Inter­
esse auf der Grundlage von genaueren 
Angaben über den Auftrag zu bestätigen. 
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(3) Erfolgt ein Aufruf zum Wettbewerb durch 
eine Bekanntmachung über das Bestehen eines 
Prüfsystems, so sind die BIeter in einem nicht 
offenen Verfahren oder die Teilnehmer an einem 
Verhandlungsverfahren unter den Bewerbern aus­
zuwählen, die sich im Rahmen eines solchen 
Systems qualifiziert haben. 

(4) Die in Abs. 1 genannten Bekanntmachungen 
sind nach Maßgabe des § 46 Abs. 2 und 4 dem Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften zu übermitteln. 

Besondere Bestimmungen über die Teilnahme 

§ 72. (1) Beim offenen Verfahren beträgt die vom 
Auftraggeber festzusetzende Frist für den Eingang 
der Angebote mindestens 52 Tage, gerechnet vom 
Tag der Absendung der Bekanntmachung. Diese 
Frist kann auf 32 Tage verkürzt werden, falls der 
Auftraggeber -eine regelmäßige Bekanntmachung 
veröffentlicht hat. 

(2) Die Frist für den Eingang von Teilnahmean­
trägen beim nicht offenen Verfahren und beim 
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum 
Wettbewerb auf Grund einer V ergabebekanntma­
chung oder einer Aufforderung gemäß § 71 Abs. 2 
Z 3 beträgt mindestens fünf Wochen vom Tag der 
Absendung an und darf· aus Gründen der 
Dringlichkeit auf höchstens 22 Tage verkürzt 
werden. 

(3) Für den Einga,ng von Angeboten hat der 
Auftraggeber eine Frist. von mindestens drei 
Wochen - aus Gründen der Dringlichkeit von 
mindestens zehn Tagen - von der Aufforderung 
zur Angebotsabgabe an gerechnet festzusetzen, es 
sei denn, es wurde zwischen dem Auftraggeber und 
den ausgewählten Bewerbern eine andere, für alle 
Bewerber gleiche Frist einvernehmlich festgelegt. 

(4) Können die Anbote nur nach Prüfung 
umfangreicher Unterlagen, wie zB ausführlicher 
technischer Spezifikationen, oder nur nach. einer 
Ortsbesichtigung oder Einsichtnahme in ergän­
zende' Unterlagen zu den Auftragsunterlagen 
erstellt werden, so sind die Angebotsfristen 
entsprechend zu erstrecken. 

(5) Im übrigen gelten § 47 Abs. 3 und § 49. 

(6) Der Auftraggeber hat die .ausgewählten 
Bewerber gleichzeitig schriftlich zur Teilnahme 
aufzufordern. Der Aufforderung sind Ausschrei­
bungsunterlagen und allfällige zusätzliche Unterla­
gen beizufügen. Die Aufforderung hat zumindest 
die folgen:Cfen Angaben zu' enthalten: 

1. die Anschrift der Stelle, bei der zusätzliche 
Unterlagen angefordert werden können, sowie 

. den Tag, bis zu 4em sie angefordert werden 
können; außerdem sind der Betrag und die 
Bedingungen für die Zahlung des Betrages 

anzugeben, der gegebenenfalls für diese 
zusätzlichen Unterlagen zu entrichten ist; 

2. den Tag, bis zu dem die .Anbote eingehen 
müssen, die Anschrift der Stelle, bei der sie 
einzureichen sind, sowie die Sprache, in der sie 
abzufassen sind; . 

3. einen Hinweis auf die Veröffentlichung der 
Bekanntmachung; 

4. die Angabe der Unterlagen, die gegebenenfalls 
beizufügen sind; 

5. die Vergabekriterien, falls sie nicht in der 
Bekanntmachung enthalten sind, sowie 

6. alle weiteren besonderen Teilnahmebedingun­
gen. 

(7) Die Anträge auf Teilnahme sowie die 
Aufforderung zur Angebotsabgabe sind auf dem 
schnellstmöglichen Wege zu übermitteln. Werden 
Anträge auf Teilnahme per Telegramm, Fernschrei­
ben, Fernkopierer, Telefon oder in sonstiger Weise 
elektronisch übermittelt, so sind sie vor Ablauf der 
jeweils maßgeblichen Frist brieflich zu bestätigen. 

Besondere Bestimmungen über die 
. Ausschreibungsunterlagen 

§ 73. (1) Hinsichtlich technischer Spezifikationen 
ist § 50 anzuwenden. 

(2) Die Auftraggeber haben an einem Auftrag 
interessierten Unternehmern auf Anfrage die 
technischen Spezifikationen mitzuteilen, die regel­
mäßig in ihren Liefer- oder Bauaufträgen genannt 
werden oder die sie bei Beschaffungen im 
Zusammenhang mit regelmäßigen Bekanntmachun­
gen benutzen. 

(3) Soweit sich solche technische Spezifikationen 
aus Dokumenten ergeben, die interessierten Unter­
nehmern zur Verfügung stehen, genügt dabei eine 
Bezugnahme auf diese Dokumente. 

(4) Der Auftraggeber kann in den Ausschrei­
bungsunterlagen den Bieter auffordern, in seinem 
Anbot den Teil des Auftrages anzugeben, den er 
möglicherweise im Wege von Unteraufträgen an 
Dritte zu vergeben beabsichtigt. Die Haftung des 
Hauptauftragnehmers wird durch diese Angabe 
nicht berührt. 

(5) Der Auftraggeber hat in den Ausschreibungs­
unterlagen jene Stellen gemäß § 22 Abs. 10 
anzugeben, bei denen die Bieter die einschlägigen 
Auskü·nfte über die am Ausführungsort während der 
Durchführung des Auftrages maßgeblichen arbeits­
und sozialrechtlichen Vorschriften erhalten können. 

(6) Der Auftraggeber, der die Auskünfte gemäß 
Abs. 1 erteilt, hat von den Bietern oder Beteiligten 
eines Auftragsverfahrens die Angabe zu verlangen, 
daß sie bei der Ausarbeitung ihres Angebots den 
arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften am 
Ausführungsort Rechnung getragen haben. Dies 
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steht der Anwendung der Bestimmungen des § 76 
Abs. 4 nicht entgegen. . 

Prüfsystem 

§ 74. (1) Auftraggeber, die dies wünschen, 
können ein System zur Prüfung von Lieferanten 
oder Unternehmern einrichten und betreiben. 

(2) Das System, das verschiedene .Stufen umfas­
sen kann, ist auf der Grundlage objektiver Regeln 
und Kriterien zu handhaben, die vom Auftraggeber 
aufgestellt werden. Der Auftraggeber himmt in 
diesem Fall auf europäische Normen Bezug, soferne 
dies angebracht ist. Diese Regeln und Kriterien sind 
erforderlichenfalls auf den neuesten Stand zu 
bringen. 

(3) Die Regeln und Kriterien für die Prüfung sind 
interessierten Lieferanten oder Unternehmern auf 
Wunsch zur Verfügung zu stellen. Die Überarbei­
tung dieser Regeln und Kriterien ist interessierten 
Lieferanten und Unternehmern mitzuteilen. 

(4) Auftraggeber haben die Bewerber innerhalb 
einer angemessenen Frist über die Entscheidung, die 
sie zur Qualifikation der Antragsteller getroffen 
haben, zu unterrichten. Kann die Entscheidung über 
die Qualifikation nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach Eingang des Prüfungsantrags 
getroffen werden, hat der Auftraggeber dem 
Bewerber spätestens zwei Monate nach Eingang des 
Antrags die Gründe für eine längere Bearbeitungs­
zeit mitzuteilen und @.nzugeben, wann über die 
Annahme oder die Ablehnung seines Antrags 
entschieden wird. 

(5) In ihrer Entscheidung über die Qualifikation 
sowie bei der Überarbeitung der Prüfungskriterien 
und Prüfungsregeln dürfen die Auftraggeber nicht 

1. bestimmten Lieferanten oder Unternehmern 
administrative, technische oder finanzielle 
Verpflichtungen auferlegen, die sie anderen 
Unternehmern nicht auferlegt hätten, sowie 

2. Prüfungen und Nachweise verlangen, die sich 
mit bereits vorliegenden objektiven Nachwei­
sen überschneiden. 

(6) Negative Entscheidungen über die Qualifika­
tion sind den Bewerbern 'unter Angabe der Gründe 
mitzuteilen. Diese Gründe müssen sich auf die in 
Abs. 2 erwähnten Prüfungs kriterien beziehen. 

(7) Die erfolgreichen Lieferanten oder Unterneh­
mer sind in ein Verzeichnis aufzunehmen, wobei 
eine Untergliederung nach Auftragstypen möglich 
ist, für die die einzelnen Unternehmer qualifiziert 
sind. 

(8) Auftraggeber können einem Lieferanten oder 
Unternehmer die Qualifikation nur aus Gründen 
aberkennen, die auf den in Abs. 2 erwähnten 
Kriterien beruhen. Die beabsichtigte Aberkennung 
ist dem betroffenen Lieferanten oder Unternehmer 

im voraus schriftlich unter Angabe cler Gründe 
mitzuteilen. 

(9) Das Prüfungs system ist Gegenstand einer 
gemäß Anhang IX zu erstellenden Bekanntma­
chung, die über den Zweck des Prüfungssystems 
und über die Bedingungen informiert, unter denen 
die Prüfungsregeln angefordert werden können. 
Wenn das System mehr als drei Jahre in Anspruch 
nimmt, ist die Bekanntmachung jährlich zu 
veröffentlichen. Bei kürzerer Dauer genügt eme 
Bekanntmachung zu Beginn des Verfahrens. 

Auswahl des Bewerberkreises 

§ 75. (1) Auftraggeber, die Bewerber für die 
Teilnahme an einem nicht offenen Verfahren oder 
an einem Verhandlungsverfahren auswählen, haben 
sich dabei nach den objektiven Regeln und 
Kriterien, die sie schriftlich festlegen und interes­
sierten Unternehmern zur Verfügung stellen, zu 
richten. 

(2) Die angewandten Kriterien können insbeson­
dere die in §§ 39 und 44 genannten Ausschließungs­
gründe einschließen. 

(3) Zu den Kriterien kann die objektive 
Notwendigkeit gehören,. die Zahl der Bewerber 
soweit zu verringern, daß ein angemessenes 
Verhältnis zwischen den besonderen Merkmalen 
des Auftrags~ergabeverfahrens und dem zur Durch­
führung notwendigen Aufwand sichergestellt ist. Es 
sind jedoch so viele Bewerber zu berücksichtigen, 
daß ein Wettbewerb gewährleistet ist. 

(4) Bietergemeinschaften dürfen von der Abgabe 
von Angeboten oder von der Teilnahme an einem 
Verhandlungsverfahren nicht ausgeschlossen wer­
den. Soferne es für die ordnungsgemäße Durchfüh­
rung des Auftrags notwendig ist, kann von einer 
Bietergemeinschaft, wenn ihr der Zuschlag erteilt 
wird, verlangt werden, eine bestimmte Rechtsform 
anzunehmen. 

. Auftragsvergabe 

§ 76. (1) Für die Auftragsvergabe maßgebendes 
Kriterium ist 

1. entweder das Bestbieterprinzip gemäß § 40 
oder 

2. ausschließlich der niedrigste Preis. 

(2) Bei Anwendung des Bestbieterprinzips hat der 
Auftraggeber in den Auftragsunterlagen oder in der 
Bekanntmachung alle Zuschlagskriterien, deren 
Verwendung er vorsieht, soweit wie möglich in der 
Reihenfolge ihrer Bedeutung anzugeben. 

(3) Bei Anwendung des Bestbieterprinzips sind 
Alternativangebote zulässig, wenn sie den vom 
Auftraggeber festgelegten, in den Auftragsunterla­
gen zu erläuternden Mindestanforderungen ent-
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sprechen. Sollen Alternativangebote ausgeschlossen 
sein, hat der Auftraggeber in den Auftragsunterla­
gen eine entsprechende Angabe zu machen. Die 
Ablehnung eines Alternativangebotes nur deshalb, ' 
weil dieses mit technischen Spezifikationen erstellt 
worden ist, die unter Hinweis auf europäische 
Spezifikationen oder aber auf eine anerkannte 
einzelstaatliche technische Spezifikation festgelegt 
worden sind, ist unzulässig. 

(4) Scheinen im Falle eines bestimmten Auftrages 
Angebote im Verhältnis zur Leistung ungewöhnlich 
niedrig zu sein, so hat der Auftraggeber vor deren 
Ablehnung schriftlich Aufklärung über die Einzel­
posten der Angebote zu verlangen, wo er dies für 
angezeigt hält. Für die Antwort ist eine zumutbare 
Frist festzulegen. Die in der Antwort gegebenen 
Begründungen sind in der anschließenden Prüfung 
entsprechend zu berücksichtigen. Angebote, die auf 
Grund einer staatlichen Beihilfe ungewöhnlich 
niedrig sind, dürfen vom Auftraggeber nur zurück­
gewiesen werden, wenn dieser den Bieter darauf 
hingewiesen hat und dieser nicht den Nachweis 
liefert, daß die Beihilfe gemäß Artikel 62 des 
EWR-Abkommens gemeldet und genehmigt wurde. 

(5) Auftraggeber haben der EFTA-Überwa­
chungsbehörde für jeden vergebenen Auftrag 
binnen zwei Monaten nach der Vergabe die 
Ergebnisse des Vergabeverfahrens durch eine 
gemäß Anhang XI abgefaßte Bekanntmachung 
mitzu~eilen. 

Besondere Pflichten des Auftraggebers 

§ 77. (1)' Der Auftraggeber hat sachdienliche 
Unterlagen über jedes diesem Hauptstück unterlie­
gende Vergabeverfahren, die es ihm ermöglichen, 
die von ihm getroffenen Entscheidungen zu 
begründen und der EFT A -Überwachungsbehörde 
die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, mindestens 
vier Jahre lang ab der Auftragsvergabe aufzubewah­
ren. 

(2) Für die nach diesem Hauptstück bestehenden 
Mitteilungspflichten der Auftraggeber an die 
EFTA-Überwachungsbehörde kann die Bundesre­
gierung durch Verordnung die näheren Bestimmun­
gen über das dabei einzuhaltende Verfahren 
festlegen. 

(3) Wer als Auftraggeber, dessen Organe nicht 
gemäß' Artikel 20 B-VG weisungsgebunden sind, 
seine nach diesem Hauptstück bestehenden Mittei­
lungspflichten der EFT A -Überwachungsbehörde 
gegenüber verletzt, begeht eine Verwaltungsüber­
tretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, 
im Wirkungsbereich einer Bundespolizeidirektion 
von dieser mit Geldstrafe bis. zu 50 000 S zu 
bestrafen. 

4. Teil 

Rechtsschutz 

1. HAUPTSTÜCK 

Bundes-Vergabekontrollkommission und 
Bundesvergabeamt 

1. Abschnitt 

Gemeinsame Bestimmungen 

Einrichtung und Bestellung der Mitglieder 

§ 78. (1) Beim Bundesministerium für wirtschaft-' 
liche Angelegenheiten sind eine Bundes-Vergabe­
kontrollkommission und ein Bundesvergabeamt 
einzurichten. Bescheide des Bundesvergabeamtes 
unterliegen nicht der Aufhebung oder Abänderung 
im Verwaltungsweg. 

(2) (Verfassungsbestimmung) Die Bundes-Verga­
bekontrollkommission und das Bundesvergabeamt 
üben die ihnen auf Grund dieses Bundesgesetzes 
zugewiese'nen Zuständigkeiten in erster und letzter 
Instanz aus. 

(3) Die Bundesregierung kann mit Verordnung 
Außenstellen des Bundesvergabeamtes errichten, 
wenn dies nötig ist, um alle anfallenden Nachprü­
fungsverfahren in verwalturigsökonomischer Weise 
und ohne unnötige Verzögerung durchführen und 
abschließen zu können. Diese Außenstellen sind 
Teile des Bundesvergabeamtes. 

(4) Die Bundes-Vergabekontrollkommission und 
das Bundesvergabeamt bestehen jeweils aus dem 
Vorsitzenden und der erforderlichen Zahl von 
Stellvertretern und sonstigen Mitgliedern, die von 
der Bundesregierung für jeweils fünf Jahre zu 
bestellen sind; eine neuerliche Bestellung ist 
zulässig. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der 
Funktionsperiode aus, so hat die Bundesregierung 
für den Rest der Funktionsperiode unverzüglich ein 
neues Mitglied zu bestellen. 

.(5) Bei der Bestellung der sonstigen Mitglieder 
hat die Bundesregierung auf Vorschläge der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, der 
Bundesarbeitskammer;· der Bundes-Architekten­
und Ingenieurkonsulentenkammer sowie darauf 
Bedacht zu nehmen, daß für die Bundes-Vergabe­
kontrollkommission die Mitglieder je zur Hälfte aus 
dem Kreis der Auftraggeber und aus dem der 
Auftragnehmer, für das 'Bundesvergabeamt die 
erforderliche Anzahl von Mitgliedern aus dem 
Richterstand, die übrigen je zur Hälfte aus dem 
Kreis der Auftraggeber und aus dem der Auftrag­
nehmer zu bestellen sind. 

(6) Wer Mitglied der Bundes-Vergabekontroll­
kommission ist, kann nicht zugleich Mitglied des 
Btindesvergabeamtes sein. 

(7) Die Mitglieder müssen eine, mindestens 
fünf jährige einschlägige Berufserfahrung oder be-
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. sondere Kenntnisse des Vergabewesens in rechtli­
cher, wirtSchaftlicher oder technischer Hinsicht 
besitzen. Der Vorsitzende muß zudem über ein 
abgeschlossenes rechtswissenschaftliches Studium 
verfügen. Personen, die nicht zum Nationalrat 
wählbar sind, sind von der Bestellung ausgeschlos­
sen. 

(8) Unter Bedachtnahme auf die Abs. 4' bis 7 ist 
für jedes Mitglied ein Ersatzmitglied zu bestellen, 
das im Falle der Verhinderung des Mitgliedes an 
dessen Stelle zu treten hat. 

Abberufung der Mitglieder 

§ 79. Die Bundesregierung hat ein Mitglied 
(Ersatzmitglied) vor Ablauf der Funktionsperiode 
abzuberufen: 

1. bei Verzicht, 
2. bei Verlust der Wählbarkeit zum Nationalrat, 
3. bei grober Pflichtverletzung, 
4. wenn das Mitglied (Ersatzmitglied) durch 

körperliche oder geistige Gebrechen zu einer 
ordentlichen Funktionsausübung unfähig wird 
oder 

5. im Falle seines Ausscheidens aus dem Richter­
stand. 

Eine Abberufung aus anderen Gründen ist unzuläs­
sig. 

Rechtsstellung der Mitglieder 
• 

§ 80. (1) (Verfassungsbestimmung) Die Mitglie-
der sind in Ausübung ihres Amtes unabhängig und 
an keine Weisungen gebunden. 

(2) Die Mitglieder sind entsprechend Artikel 20 
Abs. 3 B-VG zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

(3) Die Mitglieder haben Anspruch auf Ersatz der 
angemessenen Reisekosten und Barauslagen sowie 
auf ein Sitzungsgeld, das von der Bundesregierung 
durch Verordnung unter Bedachtnahme auf die 
Bedeutung und den Umfang der von der Bundes­
Vergabekontrollkommission und dem Bundesver­
gabeamt jeweils zu besorgenden Aufgaben festzu­
setzen ist. 

Innere Einrichtung 

§ 81. (1) Die Bundes-Vergabekontrollkommis­
sion und das Bundesvergabeamt sind jeweils von 
ihrem Vorsitzenden zu einer konstituierenden 
Sitzung einzuladen. 

(2) Die Bundes-Vergabekontrollkommission und 
das Bundesvergabeamt werden nach Maßgabe der 
jeweiligen Geschäftsordnung in der Vollversamm­
lung oder in Senaten tätig. Bei der Bildung der 
Senate sind insbesondere die verschiedenen Fachbe­
reiche des Vergabewesens sowie dessen rechtliche, 

wirtschaftliche und technische Gesichtspunkte an­
gemessen zu berücksichtigen. Für ein -Tätigwerden 
der Bundes-Vergabekontrollkommission zur 
Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten sind 
besondere Senate (Schlichtungssenate) zu bilden. 

(3) Jeder Senat hat aus einem Senatsvorsitzenden 
und zwei Beisitzern zu bestehen. Senatsvorsitzender 
hat bei der Bundes-Vergabe kontrollkommission der 
Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter zu sein, 
beim Bundesvergabeamt eines der Mitglieder aus 
dem Richterstand; von den Beisitzern muß jeweils 
einer dem Kreis der Auftraggeber und der andere 
dem der Auftragnehmer angehören. 

Befangene und ausgeschlossene Mitglieder 

§ 82. (1) Lassen wichtige Gründe die Unbefan­
genheit eines Mitgliedes, (Ersatzmitgliedes) der 
Bundes-Vergabekontrollkommission oder eines 
Mitgliedes (Ersatzmitgliedes) des Bundesvergabe­
amtes bezweifeln, so hat es sich der Ausübung seiner 
Funktion· zu enthalten und seine Vertretung zu 
veranlassen. 

(2) Von einer Gutachtenstätigkeit sind Mitglieder 
(Ersatzmitglieder) der Bundes-Vergabekontroll­
kommission ausgeschlossen, wenn sie in dem 
zugrundeliegenden Vergabeverfahren bereits in 
einem Schlichtungs senat tätig waren. 

Beschlußfassung und Geschäftsordnung 

. § 83. (1) Beschlüsse der Bundes-V ergabekontroll­
kommission und des Bundesvergabeamtes werden 
mit Stimmenmehrheit gefaßt. Stimmenthaltung ist 
unzulässig. 

(2) Die Sitzungen der Bundes-Vergabek.ontroll­
kommission und des Bundesvergabeamtes sind nicht 
öffentlich. Über den Verlauf der Sitzungen ist ein 
Beschlußprotokoll anzufertigen. 

(3) Die Bundes-Vergabekontrollkommission und 
das Bundesvergabeamt haben je eine Geschäftsord­
nung zu erlassen. Darin sind insbesondere die 
Bildung der Senate, die Verteilung der Geschäfte 
auf die Senate durch eine am Beginn jedes 
Kalenderjahres festzulegende Geschäftsverteilung 
sowie die Einberufung, die Beschlußfähigkeit und 
der Ablauf der Sitzungen der Bundes-Vergabekon­
trollkommission und des Bundesvergabeamtes so­
wie ihrer Senate näher zu regeln. Die Geschäftsord­
nungen bedürfender Genehmigung der Bundesre­
gierung. 

Auskunftspflicht 

§ 84. (1) Die dem Anwendungsbereich dieses 
Bundesgesetzes ~nterliegenden vergebenden Stellen 
haben der Bundes-Vergabekontrollkommission so-
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wie dem Bundesvergabeamt alle für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben notwendigen Auskünfte zu erteilen 
und alle hiefür erforderlichen Unterlagen vorzule­
gen. Gleiches gilt für die an einem Vergabeverfah­
ren beteiligten Unternehmer. 

(2) Bestehende gesetzliche Verschwiegenheits­
pflichten bleiben durch Abs. 1 unberührt. 

Geschäftsführung 

§ 85. (1) Der Personal- und der Sachaufwand der 
Bundes-Vergabekontrollkommission und des Bun­
desvergabeamtes sind vom Bund zu tragen. 

(2) Die Geschäftsführung der Bundes-Vergabe­
kontrollkommission und des Bundesvergabeamtes 
obliegt dem Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten. 

(3) Bedienstete, die Funktionen der Geschäftsfüh­
rung ausüben, sind im Rahmen ihrer Tätigkeit für 
die Bundes-Vergabekontrollkommission und das 
Bundesvergabeamt in fachlicher Hinsicht nur an die 
Anordnungen des jeweiligen Vorsitzenden gebun­
den. 

Kosten 

§ 86. (1) Die Erstellung von Gutachten durch die 
Bundes-Vergabekontrollkommission ist gebühren­
pf�ichtig. 

(2) Die Durchführung von Schlichtungsverfahren 
vor der Bundes-Vergabekontrollkommission ist 
gebührenfrei. 

2. Abschnitt 

Bundes-Vergabekontrollkommission 

Zuständigkeit 

§ 87. (1) Die Bundes-V ergabekontrollkommis­
sion ist zuständig: 

1. bis zum Zeitpunkt des erfolgten Zuschlages 
zur Schlichtung von Meinungsverschiedenhei­
ten, die sich zwischen der vergebenden Stelle 
und einem oder mehreren Bewerbern oder 
Bietern bei der Vollziehung dieses Bundesge­
setzes oder der hiezu ergangenen Verordnun­
gen ergeben; 

2. innerhalb der Zuschlagsfrist zur Erstellung 
von Gutachten über die Frage, welchem Bieter 
in einem Vergabeverfahren der Zuschlag zu 
erteilen ist; 

3. pach Zuschlagserteilung zur Erstellung von 
Gutachten über die Durchführung des Auf­
tragsvertrages .. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 Z 1 hat die 
Bundes-Vergabekontrollkommission auf Ersuchen 
der vergebenden Stelle, eines Bieters. oder der 

jeweils in Betracht kommenden Interessenvertre-' 
tung tätig zu werden. 

(3) In den Fällen des' Abs. 1 Z 2 hat die 
Bundes-Vergabekontrollkommissionauf Ersuchen 
der vergebenden Stelle tätig zu werden. Die 
vergebende Stelle hat ihrem Ersuchen einen 
pegründeten Vorschlag für die Zuschlagserteilung 
beizuschließen. 

(4) In den Fällen des Abs. 1 Z 3 hat die 
Bundes-Vergabekontrollkommission auf Ersuchen 
der jeweils in Betracht kommenden Interessenver­
tretung tätig zu werden. 

(5) Ein auf ein Tätigwerden gemäß Abs. 1 Z 1 
gerichtetes Ersuchen ist so rechtzeitig einzubringen, 
daß es spätestens drei Wochen vor Ablauf der 
Zuschlagsfrist bei der Geschäftsführung einlangt. 

(6) Wird die Bundes-Vergabekontrollkommis­
sion nicht auf Ersuchen der vergebenden Stelle tätig, 
so hat sie diese unverzüglich von der Aufnahme 
ihrer Tätigkeit zu verständigen. 

Schlichtung 

§ 88. (1) Der Schlichtungssenat hat die Streitteile 
zu hören und den der Meinungsverschiedenheit 
zugrundeliegenden Sachverhalt zu ermitteln. Läßt 
sich ein Streitteil in die Verhandlung nicht ein, ist 
ohne ihn zu verhandeln. 

(2) Der Schlichtungssenat hat ehestmöglich, 
längstens jedoch innerhalb von zwei Wochen, 
zwischen den Streitteilen zu vermitteln, Vorschläge 
zur Beilegung der Streitfragen zu erstatten und auf 
eine gütliche Einigung der Streitteile hinzu wirken. 
Er bestimmt das dabei einzuhaltende Verfahren. 
Wird einem Streitteil Akteneinsicht gewährt, ist § 17 
Abs. 3 A VG anzuwenden. 

(3) Kommt eine gütliche Einigung nicht zustande, 
so hat der Schlichtungssenat noch vor Ablaufder in 
Abs. 2 genannten Frist eine begründete Empfehlung 
darüber abzugeben, wie die der Meinungsverschie­
denheit zugrundeliegende Rechtsvorsthriftange­
wendet werden soll. 

(4) Der'Veriauf und das Ergebnis des Schlich­
tungsverfahrens sind in einer Niederschrift festzu­
halten. Den Streitteilen ist je eine Abschrift hievon 
zu übermitteln. 

Gutachten 

§ 89. (1) Die Befundaufnahme durch die 
Bundes-Vergabekontrollkommission hat unter Be­
dachtnahme auf die §§ 45 bis 53 A VG zu erfolgen. 
Das Gutachten hat den Befund zu enthalten und ist 
in bezug auf diesen zu begründen. 

(2) Die Bundes-VergabekontroHkommission hat 
ihr Gutachten längstens binnen drei Monaten nach 
ihrer Befassung zu erstatten. 
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(3) Die Gutachten sind der betroffenen vergeben­
den Stelle, den in .. Betracht kommenden Bietern 
sowie den jeweiligen Interessenvertretungen be­
kanntzugeben. 

(4) Spätestens zwei Monate nach Befassung der 
Bundes-Vergabekontrollkommission sind die in 
Abs. 3 Genannten zu verständigen, falls ein 
Gutachten nicht erstellt wird. Die Nichterstellung 
eines Gutachtens ist zu begründen. 

Bekanntmachung von Empfehlungen und 
Gutachten 

§ 90·. Empfehlungen und Gutachten der Bundes­
Vergabekontrollkommission sind evident zu halten 
und in anonymisierter Form zu veröffentlichen. 

3. Abschnitt 

Bundesvergabeamt 

Zuständigkeit 

§ 91. (1) Das Bundesvergabeamt ist auf Antrag 
zur Durchführung des Nachprüfungsverfahrens 
nach Maßgabe der Bestimmungen des folgenden 
Hauptstückes zuständig. 

(2) Bis zum Zeitpunkt des erfolgten Zuschlages ist 
das Bundesvergabeamt zum Zwecke. der Beseiti-· 
gung von Verstößen gegen dieses Bundesgesetz und 
die hiezu ergangenen Verordnungen zuständig 

1. zur Erlassung einstweiliger Verfügungen 
sowie 

2. zur NiChtigerklärung rechtswidriger Entschei­
dungen der vergebenden Stelle des Auftragge­
bers. 

(3) Nach erfolgtem Zuschlag ist das Bundesver­
gabeamt zuständig, festzustellen, ob wegen eines 
Verstoßes gegen dieses Bundesgesetz oder die hiezu 
ergangenen Verordnungen der Zuschlag nicht dem 
Bestbieter erteilt wurde. In einem solchen Verfahren 

. ist das Bundesvergabeamt ferner zuständig, auf 
Antrag ·des Auftraggebers festzustellen, ob einem 
übergangenen Bewerber oder Bieter auch bei 
Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgeset­
zes und der hiezu ergangenen Verordnungen der 
Zuschlag nicht erteilt worden wäre. 

(4) Das Bundesvergabeamt hat ein Nachprü­
fungsverfahren nur insoweit durchzuführen, als die 
Entscheidung, deren Rechtswidrigkeit behauptet 
wird, für den ·Ausgang des Vergabeverfahrens von 
wesentlichem Einfluß ist. 

2. HAUPTSTÜCK 

Nachprüfungsverfahren 

Einleitung des Nachprüfungsverfahrens 

§ 92. (1) Ein Unternehmer, der ein Interesse am 
Abschluß eines dem Anwendungsbereich dieses 

Bundesgesetzes unterliegenden Vertrages behaup­
tet, kann die Nachprüfung einer Entscheidung des 
Auftraggebers im Vergabeve;fahren wegen Rechts­
widrigkeit beantragen, soferne ihm durch die 
behauptete Rechtswidrigkeit ein Schaden entstan­
den ist oder zu entstehen droht. 

(2) Ein solcher Antrag ist in den Fällen des § 91 
Abs. 2 unzulässig 

1. wenn in derselben Sache kein Schlichtungsver­
fahren durchgeführt wurde oder 

2. wenn in derselben Sache in einem Schlich­
tungsverfahren eine gütliche Einigung erzielt 
worden ist oder . 

3. wenn er nicht spätestens eine Woche ab 
Kenntnis einer Empfehlung gemäß § 88 Abs. 3 
gestellt wird. 

(3) In den Fällen des § 91 Abs.3 ist ein Antrag 
unzulässig, wenn er nicht spätestens zwei Wochen 
ab dem Zeitpunkt der Kenntnis des Zuschlages 
gestellt wird. 

(4) Der Antrag hat zu enthalten 
L die genaue Bezeichnung des betreffenden 

Vergabeverfahrens sowie der angefochtenen 
Entscheidung, 

2. die genaue Bezeichnung des Auftraggebers, 
3. eine Darstellung des maßgeblichen Sachver­

haltes einschließlich des Interesses am Ver­
tragsabschluß, 

4, Angaben über den behaupteten drohenden 
oder bereits eingetretenen Schaden für den 
Antragsteller, 

5. die Gründe, auf die sich die Behauptung der 
Rechtswidrigkeit stützt, 

6. ein bestimmtes Begehren und 
7. in den Fällen des § 91 Abs. 2 eine Abschrift der 

Niederschrift des Schlichtungsverfahrens. 

(5) Dem Antrag auf Nachprüfung kommt keine 
aufschiebende Wirkung für das betreffende Verga­
beverfahren zu. 

Einstweilige Verfügungen 

§ 93. (1) Sobald das Nachprüfungsverfahren 
eingeleitet ist, hat das Bundesvergabeamt auf Antrag 
unter Bedachtnahme auf die in derselben Sache 
ergangene Empfehlung des Schlichtungssenates 
durch einstweilige Verfügung unverzüglich vorläu­
fige Maßnahmen zu ergreifen, die nötig und 
geeignet erscheinen, um eine durch die behauptete 
Rechtswidrigkeit entstandene oder unmittelbar 
drohende Schädigung von Interessen des Antrag­
stellers zu beseitigen oder zu verhindern. 

(2) Der Antrag auf Erlassung ei'ner einstweiligen 
Verfügung muß spätestens eine Woche nach 
Kenntnis der behaupteten Rechtswidrigkeit sowie 
der durch diese entstandenen oder unmittelbar 
drohenden Schädigung gestellt werden. Der Antrag 
ist beim Bundesvergabeamt einzubringen. Der 
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Antragsteller hat die von ihm begehrte vorläufige 
Maßnahme, die Zeit, für welche diese beantragt 
wird, die behauptete Rechtswidrigkeit und die 
entstandene oder unmittelbar drohende Schädigung 
seiner Interessen genau zu bezeichnen und die den 
Antrag begründenden Tatsachen im einzelnen 
wahrheitsgemäß darzulegen. 

(3) Vor der Erlassung einer einstweiligen 
Verfügung hat das Bundesvergabeamt die voraus­
sehbaren Folgen der zu treffenden Maßnahme für 
alle möglicherweise geschädigten Interessen des 
An,tragstellers, der sonstigen Bewerber oder Bieter 
und des Auftraggebers sowie ein allfälliges besonde­
res öffentliches Interesse an der Fortführung des 
Vergabeverfahrens gegeneinander abzuwägen. Er­
gibt diese Abwägung ein Überwiegen der nachteili­
gen Folgen einer einstweiligen Verfügung, so ist von 
ihrer Erlassung abzusehen. 

(4) Mit einer einstweiligen Verfügung können das 
gesamte Vergabeverfahren oder einzelne Entschei­
dungen des Auftraggebers bis zur Entscheidung des 
Bundesvergabeamtes über eine allfällige Aufhebung 
vorübergehend ausgesetzt werden. Dabei ist die 
jeweils gelindeste ·noch zum Ziel führende vorläu­
fige Maßnahme zu verfügen. 

(5) Die einstweilige Verfügung kann von der 
Leistung einer angemessenen Sicherstellung abhän­
gig gemacht werden. Eine solche Sicherstellung 
kann auch nachträglich aufgetragen werden. 

(6) In einer einstweiligen Verfügung ist die Zeit, 
für welche diese Verfügung getroffen wird, zu 
bestimmen. Sie darf einen Monat nicht überschrei­
ten. Sobald die Voraussetzungen für eine einstweic 
lige Verfügung weggefallen sind, hat das Bundes­
vergabeamt diese unverzüglich auf Antrag oder von· 
Amts. wegen aufzuheben. Die einstweilige Verfü­
gung tritt mit der Entscheidung des Bundesvergabe­
amtes über den Aufhebungsantrag jedenfalls außer 
Kraft. 

(7) Einstweilige Verfügungen können nicht 
abgesondert von der endgültigen Entscheidung in 
der Sache selbst bekämpft werden. Sie sind sofort 

. vollstreckbar. Für die Vollstreckung gilt das VVG. 

Nichtigerklärung der Entscheidung des 
Auftraggebers 

§ 94. (1) Das Bundesvergabeamt hat eine im Zuge 
eines Vergabeverfahrens ergangene Entscheidung 
eines Auftraggebers unter Bedachtnahme auf die in 
derselben Sache ergangene Empfehlung des 
Schlichtungs senates mit Bescheid für nichtig zu 
erklären, wenn s·ie 

1. im Widerspruch zu Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes oder der hiezu erlassenen 
Verordnungen steht und 

2. für den Ausgang des Vergabeverfahrens von 
wesentlichem Einfluß ist. 

(2) Als Nichtigerklärung rechtswidriger Entschei­
dungen kommt insbesondere auch die Streichung 
von für Unternehmer diskriminierenden Anforde­
rungen hinsichtlich technischer Leistungsmerkmale 
sowie hinsichtlich der wirtschaftlichen oder finanzi­
ellen Leistungsfähigkeit in den Ausschreibungsun­
terlagen oder in jedem sonstigen Dokument des 
Vergabeverfahrens in Betracht. 

(3) Nach erfolgtem Zuschlag hat das Bundesver­
gabeamt unter den Voraussetzungen des Abs. 1 bloß 
festzustellen, ob der behauptete Rechtsverstoß . 
vorliegt oder nicht. 

Entscheidungsfristen und Mutwillensstrafen im 
N achprüfungsv~rfahren 

§ 95. (1) Über Anträge auf Erlassung einstweili­
ger Verfügungen ist unverzüglich, längstens jedoch 
binnen drei Tagen nach Einla!lgen des Antrages zu 
entscheiden. 

(2) Über Anträge auf Nichtigerklärung von 
Entscheidungen eines Auftraggebers isi: spätestens 
zwei Monate nach Einlangen des Antrages zu 
entscheiden, soferne die Zuschhigserteilung nicht 
bereits erfolgt ist. 

(3) Im. Nachprüfungsverfahren beträgt die 
Höchstgrenze für Mutwillensstrafen (§ 35 A VG) 
ein Prozent des geschätzten Auftragswertes, höch-
stens jedoch 800 000 S. . 

3. HAUPTSTÜCK 

Kontrolle durch die EFTA-Überwachungsbehörde 

Korrekturmechanismus 

§ 96. (1) Wenn die EFTA-Überwachungsbehörde 
die Republik Österreich oder einen Auftraggeber 
auffordert, einen klaren und eindeutigen Verstoß 
gegen die im EWR-Abkommen, insbesondere in 
dessen Anhang XVI, enthaltenen Vergabevorschrif­
ten zu beseitigen, so ist nach Maßgabe der 
folgenden Absätze vorzugehen . 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat die rasche Weiterleitung von 
Infortnationen im Verkehr mit dem Auftraggeber 
einerseits und der EFTA-Überwachungsbehörde 
andererseits wahrzunehmen. Österreichische Stel­
lungnahmen gegenüber der EFTA-Überwachungs­
behörde hat der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten auf der Grundlage der vom 
Auftraggeber vorzulegenden schriftlichen Unterla­
gen des Vergabeverfahrens nach Anhörung ·des 
Auftraggebers vorzubereiten und im Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzler und dem Bundesminister 
für Finanzen abzugeben. 

(3) Soweit der Republik Österreich nach .den in 
Abs. 1 genannten Vorschriften oder nach· den 
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Bestimmungen des Abkommens zwischen den 
. EFT A-Staaten zur Errichtung einer Überwachungs­
behörde und eines Gerichtshofes Mitteilungspflich­
ten gegenüber der EFTA-Überwachungsbehörde 
obliegen, hat der betroffene Auftraggeber dem 
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen­
heiten spätestens zehn Tage nach Eingang der 
genannten :,\ufforderung zwecks Weiterleitung an 
die EFTA-Uberwachungsbehörde folgende Unter­
lagen zu übermitteln: 

1. vollständige Unterlagen betreffend das be­
mängelte Vergabeverfahren und die von der 
EFTA-Überwachungsbehörde gemäß Abs.l 
festgestellte Rechtswidrigkeit und 

2. entweder 
a) einen Nachweis, daß die Rechtswidrigkeit 

beseitigt wurde, oder 
b) eine ausführliche Begründung dafür, wes­

halb die Rechtswidrigkeit nicht beseitigt 
wurde, oder 

'c) die Mitteilung, daß das betreffende Verga­
beverfahren entweder auf Betreiben des 
Auftraggebers oder aber im Rahmen eines 
Nachprüfungsverfahrens ausgesetzt 
wurde .. ' 

(4) In einer Begründung gemäß Abs. 3 Z 2 lit. b 
kann insbesondere geltend gemacht werden, daß die 
behauptete Rechtswidrigkeit bereits Gegenstand 
eines Nachprüfungsverfahrens ist. In diesem Fall hat 
der Auftraggeber den Bundesminister für wirt­
schaftliche Angelegenheiten unverzüglich vom 
Ausgang d~~ses Verfahrens zwecks Verständigung 
der EFT A-Uberwachungsbehörde zu unterrichten. 

(5) Nach einer Mitteilung gemäß Abs. 3 Z 2 lit. c 
hat der Auftraggeber dem Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten gegebenenfalls un­
verzüglich die Beendigung der Aussetzung oder die 
Eröffnung eines neuen Vergabeverfahrens, das sich 
ganz oder teilweise auf das frühere Vergabeverfah­
~~n bezieht, zwecks Verständigung der EFT A­
Uberwachungsbehörde bekanntzugeben. In einer 
derartigen neuerlichen Mitteilung ist entweder zu 
best~üigen, daß die behauptete Rechtswidrigkeit 
beseitigt wurde oder eine ausführliche Begründung 
dafür zu geben, weshalb die Rechtswidrigkeit nicht 
beseitigt wurde. 

Strafbestimmung 

§ 97. (1) Wer als Auftraggeber, dessen Organe 
nicht gemäß Artikel 20 B-VG weisungsgebunden 
sind, seine Auskunftspflichten gemäß § 96 Abs. 3 bis 
5 verletzt, begeht eine Verwaltimgstibertretung und 
ist mit Geldstrafe bis zu 50 000 S zu bestrafen. 

(2) Verwaltungsstrafen gemäß Abs. 1 sind von der 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich 
einer Bundespolizeidirektion von dieser, iu verhän­
gen. 

4. HAUPTSTÜCK 

Zivilrechtliche Bestimmungen 

Schadenersatzpflichten des Auftraggebers 

§ 98. (1) Bei schuldhafter Verletzung dieses 
Bundesgesetzes oder der auf Grund dieses Bundes­
gesetzes ergangenen Verordnungen durch Organe 
einer vergebenden Stelle har ein übergangener 
Bewerber oder Bieter gegen den Auftraggeber, dem 
das Verhalten der Organe der vergebenden Stelle 
zuzurechnen ist, Anspruch auf Ersatz der Kosten 
der AngebotsteIlung und der durch die Teilnahme 
am Vergabeverfahren entstan denen sonstigen Ko­
sten. Der Ersatz eines entgangenen Gewinns kann 
nicht geltend gemacht werden. 

(2) Kein Anspruch besteht, wenn gemäß § 91 
Abs. 3 letzter Satz festgestellt worden ist, daß dem 
übergangenen Bewerber oder Bieter auch bei. 
Einhaltung dieses Bundesgesetzes und der auf 
Grund dieses Bundesgesetzes ergangenen V erord­
nungen der Zuschlag nicht erteilt worden wäre. 

(3) Der Ersatz leistende Auftraggeber kann gegen 
den begünstigten Bieter Rückgriff nehmen, wenn die 
Rechtsverletzung eine gerichtlich strafbare Hand­
lung darstellt und sich der Begünstigte oder Personen, 
deren er sich bei der Teilnahme am Vergabeverfaliren 
bedient hat, daran im Sinne des § 12 StGB beteiligt ha­
ben. Diese Person haftet mit dem schuldtragenden 
Organ des Auftraggebers solidarisch. 

Schadenersatzansproche des Auftraggebers, von 
Mitbewerbern oder Mitbietern 

§ 99. (1) Wenn einem Antrag auf Aufhebung oder 
Abänderung im Nachprüfungsverfahren in Über­
einstimmung mit der in derselben Sache vorange­
gangenen Empfehlung des Schlichtungssenates 
nicht stattgegeben wird oder wenn der Antragstel­
ler, obgleich seinem Antrag stattgegeben wurde, vön 
einer ihm dadurch ermöglichten Beteiligung am 

. Vergabeverfahren keinen Gebrauch macht, so hat 
der Antragsteller, auf dessen Antrag eine einstwei­
lige Verfügung gemäß § 93 bewilligt wurde, dem 
Auftraggeber sowie allenfalls betroffenen Mitbe­
werbern oder Mitbietern für alle durch die 
einstweilige Verfügung entstandenen Vermögens­
nachteile Ersatz zu leisten. 

(2) Der Anspruch hierauf ist bei sonstigem 
Verlust binnen drei Monaten nach Außerkrafttreten 
der einstweiligen Verfügung geltend zu machen. 

Rücktrittsrecht des Auftraggebers 

§ 100. Hat der begünstigte Bieter oder,eine Person, 
deren er sich bei der Teilnahme am Vergabeverfahren 
bedient hat, eine gerichtlich strafbare Handlurig be­
gangen, die geeignet war, die Entscheidung über die 
Zuschlagserteilung zu beeinflussen, so kann der Auf­
traggeber.seinen Rücktritt von einem bereits erteilten 
Auftrag erklären. 
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Verhältnis zu sonstigen Rechtsvorschriften 

§ 101. Im übrigen bleiben die nach anderen 
Rechtsvorschriften bestehenden Ersatzansprüche, 
Solidarhaftungen sowie Rücktrittsrechte unberührt. 

Zuständigkeit und Verfahren 

§ 102. (1) Zur Entscheidung über Ansprüche 
gemäß §§ 98 bis 100 ist ohne Rücksicht auf den 
Streitwert in erster Instanz der mit der Ausübung 
d,er allgemeinen Gerichtsbarkeit in bürgerlichen 
Rechtssachen betraute Gerichtshof ausschließlich 
zuständig, in dessen Sprengel der Auftraggeber 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
oder Sitz hat. Fehlt im Inland ein solcher 
Gerichtsstand, so ist das Landesgericht für Zivil­
rechtssachen Wien zuständig. 

(2) Eine Schadenersatzklage ist nur zulässig, 
wenn zuvor eine Feststellung des Bundesvergabe­
amtes gemäß § 91 Abs. 3 erfolgt ist. Unbeschadet 
des Abs. 3 sind das Gericht und die Parteien des 
Verfahrens vor dem Bundesvergabeamt an eine 
solche Feststellung gebunden. 

(3) Ist die Entscheidung des Rechtsstreites von 
der Frage der Rechtswidrigkeit eines Bescheides des 
Bundesvergabeamtes abhängig und hält das Gerichr 
den Bescheid für rechtswidrig, so hat es das 
Verfahren zu unterbrechen und beim Verwaltungs­
gerichtshof mit Beschwerde gemäß Artikel 131 
Abs.2 B-VG die Feststellung der Rechtswidrigkeit 
des Bescheides zu begehren. Nach Einlangen des 
Erkenntnisses des Verwaltungs gerichtshofes hat das 
Gericht das Verfahren fortzusetzen und den 
Rechtsstreit unter Bindung an die Rechtsanschau­
ung des Verwaltungs gerichtshofes zu entscheiden. 

5. Teil 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

Inkrafttreten 

§ 103. (1) Dieses Bundesgesetz tritt gleichzeitig 
mit dem Abkommen über den Europäischen 
Wirtschaftsraum in Kraft: 

(2) (Verfassungsbestimmung) § 6 Abs. 1 Z 3 und 
Z 5, § 78 Abs. 2 sowie § 80 Abs. 1 treten gleichzeitig 
mit dem Abkommen über den Europäischen 
Wirtschaftsraum in Kraft. 

Übergangsvorschrift 

§ 104. Für die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes bereits ausgeschriebenen 
Leistungen gilt dieses Bundesgesetz nicht. 

Erlassung und Inkrafttreten von Verordnungen 

§ 105. Verordnungen auf Grund dieses Bundes­
gesetzes können bereits vom Tag seiner Kundma­
chung an erlassen werden; sie dürfen jedoch 
frühestens zugleich mit dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes in Kraft gesetzt werden. 

Außerkrafttreten einer Verordnung 

§ 106. Die Verordnung des Gesamtministeriums 
betreffend die Vergebung staatlicher Lieferungen 
und Arbeiten, RGBL Nr. 6111909, tritt - soweit sie 
noch dem Rechtsbestand angehört - außer Kraft. 

Verhältnis zum Staatsdruckereigesetz 

§ 107. Die Regelung 
Staatsdruckereigesetzes, 
bleibt unberührt. 

des § 2 Abs. 3 des 
BGBI. Nr. 340/1982, 

Vollziehung 

§ 108. Mit der Vollziehung 
1. der §§ 5 Abs. 3 und 4, 96 und 97 ist der 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen­
heiten, 

2. der §§ 98 bis 102 der Bundesminister für Justiz, 
3. der übrigen Bestimmungen dieses Bundesge­

setzes, soweit nur der Wirkungsbereich eines 
Bundesministers betroffen ist, dieser Bundes­
minister, und 

4. im übrigen die Bundesregierung 
betraut. 

/ 
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ANHANG·I 

Bezeichnung der Tätigkeiten entsprechend der Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige gemäß § 1 
Abs.2 Z 1 

Klasse Gruppe 

50 
500 

501 

502 

503 

504 

Untergruppe 
und Positionen 

500.1 

500.2 

501.1 

501.2 
501.3 
501.4 
501.5 
501.6 
501.7 

502.1 
502.2 
502.3 

502.4 

502.5 

502.6 

502.7 

503.1 
503.2 
503.3 

503.4 

503.5 
503.6 

504.1 
504.2 
504.3 

504.4 

504.5 

504.6 

Beschreibung 

BAUGEWERBE 
Allgemeines Baugewerbe (ohne ausgeprägten 
Schwerpunkt) und Abbruchgewerbe 
Allgemeines Baugewerbe (ohne ausgeprägten 
SChwerpunkt) 
Abbruch 
Rohbaugewerbe 
Allgemeiner Bau von Wohn- und Nichtwohngebäu­
den 
Dachdeckerei 
Schornstein-, Feuerungs- und Industrieofenbau 
Abdichtung gegen Wasser und Feuchtigkeit 
Restäurierung und Instandhaltung von Fassaden 
Gerüstbau 

- Sonstige Rohbaugewerbe (einschließlich Zimmerei) 
Tiefbau 
Allgemeiner Titfbau 
Erdbewegungsarbeiten und Landeskulturbau 
Brücken-, Tunnel- und Schachtbau, Grundbohrun­
gen 
Wasserbau (FIuß-, Kanal-, Hafen-, Strom-, Schleu­
sen- und Talsperrenbau) 
Straßenbau (einschließlich spezialisierter Bau von 
Flugplätzen und Landebahnen) 
Spezialisierte Unternehmen für Bewässerung, Ent­
wässerung, Ableitung von Abwässern, Kläranlagen 
Spezialisierte Unternehmen für andere Tiefbauar­
beiten 
Bauinstallation 
Allgemeine Bauinstallation 
Klempnerei~ Gas- und Wasserinstallationen 
Installation von Heizungs- und Belüftungsanlagen 
(Installation von Zentralheizungs-, Klima- und 
Belüftungsanlagen) 
Abdämmung gegen Kälte, Wärme, Schall und 
Erschütterung 
Elektroinstallation 
Installation von Antennen, Blitzableitern, Telefonen 
usw. 
Ausbaugewerbe 
Allgemeines Ausbaugewerbe 
Stukkateurgewerbe, Gipserei und Verputzerei 
Bautischlerei (Tischlereien, die überwiegend Tisch­
lereierzeugnisse in Bauten montieren) und Parkett­
legerei 
Glaser-, Maler- und Lackierergewerbe, Tapetenkle­
berei 
Fliesen- und Plattenlegerei, Fußbod,enlegerei und 
-kleberei 
Ofen- und Herdsetzerei sow[~ sonstiges Ausbauge­
werbe 
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ANHANG 11 

Bauaufträge nach § 1 Abs. 3 

Allgemeiner Tiefbau 
Erdbewegungsarbeiten und Landeskulturbau 
Brücken-, Tunnel- und Schachtbau, Grundbohrun­
gen 
Wasserbau (F1uß-, Kanal-, Hafen-, Strom-, Schleu­
sen- und Talsperrenbau) 
Straßenbau (einschließlich spezialisierter Bau von 
Flugplätzen und Landebahnen) 
Spezialbau für Bewässerung, Entwässerung, Ablei­
tung von Abwässern, Kläranlagen 
Sonstiger Spezialbau 
Errichtung von Krankenhäusern 

Sporteinrichtungen 
Erh 01 ungseinrich tungen 
Freizeiteinrichtungen 
Schul- und Hochschulgebäuden 
Verwaltungsgebäuden 

ANHANG III 

Liste der Berufsregister gemäß § 44 Abs. 2 

für Belgien das "Registre du Commerce" -
"Handelsregister" ; 
für Dänemark das "Handelsregistret", ,,Aktie­
selskabsregistret" und "Erhvervsregistret" ; 
für Deutschland das "Handelsregister" und die 
"Handwerksrolle"; . 
für Griechenland kann eine vor dem Notar 
abgegebene· eidesstattliche Erklärung über die 
Ausübung des Berufs eines Bauunternehmers 
verlangt werden; 
für Spanien der "Registro Oficial de Contrati­
stas deI Ministerio de Industria y Energia"; 
für Frankreich das "Registre du commerce" und 
das "Repertoire des metiers"; 
für Italien das "Registro della Camera di 
commercio, industria, agricoltura e artigianato"; 
für Luxemburg das "Registre aux firmes" und 
die "Rale de la Chambre des metiers"; 
für die Niederlande das "Handelsregister" ; 
für Portugal der "Comissao äe Alvaräs de 
Empresas de ·Obras Publicas e Particulares. 
(CAEOPP)"; 
im Falle des Vereinigten Königreichs und 
Irlands kann der Unternehmer aufgefordert 
werden, eine Bescheinigung des "Registrar of 
Companies" oder anderenfalls eine Bescheini­
gung über die von den Betreffenden abgegebene 
eidesstattliche Erklärung, daß er den betreffen­
den Beruf in dem Lande, in dem er niedergelas­
sen ist, an einem bestimmten Ort unter einer 
bestimmten Firmenbezeichnung ausübt; 

für Österreich das "Firmenbuch" , das "Gewer­
beregister" , die "Mitgliederverzeichnisse der 
Landeskammern" ; 
für Finnland das "Kaupparekisteri" - "Han­
delsregistret" ; • 
für Island die "Firmaskrä"; 
für Liechtenstein das "Gewerberegister" ; 
für Norwegen das "Foretaksregisteret"; 
für Schweden das "Aktiebolagsregistret"; das 
"Handelsregistret" . 

ANHANG IV 
Muster für die Bekanntmachung von 

Lieferaufträgen gemäß §§ 52, 55 und 56 

A. Offene Verfahren 
1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und 

Telefaxnummer des Auftraggebers. 
2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 

b) Form des Vertrages, für den Angebote 
eingereicht werden sollen. 

3. a) Ort der Lieferung. 
b) Art und Menge der zu liefernden Waren. 
c) Angaben darüber, ob ein Angebot für 

Teile und! oder für die Gesamtheit der 
angeforderten Lieferungen eingereicht 
werden kann. 

d) Ausnahme von der Anwendung der 
Normen gemäß § 50. 

4. Etwa vorgeschriebene Lieferfrist. 
5. a) Name und Anschrift der Stelle, bei der die 

Ausschreibungsunterlagen angefordert 
werden können. 

b) Tag, bis zu dem die genannten Unterla­
gen angefordert werden können. 

c) (Gegebenenfalls) Höhe und Einzelheiten 
des Kostenbeitrags für Übersendung 
dieser Unterlagen. 

6. a) Tag, bis zu dem die Angebote eingehen 
müssen. 

b) Anschrift der Stelle, bei der sie einzurei­
chen sind. 

c) Sprache, in der sie abzufassen sind. 
7. a) Personen, die bei der Öffnung der 

Angebote anwesend sein dürfen. 
b) Datum, Uhrzeit und Ort der Öffnung. 

8. (Gegebenenfalls) geforderte SichersteIlungs­
mittel. 

9 . Wesentliche Zahlungsbedingungen und! 
oder Hinweise auf die Vorschriften, in denen 
sie enthalten sind. 

10. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die Bieter­
gemeinschaft bei der Auftragserteilung haben 
muß. 

11. Anforderungen an den Unternehmer (Eig­
nungsnachweise) . 

12. Frist, während der die·· Bieter an ihre 
Angebote gebunden sind. 

13. Kriterien für die Auftragserteilung. 
14. Sonstige Angaben. 
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15. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 
16. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim 

Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

B. Nicht offene Verfahren 
1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und 

Telefaxnummer des Auftraggebers. 
2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 

b) (Gegebenenfalls) Begründung für das 
beschleunigte Verfahren. 

c) Form des Vertrages, für den Angebote 
eingereicht werden sollen. 

3. a) Ort der Lieferung. 
'- . 

b) Art und Menge der zu lIefernden Waren. 
c) Angaben darüber, ob ein Angebot für 

Teile und/oder für die Gesamtheit der 
-angeforderten Lieferungen eingereicht 
werden kann. . 

d) Ausnahme von der Anwendung von 
Normen gemäß § SO. 

4. Etwa vorgeschriebene Lieferfrist-
5. Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bieterge­

meinschaft bei der Auftragserteilung haben 
muK 

6. a) Tag, bis zu dem die Anträge auf 
Teilnahme eingehen müssen. 

b) Anschrift der Stelle, bei der sie einzurei­
chen sind. 

c) Sprache, in der sie abzufassen sind. 
7. Tag, bis zu dem die Aufforderung zur 

Angebotsabgabe abgesandt wird. 
8. Anforderungen an den Unternehmer (Eig­

nungsnachweise) . 
9. Kriterien für die Auftragserteilung. 

10. Sonstige Angaben. 
11. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 
12. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim 

Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

c. Verhandlungsverfahren 
1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und 

Telefaxnummer des Auftraggebers. 
2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 

b) (Gegebenenfalls) Begründung für die 
Inanspruchnahme des beschleunigten 
Verfahrens. 

c) (Gegebenenfalls) Form des Vertrages, für 
den Angebote eingereicht werden sollen. 

3. a) Ort der Leistung. 
b) Art und Menge der zu liefernden Waren. 
c) Angaben darüber, ob ein Angebot für 

Teile und/oder für die Gesamtheit der 
angeforderten Lieferungen eingereicht 
werden kann. 

d) Ausnahme von der Anwendung von 
Normen gemäß § SO. 

4. Etwa vorgeschriebene Lieferfrist. 

5. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die Bieter­
gemeinschaft bei der Auftragserteilung haben 
muß. 

6. a) Tag, bis zu dem die Anträge auf 
Teilnahme eingehen müssen. 

b) Anschrift der Stelle, bei der sie einzurei-
chen sind. -

c) Spnache, in der sie abzufas~en sind. 
7. Anforderungen an den Unternehmer (Eig­

nungsnachweise). 
8. (Gegebenenfalls) Name und Anschrift der 

vom Auftraggeber ausgewählten Unterneh­
mer. 

9. Datum vorhergehender Veröffentlichungen 
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf­
ten. 

10. Sonstige Angaben. 
11. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 
12. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim 

Amt für amtliche Veröffentlichungen ·der 
Europäischen Gemeinschaften. 

D. Verfahren zur Vorinformatio'n 
1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und 

Telefaxnummer des Auftraggebers. 
2. Art und Menge oder Wert der zu liefernden 

Ware. 
3. Voraussichtlicher Zeitpunkt, zu dem das 

Verfahren zur Vergabe des Auftrags oder der 
Aufträge eingeleitet werden wird' (soferne 
bekannt). 

4. Sonstige Angaben. 
5. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 
6. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim 

Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

E. Vergebene Aufträge 
1. Name und Anschrift des Auftraggebers. 
2. a) Gewähltes Vergabeverfahren: 

b) Begründung der Wahl des Verhandlungs-
verfahrens gemäß § 52 Abs. 4 und 5. 

3. Tag der Auftragserteilung. 
4. Kriterien für die Auftragserteilung. 
5. Anzahl der eingegangenen Angebote. 
6. Name und Anschrift des oder der Auftrag­

nehmer. 
7. Art und Menge der gelieferten Waren, 

gegebenenfalls nach Auftragnehmer. 
8. Gezahlter Preis oder Preisspanne (Mini­

mum/Maximum). 
9. Sonstige Angaben. 

10. Tag der Veröffentlichung der Bekanntma­
chung im Amtsblatt der Europäischen Ge­
meinschaften. 

11. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 
12. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim 

Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 
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,ANHANG V 

Muster für die Bekanntmachung von Bauaufträgen 
gemäß §§ 57, 58, 60 und 62 

A. Vorinformationsverfahren 
1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und Tele­

faxnumm~r des Auftraggebers. c-

2. a) Ort der Ausführung. 
b) Art und Umfang der Leistungen und bei 

Auf teilung des Bauwerks in mehrere Lose 
wesentliche Merkmale der einzelnen Lose 
im Verhältnis zum Bauwerk. 

c) Falls verfügbar: Abschätzung der Preis­
spanne für die geplanten Leistungen. 

3. a) Voraussichtlicher Zeitpunkt der Einleitung 
der (des) Vergabeverfahren(s). 

b) Falls bekannt: voraussichtlicher Baube­
gmn. 

c) Falls bekannt: vorgesehener Bauausfüh­
rungs-Zeitplan. 

4 .. Falls bekannt: Zahlungs- und Preisberichti­
gungsbedingungen und/oder Verweis auf die 
Vorschriften; in denen sie enthalten sind. 

5. Sonstige Angaben . 
. 6. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 
7. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim 

Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

B. Offene Verfahren 
1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und 

Telefaxnummer des Auftraggebers. 
2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 

b) Art des Auftrags, der Gegenstand der 
Ausschreibung ist. 

3. a) Ort der Ausführung. 
b) Art und Umfang der Leistung, allgemeine 

Merkmale des Bauwerks. 
c) Falls das Bauwerk oder der Auftrag in 

mehrere Lose aufgeteilt wird, Größen­
ordnung der einzelnen Lose und Mög­
lichkeit,für eines, mehrere oder sämtliche 
Lose Angebote einzureichen. 

d) Angaben über den Zweck des Bauwerks 
oder der Bauleistung, wenn diese auch die 
Erstellung von Entwürfen umfaßt. 

4. Etwaige F'rist für die Ausführung. 
5. a) Name und Anschrift der Stelle, bei der die 

Ausschreibungsunterlagen und zusätzli­
chen Unterlagen angefordert werden 
können. 

b) (Gegebenenfalls) Höhe und Einzelheiten 
des Kostenbeitrags für Übersendung 
dieser Unterlagen. 

6. a) Einreichungsfrist für die Angebote. 
b) Anschrift, an die die Angebote zu richten 

sind. 
c) Sprache, in der die Angebote abgefaßt" 

sein müssen. 

7. a) (Gegebenenfalls) Personen, die bei der 
Öffnung der Angebote anwesend sein 
dürfen. 

b) Datum, Uhrzeit und Ort der Öffnung der 
Angebote. 

8. (Gegebenenfalls) geforderte Sicherstellungs­
mittel. 

9. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/ 
oder Verweisung auf die Vorschriften, in 
denen sie enthalten sind. 

10. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die Bieter­
gemeinschaft, an die der Auftrag vergeben 
wird, haben muß. 

11. Anforderungen an den Unternehmer (Eig­
nungsnachweise). 

. 12. Termin, bis zu dem der Bieter an sem 
Angebot gebunden ist. 

13. Kriterien für die Auftragseneilung. 
14. (Gegebenenfalls) Verbot von Alternativange­

boten. 
15. Sonstige Angaben. 
16. Tag der Veröffentlichung der Vorinforma­

tion 'im Amtsblatt der Europäischen Gemein­
schaften oder Hinweis auf ihre Nichtveröf-
fentlichung. " 

17. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 
18. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim 

Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

C. Nicht offene Verfahren 
1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und 

Telefaxnummer des Auftraggebers. 
2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 

b) (Gegebenenfalls) Begründung für das 
beschleunigte Verfahren. 

c) Art des Auftrags, der Gegenstand der 
Ausschreibung ist. 

3. a) Ort der Ausführung. 
b) Art und Umfang der Leistungen, allge­

meine Merkmale des Bauwerks. 
c) Falls das Bauwerk oder der Auftrag in 

mehrere Lose aufgeteilt ist, Größenord­
nung der einzelnen Lose und Möglich­
keit, Angebote für eines, mehrere oder 
alle Lose einzureichen. 

d) Angaben über den Zweck des Bauwerks 
oder der Bauleistung, falls diese auch die 
Erstellung von Entwürfen umfaßt. 

4. Etwaige Frist für die Ausführung. 
5. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die Bieter­

gemeinschaft, an die der Auftrag vergeben 
wird, haben muß. 

6 .. a) Einsendefrist für die Anträge auf Teil­
nahme. 

b) Anschrift, an die diese Anträge zu richten 
sind. 

c) Sprache, in der diese Anträge abgefaßt 
sein müssen. 

7. Frist für die Absendung von Aufforderungen 
zur Angebotsabgabe. 
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8. (Gegebenenfalls) geforderte SichersteIlungs­
mittel. 

9 . Wesentliche Zahlungsbedingungen und/ 
oder Verweis auf dieVorschriften, in denen 
sie enthalten sind. 

10. Anforderungen an den Unternehmer (Eig­
nungsnachweise) . 

11. -Kriterien für die Auftragserteilung, wenn 
diese nicht in der Aufforderung zur Ange­
botsabgabe genannt sind. 

12. (Gegebenenfalls ) Verbot von Alternativange­
boten. 

13. Sonstige Angaben. 
14. Tag der Veröffentlichung der Vorinforma­

tion im Amtsblatt der Europäischen Gemein­
schaften oder Hinweis auf ihre Nichtveröf­
fentlichung. 

15. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 
16. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim 

Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

D. Verhandlungsverfahren 
1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und 

Telefaxnummer des Auftraggebers. 
2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 

b) (Gegebenenfalls) Begründung für das 
beschleunigte Verfahren. 

c) Art des Auftrags, der Gegenstand der 
Ausschreibung ist. 

3. a) Ort der Ausführung. 
b) Art und Umfang der Leistungen, allge­

meine Merkmale des Bauwerks. 
c) Falls das Bauwek oder der Auftrag in 

mehrere Lose aufgeteilt ist, Größenord­
nung der einzelnen Lose und Möglich­
keit, Angebote für eines, mehrere oder 
sämtliche Lose abzugeben. 

d) Angaben über den Zweck des Bauwerks 
oder der Bauleistung, falls diese auch die 
Erstellung von Entwürfen umfaßt .. 

4. Etwaige Frist für die Ausführung. 
5. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die Bieter­

gemeinschaft, an die der Auftrag vergeben 
wird, haben muß. 

6. a) Einsendefrist für die Anträge auf Teil­
nahme. 

b) Anschrift, an die diese Anträge zu richten 
sind. 

c) Sprache, in der diese Anträge abgefaßt 
sem müssen. 

7. (Gegebenenfalls) geforderte Sicherstellungs-
mittel. . 

8. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/ 
oder Verweis auf die Vorschriften,· in denen 
sie enthalten sind. 

9. Anforderungen an den Unternehmer (Eig­
nungsnachweise) . 

10. (Gegebenenfalls) Verbot von Alternativange­
boten. 

11. (Gegebenenfalls) Name und Anschrift der 
vom Auftraggeber bereits ausgewählten Un­
ternehmer. 

12. (Gegebenenfalls) Zeitpunkt vorhergehender 
Veröffentlichungen im Amtsblatt der Euro­
päischen Gemeinschaften. 

13. Sonstige Angaben. 
14. Tag der Veröffentlichung der Vorinforma­

tion im Amtsblatt der Europäischen Gemein­
schaften. 

15. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 
16. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim 

Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

E. Vergebene Aufträge 
1. Name und Anschrift des Auftraggebers. 
2. Gewähltes Vergabeverfahren. 
3. Tag der Auftragserteilung. 
4. Kriterien für die Auftragserteilung. 
5. Änzahl der eingegangenen Angebote. 
6. Name und Anschrift der (des) Auftragneh­

mer(s). 
7. Art und Umfang der erbrachten Leistung, 

allgemeine Merkmale des errichteten Bal,!­
werks. 

8. Gezahlter Preis oder Preisspanne (Mini­
mum/Maximum). 

9. (Gegebenenfalls) Wert und Teil des Auftrags, 
der an Dritte weitervergeben werden kann. 

10. Sonstige Angaben: 
11. Tag der Veröffentlichung der Bekanntma­

chung im Amtsblatt der Europäischen Ge­
meinschaften. 

12. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 
13. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim 

Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

Anhang VI 

Muster für die Bekanntmachung von 
Baukonzessionsaufträgen gemäß § 66 

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex~ und Tele­
faxnummer des Auftraggebers. 

2. a) Ort der Ausführung. 
b) Gegenstand der Konzession; Art und 

Umfang der Leistungen. 
3. a) Einsendefrist für die Einreichung der 

Bewerbungen. 
b) Ans<;:hrift, an die die Bewerbungen zu 

richten sind. 
c) Sprache, in der die Bewerbungen abgefaßt 

sein müssen. 
4. Anforderungen an den Unternehmer (Eig­

nungsnachweise) . 
5. Kriterien für die Auftragserteilung. 
6. Mindestprozentsatz der Arbeiten, die an 

Dritte vergeben werden. 
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7. Sonstige Angaben. 
8. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 
9. Tag des Eingangs der Bekanntmachurig beim 

Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

ANHANG VII 

Muster für die Bekanntmachung von Bauaufträgen, 
die vom Konzessionär vergeben werden gemäß § 66 

1. a) Ort der Ausführung. 
b) Art und Umfang der Leistungen, allge­

meine Merkmale des Bauwerks. 
2. Etwaige Frist für die Ausführung. 
3. Name und Anschrift der Stelle, bei der die 

Ausschreibungsunterlagen und zusätzlichen 
Unterlagen angefordert werden können. 

4. a) Einsendefrist für die Anträge auf Teil­
nahme und/ oder für die Angebote. 

b) Anschrift, an die Anträge und/oder 
Angebote zu richten sind. 

c) Sprache, in der sie abgefaßt sein müssen. 
5. (Gegebenenfalls) geforderte Sicherstellungs­

mittel. 
6. Anforderungen an den Unternehmer (Eig-

nungsnachweise) . 
7. Kriterien für die Erteilung des Auftrags. 
8. Sonstige Angaben. 
9 . Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

10. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim 
Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

ANHANG VIII 

Muster für die Bekanntmachung gemäß § 71 Abs. 1 
21 

A. Bekanntmachung bei offenen Verfahren 
1. Name, Anschrift und gegebenenfalls T ele­

grammanschrift, Telefon-, Telex- und Tele­
faxnummer des Auftraggebers. 

2. Art des Auftrags (Lieferungs- oder Bauauf­
trag: gegebenenfalls Angabe, ob es sich um 
eine Rahmenvereinbarung handelt). 

3. a) Lieferort oder Ausführungsort. 
b) Art und Umfang der Leistungen, allge­

meine Merkmale des Bauwerks oder der 
Lieferung. 

c) Angabe, ob die Lieferer für einige 
und/ oder alle der angeforderten Güter 
Angebote einreichen können. Besteht bei 
Bauaufträgen die Arbeit oder der Auftrag 
aus mehreren Losen, Größenordnung der 
einzelnen Lose und Möglichkeit, ein 
Angebot für ein Los, mehrere oder für 
sämtliche Lose einzureichen. 

d) Angabe über die Zulässigkeit von Alter-
nativangeboten. . 

e) Bei Bauaufträgen: 
Angaben über den Zweck des Bauwerks 
oder der Bauleistung, wenn diese auch die 
Erstellung von Entwürfen umfaßt. 

4. Ausnahme von der Anwendung europäischer 
Spezifikationen. 

5. Lieferungs- oder Ausführungsfrist. 
6. a) Name und Anschrift der Stelle, bei der die 

Ausschreibungsunterlagen und zusätzli­
che Unterlagen angefordert werden kön­
nen. 

b) (Gegebenenfalls) Höhe und Einzelheiten 
des Kostenbeitrags für Übersendung 
dieser Unterlagen. 

7. a) Tag, bis zu dem die Anträge auf 
Teilnahme eingehen müssen. 

b) Anschrift der Stelle, bei der die Angebote 
einzureichen sind. 

c) Sprache, in der die Angebote abzufassen 
sind. 

8. a) (Gegebenenfalls) Personen, die bei der 
Öffnung der Angebote anwesend sein 
dürfen. 

b) Tag, Uhrzeit und Ort der Öffnung der 
Angebote. 

9. (Gegebenenfalls) Geforderte Sicherstellungs­
mittel. 

10. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/ 
oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie 
enthalten sind. 

11. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die Bieter­
gemeinschaft haben muß, der der Auftrag 
erteilt worden ist. 

12. Anforderungen an den Unternehmer (Eig­
nungsnachweise). 

13. Frist, während der die Bieter an ihre 
. Angebote gebunden sind. 

14. Kriterien für die Auftragserteilung. 
15. Sonstige Angaben. 
16. (Gegebenenfalls) FundsteIle der Veröffentli­

chung der regelmäßigen Bekanntmachung, 
auf die dieser Auftrag sich bezieht, im 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. 

17. Tag der Absendung der Bekanntmachung 
durch die Auftraggeber. 

18. Tag des Eingangs der Bekanntmachung im 
Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften (vom Amt für 
amtliche Veröffentlichungen mitzuteilen). 

B. Bekanntmachung bei nicht offenen Verfahren 
1. Name, Anschrift und gegebenenfalls T ele­

grammanschrift, Telefon-, Telex- und Tele­
faxnqmmer des Auftraggebers. 

2. Art des Auftrags (Lieferungs- oder Bauaufc 
trag: gegebenenfalls Angabe, ob es sich um 
eine Rahmenvereinbarung handelt). 

3. a) Lieferort oder Ausführungsort. 
b) Art und Umfang der Leistungen, allge­

meine Merkmale des Bauwerks oder der 
Lieferungen. 
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c) Angaben darüber, ob die Lieferer für 
einige und/ oder alle angeforderten Güter 
Angebote einreichen können. Besteht bei 
Bauaufträgen die Arbeit oder der Auftrag 
aus mehreren Losen: Größenordnung der 
einzelnen Lose und Möglichkeit, ein 
Angebot für ein Los, mehrere Lose oder 
für sämtliche Lose einzureichen. 

d) Angaben über die Zulässigkeit von 
Alternativangeboten. ' 

e) Bei Bauaufträgen: 
Angaben über den Zweck des Bauwerks 
oder der Ba!lleistung, wenn diese auch die 
Erstellung von Entwürfen umfaßt. 

4. Ausnahme von der Anwendung europäischer 
Spezifikationen. 

5. Frist für die Lieferung oder Ausführung. 
6. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die Bieter­

gemeinschaft, der der Auftrag erteilt worden 
ist, haben muß. 

,7. a) Tag, bis zu dem die Angebote eingehen 
müssen. 

b) Anschrift der Stelle, bei der sie einzurei­
chen sind. 

c) Sprache, in der sie abzufassen sind. 
8. Tag, bis zu dem die Aufforderungen zur 

Abgabe von Angeboten abgesandt werden 
müssen. 

9. (Gegebenenfalls) geforderte SichersteIlungs­
mittel. 

10. Wesentliche Zahlungsbedingungen ' und/ 
oder Hinweise auf die Vorschriften, in denen 
sie enthalten sind. 

11. Anforderungen an den Unternehmer (Eig­
nungsnachweise). 

12. Kriterien, die bei der Auftragserteilung 
angewandt werden, falls sie nicht in der 
Aufforderung zur Einreichung von Angebo­
ten genannt werden. 

13. Sonstige Angaben. 
14. (Gegebenenfalls) FundsteIle der Veröffentli­

chung . der regelmäßigen Bekanntmachung, 
auf die sich der Auftrag bezieht, im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften. 

15. Tag der Absendung der Bekanntmachung 
durch den Auftraggeber. 

16. Tag des Eingangs der Bekanntmachung im 
Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften (vom Amt für 
amtliche Veröffentlichungen mitzuteilen). 

C. Bekanntmachung bei Verhandlungsverfahren 
1. Name, Anschrift und gegebenenfalls Tele­

grammanschrift, Telefon-, Telex- und Tele­
faxnummer des Auftraggebers. 

2. Art des Auftrags (Lieferungs- oder Bauauf­
trag : gegebenenfalls Angabe, ob es sich um 
eine Rahmenvereinbarung handelt). 

3. a) Lieferort oder Ausführungsort. 

b) Art' und Umfang der Leistungen, allge­
meine Merkmale des Bauwerks oder der 
Lieferungen. 

c) Angabe, ob die. Lieferer für einige 
und! oder alle der angeforderten Güter 
Angebote einreichen können. Besteht bei 
Baua~fträgen die Arbeit oder der Auftrag 
aus mehreren Losen: Größenordnung der 
einzelnen Lose und die Möglichkeit, ein 
Angebot für ein Los, mehrere Lose oder 
für sämtliche Lose einzureichen. 

d) Bei Bauaufträgen: 
Angaben über den Zweck des Bauwerks 
oder der Bauleistung, wenn diese auch die 
Erstellung von Entwürfen umfaßt. 

4. Ausnahme von der Anwendung europäischer 
Spezifikationen. . 

5. Lieferungs- und Ausführungsfrist. 
6. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die Bieter­

gemeinschaft haben muß, der der Auftrag 
erteilt worden ist. 

7.a) Tag, bis zu dem die Angebote einzurei­
chen sind. 

b) Anschrift der Stelle, bei der sie einzurei­
chen sind. 

c) Sprache, in der diese abzufassen sind. 
8. (Gegebenenfalls) geforderte Sichersteilungs­

mittel. . 
9. Wesentliche Zahlungsbedingungen . und! 

oder Rechtsvorschriften, in denen sie enthal-
ten sind. . 

10. Anforderungen an den Unternehmer (Eig­
nungsnachweise). 

11. (Gegebenenfalls) Namen und Anschriften 
der vom Auftraggeber bereits ausgewählten 
Lieferer. 

12. (Gegebenenfalls) Tag (Tage) vorausgegan­
gener Bekanntmachung(en) im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften. 

13. Sonstige Angaben. 
14. (Gegebenenfalls) FundsteIle der Veröffentli­

chung der regelmäßigen Bekanntmachung, 
auf die sich der Auftrag bezieht, im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften. 

15. Tag der Absendung der Bekanntmachung 
durch den Auftraggeber. 

16. Tag des Eingangs der Bekanntmachung im 
Amt der amtlichen Veröffentlichungen der 

. Europäischen Gemeinschaften (vom Amt für 
amtliche Veröffentlichungen mitzuteilen). 

ANHANG IX 

Muster für die Bekanntmachung über die 
Anwendung eines Prüfsystems gemäß § 74 Abs. 9 

1. Name, Anschrift und gegebenenfalls Tele­
grammanschrift, Telefon-, Telex- und Tele­
faxnummer des Auftraggebers. 

2. Beschreibung des Prüfsystems. 
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3. Anschrift der Stelle, bei der die Vorschriften 
über das Prüfsystem verfügbar sind (wenn es 
sich um eine andere als die unter Ziffer 1 
genannte Anschrift handelt). 

4. (Gegebenenfalls) Dauer des Prüfsystems. 

ANHANG X 

Muster für die regelmäßige Bekanntmachung gemäß 
§ 69 Abs. 2 

A. Bei Lieferaufträgen 
1. Name, Anschrift und gegebenenfalls Tele­

grammanschrift, Telefon-, Telex- und Tele­
faxnummer des Auftraggebers oder der Stelle, 
bei der zusätzliche Auskünfte erlangt werden 
können. 

2. Art und Menge oder Wert der Leistungen oder 
zu liefernden Waren; Lieferart. 

3. a) Voraussichtlicher Tag der Einleitung des 
Vergabeverfahrens (soferne bekannt). 

b) Art des Vergabeverfahrens. 
4. Sonstige Angaben (zB Angabe, ob eine 

Bekanntmachung für im Wettbewerb verge­
bene Aufträge zu einem späteren Zeitpunkt 
veröffentlicht wird). 

.5. Tag der Absendung der Bekanntmachung 
durch die Auftraggeber. 

6. Tag des Eingangs der Bekanntmachung im 
Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften (vom Amt für 
amtliche Veröffentlichungen mitzuteilen). 

B. Bei Bauaufträgen : 
1. Name, Anschrift und gegebenenfalls Tele­

grammanschrift, Telefon-, Telex- und Tele­
faxnummer des Auftraggebers. 

2. a) Ort der Ausführung. 
b) Art und Umfang der Leistungen, allge­

meine Merkmale des Bauwerks und 
Beschreibung der Baulose. 

c) Geschätzte Gesamtauftragssumme. 
3. a) Art des Vergabeverfahrens. 

b) Voraussichtlicher Tag der Einleitung der 
Vergabeverfahren (soferne bekannt). 

c) Voraussichtlicher Tag des Beginns der 
Bauarbeiten. 

d) Zeitplan für die Ausführung der Bauarbeic 

ten. 
4. Zahlungs- und Preisberichtigungsbedingun­

gen (soferne bekannt). 
5. Sonstige Angaben (zB Angabe, ob eine 

Bekanntmachung für im Wettbewerb verge­
bene Aufträge zu einem späteren Zeitpunkt 
veröffentlicht wird). 

6. Tag der Absendung der Bekanntmachung 
durch die Auftraggeber. 

7. Tag des Eingangs der Bekanntmachung im 
Amt für amtliche Veröffentlichungen der 

. Europäischen Gemeinschaften (vom Amt für 
amtliche Veröffentlichungen mitzuteilen). 

ANHANG XI 

Muster für die Bekanntmachung über vergebene 
Aufträge gemäß § 76 Abs. 5 

1. Angaben für die Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften 
1. Name und Anschrift des Auftraggebers. 
2. Art des Auftrags (Liefer- oder Bauauftrag: 

gege~enenfalls Angabe, ob es sich um eine 
Rahmenvereinbaruilg handelt). 

3. Art und Umfang der Lieferungen, Bauarbei­
ten oder Dienstleistungen .. 

4. a) Form des AuJrufs ZUm Wettbewerb. 
b) FundsteIle der Veröffentlichung der Be­

kanntmachung im Amtsblatt der Europäi­
schen Gemeinschaften. 

c) Im Falle von ohne Wettbewerb vergebe­
nen Aufträge, Angabe der betreffenden 
Bestimmung des § 70 Abs. 3. 

5. Vergabeverfahren (offenes, nicht offenes 
oder Verhandlungsverfahren). 

6. Anzahl der eingegangenen Angebote. 
7. Tag der Auftragserteilung. 
8. Für Gelegenheitskäufe nach § 70 Abs. 3 Z 10 

gezahlter Preis. 
9. Name und Anschrift des (der) Auftragneh­

mer. 
10. (Gegebenenfalls) Angabe, ob der Auftrag im 

Unterauftrag vergeben wurde bzw. vergeben 
werden könnte. 

11. Fakultative Angaben: 
Wert und Teil des Auftrags, der 
möglicherweise im Unterauftrag an 
Dritte vergeben wird. 
Kriterium für die Auftragserteilung. 
Auftragssumme (oder Preisspanne). 

11. Nicht für die Veröffendichung bestimmte 
Angaben 

12. Anzahl der vergebenen Aufträge (wenn ein 
Auftrag zwischen mehreren Auftraghehmern 
aufgeteilt worden ist). 

13. Wert jedes vergebenen Auftrags. 
14. Ursprungsland der Ware oder Dienstleistung 

(EWR-Ursprung oder Nicht-EWR-Ur­
sprung: im letzteren Fall nach Drittländern 
gegliedert) . 

15. Wurden die in § 50 bei Verwendung der 
Europäischen Spezifikationen vorgesehenen 
Ausnahmen in Anspruch genommen ? Wenn 
ja, welche? 

16. Angewandtes Auswahlprinzip (Best- oder 
Billigstbieter ?). 

17. Ist der Auftrag an einen Bieter vergeben 
worden, der ein Alternativangebot einge­
reicht hat? 

18. Sind' Angebote nicht gewählt worden, weil sie 
ungewöhnlich niedrig waren? 

19: Tag der Absendung dieser Bekanntmachung 
durch die Auftraggeber. 
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VORBLATT 

Problem: 
1. Das Recht der öffentlichen Auftragsvergabe ist derzeit durch eine Reihe rechtsstaatlicher 'Mängel 

gekennzeichnet: Fehlen einer gesetzlichen Regelung, Zersplitterung der Rechtslage, mangelnde 
. Bestimmtheit, Fehlen subjektiver> Rechte für Bewerber und Bieter. 

2. Das EWR-Abkommen (460 BlgNR XVIII. GP) verpflichtet Österreich zur Umsetzung der 
vergaberechtlichen EWR-Regelungen durch nach außen bindende generelle Rechtsvorschriften. 

Lösung: 

Das Vergaberecht wäre in rechtsstaatlich einwandfreier Weise gesetzlich zu regeln. Hiebei wären die 
wesentlichen Entscheidungsgrundlagen des Auftraggebers ebenso vorherzubestimmen wie daran 
anknüpfende subjektive Rechte des Auftragnehmers einschließlich Schadenersatzansprüchen und ein 
entsprechendes Kontrollverfahren. Im Hinblick auf gegebene Kompetenzschranken beschränkt sich die 
vorliegende Regelung auf den Bereich des Bundes. Das Gesetz sieht ferner Verordnungsermächtigungen 
zur Erstreckung seines Anwendungsbereiches, zur näheren inhaltlichen Regelung bestimmter 
Vergabegrundsätze entsprechend der ÖNORM A 2050 sowie zur Einführung für im EWR-Bereich zu 
verwendender Formulare vor. 

Alternativen: 

. Umfassende, einheitliche bundesgesetzliehe Regelung für die Auftragsvergabe sämtlicher Gebietskör­
perschaften. Hiezu bedürfte es allerdings einer entsprechenden verfassungsrechtlichen Kompetenzgrund­
lage. 

Kosten: 

Die für den Bund mit dem vorliegenden Entwurf entstehenden Einsparungen und Kosten können im 
Detail nicht abgeschätzt werden (siehe Punkt 8. des Allgemeinen Teils der Erläuterungen). Das 
Schlichtungsverfahren, das Nachprüfungsverfahren sowie die Komplexität des Vergabeverfahrens werden 
zweifellos zu einem nicht unerheblichen Verwaltungs mehraufwand führen. Andererseits sind mit dem 
vorgelegten Entwurf auch Einsparungseffekte verbunden, die nach ersten Schätzungen kurzfristig mit 
jährlich 2 Mrd Schilling, langfristig mit 4 Mrd Schilling beziffert werden, wovo'n sich jeweils etwa 80% 
dieser Einsparungen im Bereich des Bundes und der Bundesunternehmen ergeben würden. 

EG-Konformität: 

Ein Schwerpunkt der vorgeschlagenen Regelung ist die Umsetzung von - als EWR-Recht zu 
übernehmenden - EG-Richtlinien (s. Punkt 10 des Allgemeinen Teils der Erläuterungen). 
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Erläuterungen 

A. Allgemeiner Teil 

1. Ausgangslage 

1.1. Die Vergabe von Aufträgen der Gebietskörper­
schaften sowie sogenannter ausgegliederter 
Rechtsträger unterliegt derzeit keinen rechtli­
chen Regelungen, die auch die Rechtssphäre 
Dritter gestalten würden. Es fehlt somit an 
inhaltlich bestimmten Vorschriften (Gesetzen 
bzw. Verordnungen) mit Außenwirkung. 

Hinzu kommt eine - von der allgemeinen 
Gebarungskontrolle insbesondere des Rech­
nungshofes abgesehen unzureichel,1de 
Nachprüfbarkeit von vergaberechtlichen Ent­
scheidungen: N ur in . Ausnahmefällen ist 
derzeit eine spezielle Vergabekontrolle vorge­
sehen (etwa durch sogenannte "V ergabekon­
trollkommissionen"). Ein individueller Rechts­
schutz Privater im Bereich der öffentlichen 
Auftragsvergabe ist jedoch nach geltender 
Rechtslage . überhaupt nicht gewährleistet: 
Denn subjektive Rechtsansprüche werden den 
Beteiligten (Bewerbern oder Bietern) eines 
Vergabeverfahrens derzeit weder in inhaltli­
cher noch in verfahrensrechtlicher Hinsicht 
eingeräumt. Es besteht weder ein Nachprü­
fungsverfahren mit der Möglichkeit einer 
Beteiligung Dritter noch - ungeachtet einer in 
jüngster Zeit sehr rechtsschutzfreundlichen 
Judikatur zu Schadenersatzfragen im Beschaf­
fungswesen - ein gesetzlich ausdrücklich' 
verankerter Schadenersatzanspruch. 

1.2. Überdies ist die Rechtslage hinsichtlich dieser 
internen Vergabevorschriften stark zersplittert: 
denn es bestehen für die einzelnen Rechtsträ­
ger und ihre verschiedenen, jeweils mit 
Aufgaben des Beschaffungswesens betrauten 
Organisationseinheiten in der Regel jeweils 
eigene, voneinander abweichende vergabe­
rechtliche Regelungen. 

1.3. Somit wird die Vergabe öffentlicher Aufträge 
derzeit im wesentlichen durch eine Vielzahl 
von internen Vergabeordnungen ohne Bin­
dungswirkung gegenüber Dritten geregelt. Im 

Bereich des Bundes haben die Bundesminister 
auf Grund des Beschlusses der Bundesregie­
rungvom 26. September 1978 idFvom 3. März 
1981, vom 15. Dezember 1981, vom 1. Juli 
1986, vom 16. Oktober 1990 und vom 
9. Jänner 1992 Anordnungen betreffend die 
Vergebung von Leistungen durch Bundes­
dienststellen (Richtlinien zur' ÖNORM 
A 2050) getroffen. Da solche Vergabeordnun­
gen im Bereich der Verwa:ttung lediglich den 
Charakter verwaltupgsinterner genereller Wei­
sungen haben, sind· die (weisungsfreien) 
obersten Organe der Verwaltung nicht daran 
gebunden. Für den Bereich der Länder und 
Gemeinden bestehen zahlreiche, überwiegend 
den Vorschriften auf Bundesebene ähnliche 
Regelungen. Auch soweit vergaberechtliche 
Regelungen der Länder und Gemeinden im 
Gesetzesrang stehen, handelt es sich lediglich 
um statutarrechtliche Regelungen, denen keine 
bindende Außenwirkung gegenüber Dritten 
zukommt. 

1.4. Der Umstand, daß es in Österreich für die 
Vergabe öffentlicher Auftrage an einer einheit­
lichen, rechts staatlichen Maßstäben entspre­
chenden und nach außen bindenden rechtli­
chen Regelung fehlt, hat wiederholt zu 
rechtspolitischen Überlegungen sowie zur 
Ausarbeitung von einschlägigen Gesetzesent-

. würfen geführt. Diesbezüglich sind insbeson­
dere die Regierungsvorlage eines Bundesverga­
begesetzes im Jahre 1969 (1246 BlgNR XI. 
GP) und die Regierungsvorlage eines Vergabe­
gesetzes im Jahre 1982 (996 BlgNR XV. GP) 
zu erwähnen. Hinsichtlich der historischen 
Entwicklung einschlägiger Überlegungen wird 
auf die Erläuterungen zu den beiden genannten 
Regierungsvorlagen verwiesen. 

1.5. Durch die Teilnahme Österreichs am Europäi­
schen Wirtschaftsraum (EWR) verpflichtet sich 
Österreich u.a. zur Umsetzung der - als 
EWR-Recht übernommenen - Rechtsvor­
schriften der Europäischen Gemeinschaften 
zum öffentlichen Beschaffungswesen. . Diese 
sind im EWR-Abkommen (Anhang XVI) aus­
drücklich genannt. Diese Rechtsvorschriften 
- sie gelten nur oberhalb bestimmter Schwel-
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lenwerte des Auftragsvolumens - sehen u.a. 
auch die Einräumung subjektiver Rechte an 
Bewerber und Bieter sowie besondere Nach­
prüfungsverfahren zu ihrer Durchsetzung vor. 
Vorgesehen ist ferner u.a. der Eiö.bezug nicht 
nur von juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts sowie von sogenannten ausgegliederten 
Rechtsträgern, sondern auch von bestimmten 
Arten sonstiger Privatrechtssubjekte. 

1.6. Das Österreichische Normungsinstitut (Fach­
normenausschuß 018) hat eine Überarbeitung 
der für die Auftragsvergabe maßgeblichen 
ÖNORM A 2050 - nicht zuletzt auch im 
Hinblick auf das EWR- bzw. EG-Vergabe­
recht - vorgenommen. Die neue, allgemeine 
ÖNORM A 2050 (sie soll für den Verkehr 
unter Privaten sowie für die staatliche Auf­
tragsvergabe insbesondere unterhalb der EG­
Schwellenwerte gelten) hat mit 1. Jänner 1993 
die Ausgabe dieser ÖNORM aus dem 
Jahre 1957 ersetzt. In weiterer Folge ist die 
Ausarbeitung spezieller ÖNORMEN für die 
Umsetzung der einzelnen EG-Vergaberichtli­
nien vorgesehen. 

2. Abstimmung mit den Ländern 

2.1. Im Hinblick darauf, daß auch die Auftragsver­
gabe der Länder und Gemeinden entsprechend 
den Bestimmungen des EWR- bzw. EG-Rechts 
zu gestalten ist, haben über Einladung des 
Bundeskanzleramtes in einer Expertengruppe 
"Vergabewesen" im Rahmen der Arbeits­
gruppe "EG/Föderalismus" in der ersten 
Jahreshälfte 1991 mehrfach Gespräche zwi­
schen Vertretern des Bundes, der Länder, der 
Gemeindebünde und der großen wirtschaftli-­
ehen Interessenvertretungen stattgefunden. 
Hiebei wurden Möglichkeiten einer einheitli­
chen legistischen Gestaltung des Vergabewe­
sens diskutiert. 

Die Vertreter der Länder hatten allerdings von 
Anfang an erklärt, daß die Gespräche im 
Rahmen der Expertengruppe "Vergabewesen" 
unvorgreiflich einer Beurteilung der Kompe­
tenzfrage sowie der selbständigen Wahrneh­
mung einer allfälligen Länderkompetenz statt­
fänden. In der Folge wurde von Länderseite 
mitgeteilt, daß die Länder sich zur Erlassung 
von eigenen Landesvergabegesetzen entschlos­
sen hätten. Hiebei hat es die Verwaltung des 
Landes Wien übernommen, einen entsprechen­
den Mustergesetzentwurf als Vorlage für die 
- im übrigen selbstverständlich völlig auto­
nome Rechtsgestaltung der einzelnen 
Bundesländer vorzubereiten. 

Unbeschadet dessen war es weiterhin das 
besondere Anliegen des Bundes und der 

Länder, die verschiedenen vergabegesetz­
lichen Regelungen inhaltlich soweit wie mög'­
lieh aufeinander abzustimmen. Hiezu fanden 
- nach Durchführung eines allgemeinen 
Begutachtungsverfahrens über den Entwurf 
eines Bundesvergabegesetzes (BKA­
GZ 600.883/1-V/8/92) - in der zweiten 
Jahreshälfte 1992 eine Reihe von Expertenge­
sprächen statt. Auch die Landeshauptmänner­
konferenz hat sich in ihrer Sitzung am 
8. Oktober 1992 mit der Angelegenheit befaßt 
und sich dabei "für eine informelle Harmoni­
sierung der Vergaberegelungen des Bundes 
und der Länder" sowie für die Fortsetzung der 
Expertenberatungen zwischen dem Bund und 
den Ländern unter Berücksichtigung der 
Interessen der Gemeinden ausgesprochen, "um 
zu abgestimmten Entwürfen von Vergaberege­
lungen zu gelangen". Im Hinblick auf die 
angestrebte inhaltliche Akkordierung hat man 
auf Bundesseite die ursprüngliche gesetzgebe­
rische Absicht, eine umfassende, d.h. auch 
unterhalb der EG-rechtlichen Schwellenwerte 
wirksame gesetzliche Regelung zu schaffen, 
fallen gelassen und den Standpunkt der Länder 
übernommen, die gesetzliche Regelung grund­
sätzlich auf die Umsetzung des - im Rahmen 
des EWR zu übernehmenden - Vergaberech­
tes der EG zu beschränken. 

2.2. Das Ergebnis all dieser Bemühungen stellt der 
vorliegende, gegenüber der zur Begutachtung 
versendeten Fassung weitgehend überarbeitete 
Entwurf dar. Zu seinem Inhalt ist vor allem auf 
folgendes hinzuweisen: 

Der Entwurf entspricht dem Bemühen um 
weitgehende Akkordierung mit den Rege­
lungsvorstellungen der Länder. Demgemäß 
ist vor allem eine grundsätzliche Beschrän­
kung der bundesgesetzlichen Regelung auf 
die Umsetzung von EWR-Recht vorgese­
hen. Allerdings wurde die Möglichkeit 
geschaffen, im Verordnungswege den Gel­
tungsbereich auch auf den Bereich unter­
halb der EWR- bzw. EG-rechtlichen 
Schwellenwerte auszudehnen. 

Bezüglich des persönlichen Geltungsberei­
ches sind zwei verfassungsrechtliche Kom­
petenzbestimmungen vorgesehen, die eine 
ebenso zweckmäßige wie klare Aufteilung 
der Zuständigkeiten hinsichtlich ausgeglie­
derter Unternehmungen im allgemeinen 
sowie hinsichtlich der Elektrizitätswirt­
schaft im besonderen zum Gegenstand 
haben. Diese Kompetenzbestimmungen 
sollen eine gesamthafte Regelung' . der 
öffentlichen Auftragsvergabe durch einan­
der ergänzende Vorschriften des Bundes 
einerseits und der Länder andererseits 
ermöglichen. 
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Hinsichtlich des Rechtsschutzes bleibt der 
Entwurf grundsätzlich bei einem dem 
Nachprüfungsverfahren vorgeschalteten 
Schlichtungsverfahren, dem eigentlichen 
Nachprüfungsverfahren sowie dem Scha­
denersatzverfahren. Diesbezüglich dürfte 
weitgehende Übereinstimmung mit den 4. 
Entwürfen der Länder bestehen. Anders als 

jeweils zuständigen Ressortministers möglich 
sein, den Geltungsbereich des Gesetzes zu 
erweitern. Damit soll eine sukzessive Verein­
heitlichung des Vergaberechts im Bundesbe­
reich ermöglicht werden. 

Regelungstechnik und Inhalt 

in dem zur Begutachtung versendeten 
Entwurf ist nunmehr aber vorgesehen, daß 
die Bundes-Vergabekontrollkommission 
nicht bloß gutächtliche Tätigkeiten, son­
dern auch die Durchführung des Schlich­
tungsverfahrens wahrnimmt. 

Für das Nachprüfungsverfahren ist die 
Zuständigkeit einer eigens zu errichtenden 
Bundesbehörde im Sinne des Art. 133 Z 4-
B-VG, nämlich des Bundesvergabebeamtes, 
vorgesehen. Damit wird den im Begutach­
tungsverfahren geäußerten Bedenken ver­
schiedener Länder entsprochen, diese Zu­
ständigkeit den unabhängigen Verwal­
tungssenaten zu übertragen. Ferner wird 
durch die Einrichtung einer bundeseinheit­
lichen Behörde die mit einer Zuständigkeit 
der UVS möglicherweise verbundene Zer­
splitterung des Rechtsschutzes vermieden. 
Unter Kostenaspekten ist darauf hinzuwei" 
sen, daß der Bund auch bei Heranziehung 
der unabhängigen Verwaltungs senate den 
Ländern einen entsprechenden Kostener­
satz - insbesondere für die Einrichtung 
besonderer Fachsenate - zu leisten gehabt 
hätte. 

Der vorliegende Entwurf setzt die Regelungen 
des EWR- bzw. EG-Vergaberechts unter 
Wahrung eigenständiger Wesenszüge des 
österreich ischen Rechtssystems in das inner­
staatliche Recht um. Zu diesem Zweck gliedert 
sich der Entwurf in insgesamt fünf Teile. 

4.1. Des erste Teil regelt die erforderliche Um­
schreibung des sachlichen und persönlichen 
Geltungsbereiches des Gesetzes. Dieser ist so 
gewählt, daß.~ solange keine Erstreckung im 
Verordnungswege erfolgt - für den Bundes­
bereich das Vergabewesen nur soweit eine 
gesetzliche Regelung erfährt, als dies zur 
Umsetzung der mit dem Abschluß des 
EWR-Abkommens übernommenen Verpflich­
tungen Österreichs unbedingt erforderlich 
erscheint. 

3. Zielsetzung 

4.2. Der zweite Teil enthält allgemeine Bestimmun­
gen, welche sich in inhaltlicher und strukturel­
ler Hinsicht so weit an die überarbeitet€: 
fassung der ÖNORM A 2050 sowie die zur 
alten Fassung der ÖNORM A 2050 ergange­
nen Richtlinien der Bundesregierung anlehnen, 
als dem nicht Regelungen des EWR- bzw. 
EG-Vergaberechts entgegenstehen; die im 
zweiten Teil enthaltenen Regelungen sind als 
- aus rechtspolitischer Sicht notwendige -
Ergänzungen des EWR- bzw. EG-Vergabe­
rechts anzusehen. Ausgangspunkt für die 
Gestaltung des zweiten Teils ist die Überle­
gung, daß die im Zusammenwirken von 
öffentlichen Auftraggebern des Bundes und der 
Länder sowie von Vertretern der Wirtschaft 
und . sonstiger Interessensvertretungen nel!. 
erarbeitete ÖNORM A 2050 als einzige 
mögliche Grundlage einer Harmonisierung des 
Bundesvergabewesens mit den von den Län­
dern zu erarbeitenden Regehingen anzusehen 
ist. Soweit für den Bundesbereich über die 
Vorgaben des EWR- bzw. EG-Vergaberechts 
hinaus Abweichungen von der ÖNORM 
A 2050 - insbesondere im Lichte bewährter 
Regelungen der geltenden Vergaberichtlinien 
des Bundes - unerläßlich schienen, werden 
diese Abweichungen ausdrücklich im zweiten 
Teil gesetzlich verankert. 

Ziel des vorliegenden Entwurfes ist die 
Umsetzung der im Anhang XVI zum EWR-

. Abkommen enthaltenen Rechtsakte für den 
Bundesbereich, namentlich der Baukoordinie­
rungsrichtlinie, der Liefer-Koordinierungs­
richtlinie, der Sektoren-Richtlinie sowie der 
Rechtsmittel-Richtlinie für Liefer- und Bau­
aufträge mit den sich aus dem EWR-Abkom­
men ergebenden Modifikationen. Demgemäß 
beschränkt sich der nunmehr vorliegende 
Entwurf in sachlicher Hinsicht auf Liefer- und 
Bauaufträge unter Einschluß der Sektoren. 
Grundsätzlich ungeregelt verbleibt vorerst die 
Vergabe von Dienstleistungen. Der sachliche 
Anwendungsbereich des vorliegenden Entwur­
fes ist ünerdies durch die in den EWR- biw. 
EG-Vergaberecht-Richtlinien verankerten 
Schwellenwerte begrenzt. 

Unterhalb der Schwellenwerte soll es durch 
Verordnung der Bundesregierung, solange 
diese aber eine entsprechende Verordnung 
noch nicht erlassen hat, durch Verordnung des 

4.3. Ein dritter Teil enthält weitere, über den 
Regelungsgegenstand der ÖNORM A 2050 
hinausgehende Regelungen, die zur Umset­
zung des in den EWR übernommenen 
materiellen EG-Vergaberechts erforderlich 
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sind. Entsprechend der Systematik des EG­
Vergaberechts ist dieser Teil wiederum in 
insgesamt vier Hauptstücke untergliedert. 
Dabei enthält das erste Hauptstück gemein­
same Bestimmungen für Liefer- und Bauauf­
träge, das zweite Hauptstück besondere 
Bestimmungen für Lieferaufträge, das dritte 
Hauptstück besondere Bestimmungen für Bau­
und Baukonzessionsaufträge und das vierte 
Hauptstück besondere Bestimmungen betref­
fend die Auftragsvergabe im Bereich der 
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 
sowie im Telekommunikationssektor (soge­
nannten Sektoren). 

Zum vierten Hauptstück des dritten Teils ist 
festzuhalten, daß darin Bestimmungen enthal~ 
ten sind, die nicht nur den Bund als Träger von 
Privatrechten oder juristische Personen, an' 
denen der Bund beteiligt ist, und die deshalb 
der Kontrolle durch den Rechnungshof unter­
liegen, sondern auch eine große Zahl anderer 
(natürlicher oder juristischer) Personen des 
Privatrechts in ihrer Privatautonomie be­
schränken. Das vierte Hauptstück des dritten 
Teils enthält eine abschließende Regelung des 
Vergabeverfahrens für den Sektorenbereich. Es 
versucht die durch die EWR- bzw. EG-Vorga­
ben notwendigen Beschränkungen der Ver­
tragsautonomie von Privaten auf das unbedingt 
erforderliche Ausmaß zu minimieren. 

4.4. Ein vierter Teil enthält die für die Umsetzung 
der EWR- bzw. EG-rechtlichen Anforderun­
gen zentralen gesetzlichen Regelungen eines 
Rechtsmittelverfahrens in Vergabeangelegen­
heiten. Zu diesem Zweck werden als Gutach­
tensorgan eine Bundes-Vergabekontröllkom­
mission sowie als Nachprüfungsorgan ein 
Bundesvergabeamt im Bereich des Bundesmini­
steriums für wirtschaftliche Angelegenheiten 
eingerichtet. Das Rechtsmittelverfahren 
kommt für alle vom Anwendungsbereich des 
Gesetzes erfaßten Auftragsvergaben mit Aus- . 
nahme jener des Sektorenbereiches (4. Haupt­
stück des 3. Teils) zur Anwendung. 

Es gliedert sich im wesentlichen in ein 
obligatorisches - dem eigentlichen Nachprü­
fungsverfahren vorgeschaltetes - Schlich­
tungsverfahren vor eigenen Schlichtungssena­
ten der Bundes-Vergabekontrollkommission, 
in das eigentliche Nachprüfungsverfahren vor 
dem Bundesvergabeamt und in ein Schadener­
satzverfahren vor den Gerichtshöfen 1. In­
stanz. Das Nachprüfungsverfahren vor dem 

. Bundesvergabeamt ist auf die Nichtigerklärung 
von Entscheidungen des Auftraggebers im 
Vergabeverfahren gerichtet, wobei während 
der Dauer des Nachprüfungsverfahrens einst­
weilige Verfügungen erlassen werden können. 
Vorgesehen ist ferner eine Kontrolle der, 

Zuschlagserteilung gemäß dem Bestbieterprin-.. 
zip als obligatorische Voraussetzung zur 
Durchführung eines Schadenersatzprozesses. 
Für das Verfahren vor dem Bundesvergabeamt 
soll das Verfahren gemäß A VG zur Anwen­
dung kommen, wofür begleitend zum gegen­
ständlichen Entwurf eine NovelIierung des 
EGVG in Aussicht genommen ist. Entspre­
chend den EWR- bzw. EG-rechtlichen Rege­
lungen ist überdies ein Korrekturmechanismus 
der EFTA~Überwachungsbehörde vorgesehen. 
Die zivilrechtlichen Bestimmungen regeln vor 
allem Fragen des Schadenersatzes und der 
Vertragsauflösung. 

4.5. Ein fünfter Teil enthält die notwendigen 
Übergangs- und Schlußbestimmungen. Das 
Inkrafttreten des im Entwurf vorliegenden 
Gesetzes ist gleichzeitig mit dem EWR-Ab­
kommen vorgesehen. 

5. Zur Kompetenzfrage : 

5.1. Für die gesetzliche Regelung des öffentlichen 
Vergabewesens ist bei geltender Verfassungs­
rechtslage keine einheitliche Kompetenz­
grundlage gegeben. 

5:2. Anders als die seinerzeitigen Vergabegesetz­
entwürfe enthält' der vorliegende Entwurf -
soweit er zur Umsetzung von EWR- bzw. 
EG-Vergaberecht dient - Regelungen zur 
Vertrags erstellung, die durch Private gegen­
über Auftraggebern in einem tribunalmäßigen 
Nachprüfungsverfahren zwangsweise. durch­
setzbar sind. Überdies werden nicht nur (aus 
dem staa~lichen Bereich) in den Formen des 
Privatrechts ausgegliederte Rechtsträger, son­
dern auch verschiedenste sonstige juristische 
Personen des Privatrechts und physische 
Personen auf Grund bestimmter Merkmale (zB 
Betätigung in den Bereichen der Wasser-, 
Energie- und Verkehrsversorgung oder im 
Bereich der Telekommunikation, Durchfüh­
rung eines zu über 50% aus öffentlichen 
Mitteln subventionierten Projekts), soweit dies 
durch EWR- bzw. EG-Vergabevorschriften 
geboten ist, in den Kreis der verpflichteten 
Auftraggeber einbezogen. 

Überdies sind im vorliegenden Entwurf für 
bestimmte Formen schuldhaft rechtswidrigen 
Verhaltens im Rahmen des Vergabeverfahrens 
nach Maßgabe der diesbezüglichen Bestim­
mungen Ansprüche auf Schadenersatz sowie 
auf Vertrags auflösung vorgesehen. 

Daraus ergibt sich, daß der vorliegende 
Entwurl die zivilrtichtlichen Rechtsbeziehungen 
zwischen sehr unterschiedlichen. Arten von 
Privatrechtssubjekten (also nicht bloß des 
Staates gegenüber Privaten) hinsichtlich des 
Verfahrens zur Erstellung bestimmter privat-
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rechtlicher Verträge durchsetzbaren außen­
wirksamen Regelungen unterwirft (gesetzliche 
Regelung vorverrraglicher Rechte und Pflich­
ten). Soweit dies zutrifft sowie soweit Schaden­
ersatZ- und Vertragsbeseitigungsansprüche 
eingeräumt werden, bietet der Kompetenztat­
bestand "Zivilrechtswesen" (Art. 10 Abs. 1 Z 6 
B-VG) eine. hinreichende Grundlage für 
derartige (nicht staatsspezifische !) sonderzivil­
rechtliche Regelungen. Solche Regelungen 
sind dann als zulässig anzusehen, wenn die 
darin enthaltenen Abweichungen vom allge­
meinen Zivilrecht - wie im vorliegenden Fall 
- wegen der Besonderheiten des Regelungs­
gegenstandes sachlich gerechtfertigt sind. (Zu 
allgemeinen Aspekten des Kompetenztatbe­
standes "Zivilrechtswesen" im Zusatnmenhang 
mit der Erlassung von Vergaberegelungen vgl. 
übrigens HOLZINGER, Die Zuständigkeit 
zur Regelung der öffentlichen Auftragsver­
gabe, in Korinek (Hrsg), Beiträge zum 
Wirtschaftsrecht, W enger-FS, Wien 1983, 
139). 

5.3. Es könnte jedoch fraglich scheinen, ob der 
Kompetenztatbestand "Zivilrechtswesen" auch 
über die genannten Regelungen hinaus als 
Kompetenzgrundlage für den vorliegenden 
Gesetzesentwurf in Betracht kommt. Diesbe­
züglich ist folgendes festzuhalten : 

Für ausgegliederte Rechtsträger ih den 
Formen des Privatrechts bietet - soferne 
der Rechtsträger durch (außenwirksame) 
sonderzivilgesetzliche Regelung eingerich­
tet wurde (zB durch Sondergesetz geschaf­
fene Aktiengesellschaft) - wiederum das 
"Zivilrechtswesen" eine - diesfalls organi­
sationsrechtliche - Kompetenzgrundlage 
für sonderzivilrechtliche Regelungen. 

Für öffentlich-rechtliche Rechtsträger bil­
den - soweit eine kompetenzrechtliche 
Deckung durch den Kompetenztatbestand 
"Zivilrechtswesen" fraglich sein sollte -
die jeweils einschlägigen materienspezifi­
schen Organisations- und Sachkompeten­
zen des Bundes (intrasystematisch fortent­
wickelt) eine kompetenzrechtliche Grund­
lage für vergaberechtliche Regelungen. In 
Betracht kommen hier beispielsweise das 
"Monopolwesen" (Art. 10 Abs. 1 Z 4 
B-VG), die Straßenkompetenzen und die 
übrigen Verkehrskompetenzen des Bundes 
(Art. 10 Abs. 1 Z 9 B-VG), das "Post- und 
Fernmeldewesen" (An. 10 Abs. 1 Z 9 
B-VG), die staatlichen Wasserbaukompe­
tenzen des Bundes (Art. 10 Abs. 1 Z 10 
B-VG), das "Sozialversicherungswesen" 
(Art. 10 Abs. 1 Z 11 B-VG), das "Stiftungs­
und Fondswesen" sowie die Kompetenzen 
betreffend Bundestheater und Bundesmu-

seen (Art. 10 Abs. 1 Z 13 B-VG), die 
"militärischen Angelegenheiten" (Art. 10 
Abs. 1 Z 15 B-VG) und viele andere mehr. 

Ferner ist anzumerken, daß Auftragsverga­
ben durch Organe der Bundesverwaltung 
unter dem Gesichtspunkt des Haushalts-

-, rechtes auch Akte der Haushaltsführung 
darstellen, deren (haushaltsrechtliche) Re­
gelung gemäß Art. 10 Abs. 1 Z 4 in 
Verbindung mit Art. 51 Abs. 6 B-VG in die 
Kompetenz der Bundesgesetzgebung fällt. 

Zu erwähnen ist ferner - insbesondere für 
bestimmte örganisationsstrukturelle Rege­
lungen des Entwurfs, wie etwa die Errich­
tung der Bundes-Vergabekontrollkommis­
sion, soferne diese nicht ohnehin schon als 
Annexmaterie Deckung in besonderen 
Sachkompetenzen finden, - die· allge­
meine Regelungszuständigkeit für die Ver­
waltungsorganisation (Art. 10 Abs. 1 Z 16 
B-VG). 

Spezielle Regelungen betreffend die Ver­
bundgesellschaft als materielle Änderungen 
bzw. Ergänzungen des 2. Verstaatlichungs­
gesetzes können - entsprechend der 
Judikatur des Verfassungs gerichtshofes 
(vgl. insb. VfSlg. 4939/1965) - außerhalb 
des Kompetenztatbestandes des Art. 12 
Abs. 1 Z 5 B-VG nur auf der Grundlage 
einer besonderen bundesverfassungsgesetz­
lichen Ermächtigung erfolgen. 

Angesichts der ausschließlich wettbewerbs­
rechtlichen Zielsetzungen des EWR- bzw. 
EG-Vergaberechts ist im übrigen auf 
folgendes hinzuweisen: eine extensive 
Auslegung des Kompetenztatbestandes 
"Bekämpfung des unlauteren Wettbewer­
bes" (Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG) könnte für 
Regelungen des vorliegenden Entwurfs 
eine zusätzliche kompetenzrechtliche Dek­
kung bieten. 

5.4. Im Hinblick auf die dargestellte kompetenz­
rechtliche Ausgangslage sowie den Umstand, 
daß die Schaffung einer umfassenden Kompe­
tenz des Bundes für die öffentliche Auftrags­
vergabe politisch nicht realisierbar erscheint, 
wurde für den vorliegenden Entwurf folgende 
Vorgangsweise gewählt: 

Hinsichtlich der in Anlage 1 zu Anhang 
XVI des EWR-Abkommens genannten 
Körperschaften des öffenilichen Rechts 
beschränkt sich der vorliegende Entwurf 
darauf, die Kompetenz zur Regelung der 
Vergabe jener Rechtsträger, ohne indu­
striellen oder kommerziellen .Charakter, in 
Anspruch zu nehmen, welche der Rech­
nungshofkontrolle gemäß Art. 126 bund 
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Art. 126 c B-VG unterliegen, und - im 
Falle der ausgegliederten Rechtsträger 
gemäß Art. 126 b Abs.2 B-VG - die· 
Beteiligung des Bundes jene anderer 
Rechtsträger überwiegt.' 

Hinsichtlich der in den Anlagen 4 bis 13 zu 
Anhang XVI des EWR-Abkommens ge­
nannten Auftraggeber nimmt der vorlie­
gende Entwurf die Kompetenz zur Rege­
lung des Vergabewesens insoweit in An­
spruch, als es sich nicht um die Gebietskör­
perschaften Land oder Gemeinde als 
Auftraggeber handelt. 

Soweit als Auftraggeber ausschließlich die 
. Länder oder Gemeinden auftreten, wird die 
Regelung des Vergabewesens - auch im 
sogenannten Sektorenbereich - von den 
Ländern vorzunehmen sein und werden 
diese für die Umsetzung der sich aus dem 
EWR-Abkommen ergebenden völkerrecht­
lichen Verpflichtungen Österreichs zu 
sorgen haben. 

Hinsichtlich der ausgegliederten Rechtsträ­
ger, an denen verschiedene Gebietskörper­
schaften beteiligt sind, und die demgemäß 
der ~echnungshofkontrolle sowohl gemäß 
Art. 126 b Abs.2 als auch nach Art. 127 
Abs. 3 und Art. 127 a Abs. 3. B-VG unterlie-

. gen, nimmt der vorliegende Entwurf durch 
Schaffung einer eigenen Verfassungsbe­
stimmung in § 6 Abs. 1 Z 3 eine eindeutige 
kompetenzrechtliche Abgrenzung vor. . 

Eine weitere besondere verfassungsrechtli­
che Kompetenzabgrenzung erfolgt gemäß 
der Verfassungsbestimmung des § 6 Abs. 1 
Z 5 für den Bereich der Elektrizitätswirt­
schaft, und zwar. dergestalt, daß für die 
Verbundgesellschaft und die Sondergesell­
schaften gemäß dem Zweiten Verstaatli­
chungsgesetz, BGBI. Nr. 81/1947 eine 
Kompetenz des Bundes, hinsichtlich der 
Landesgesellschaften, der städtischen Un­
ternehmungen nach dem Zweiten Verstaat­
lichungsgesetz sowie für Elektrizitätsver­
sorgungsunternehmen gemäß dem Elektri­
zitätswirtschaftsgesetz, BGBI. Nr. 2601 
1975 und den Elektrizitätswirtschaftsgeset­
zen der Länder eine Kompetenz der Länder 
geschaffen wird. 

6. Zur. Frage der Sachlichkeit im Lichte des 
Gleichheitsgrundsatzes: 

6.1. Anders als der zur Begutachtung ausgesandte 
Entwurf enthält der vorliegende Entwurfkeine 
umfassende" Regelung' des Vergabewesens im 
Rahmen der Bundeskompetenz. Er beschränkt 
sich vielmehr darauf, das Vergabewesen nur 
soweit einer gesetzlichen Regelung zu unter-

ziehen, als dies zur Umsetzung der durch das 
EWR-Abkommen übernommenen EG-Richtli­
nien auf dem Gebiete des Auftragswesens 
uqbedingi erforderlich erscheint. Gegen eine 
derartige Vorgangsweise wurden im Zuge des 
Begutachtungsverfahrens mehrfach Bedenken 
aus der Sicht des allgemeinen, auch den 
Gesetzgeber verpflichtenden Sachlichkeitsge­
botes, das aus dem Gleichheitsgrundsatz 
abgeleitet wird, geltend gemacht. Dazu ist 
folgendes festzuhalten : 

6.2. Zunächst entsprechen die aus dem EG-Rechts­
bestand herrührenden Schwellenwert-Rege­
lungen durchaus sachlichen Erwägungen. 
Zweck einer Regelung des Vergabewesens ist 
insbesondere die Förderung und Sicherung des 
freien Wettbewerbs im Bereich der öffentlichen 
Auftragsvergabe. Hiebei ist die Beseitigung von 
wettbewerbsverzerrenden Praktiken bei Groß­
aufträgen von besonderer Bedeutung. Umge- . 
kehrt ist es schon aus Gründen der Sparsam­
keit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 
- Grundsätze, die auch dem österreichischen 
Verfassungsrecht immanent sind, - sachlich 
geboten, Aufträge mit kleinerem Auftragsvolu­
men mit entsprechend geringerem Aufwand 
zur Vergabe zu bringen. Eben dies ist Sinn der 
Schwellenwert-Regelungen. 

6.3. Der vorliegende Entwurf geht ferner von einer 
differenzierten Regelungsdichte des öffentli­
chen Auftragswesens aus. Für Vergabefälle 
über den EWR-rechtlichen Schwellenwerten 
soll der 'vorliegehd~ Entwurf als gesetzliche 
Regelung zur Anwendung kommen. Unabhän­
gig davon gelten für Auftragsvergaben über 
den Schwellenwerten des Übereinkommens 
über das öffentliche Beschaffungswesen, 
BGBI. Nr. 452/1981, (GATI-Vergabekodex) 
die im Gesetzesrang stehenden Regelungen 
eben dieses Übereinkommens (vgl. § 7 Abs. 3). 
Schließlich bleiben auch die übrigen Vergabe­
fälle nichtfrei von jeder Regelung, wenngleich 
hiefür vorerst auch weiterhin' ausschließlich 
Selbstbindungsnormen in Form von internen 
Richtlinien, also von generellen Weisungen, 
zur Anwendung gelangen werden. Selbst aus 
diesen Selbstbindungsnormen . folgert der 
Oberste Gerichtshof aber in seiner 1988 
eingeleiteten Judikatur ein Gleichbehandlungs­
gebot von Bietern sowie ein Verbot des 
willkürlichen Ausschlusses von Bewerbern, 
andernfalls aus dem Titel des vorvertraglichen 
Schuldverhältnisses Schaden~rsatz gefordert 
und damit in beschränktem Maße Rechts­
schutz erlangt werden kann (vgl. OGH 
13.4. 1988, 1 Ob 539/88; OGH 31. 5. 1988, 
40b406/1987; OGH 29.11.1989, lOb 
663/89 sowie OGH 6.6.1991, 6 Ob 564/91; 
zur disziplinarrechtlichen Bedeutung von 
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6.4. 

6.5. 

6.6. 

7. 
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Selbstbindungsnormen ferner VwGH 
30.10. 1991,Z90/09/0192). 

Mit dem Inkrafttreten des EWR-Abkommens 
(460 BlgNR XVIII. GP) werden zudem für 
den Bereich unterhalb der in den §§ 2 bis 4 
genannten Schwellenwerte die den Art. 7, 30, 
52 und 60 EWGV (vgl. dazu etwa das Urteil 
des Europäischen Gerichtshofes vom 20. März 
1990 Im Fall Du Pont de Nemours, Rs 
C-21188) korrespondierenden Bestimmungen 
der Art. 4, 11, 31 und 36 eben dieses 
Abkommens unmittelbar zu beachten. sein, 
welche alle im Range eines Gesetzes - im Falle 
des Art. 4 EWR-Abkommen sogar im Verfas­
sungsrang - stehen werden. 

Zur Sachlichkeit des vorliegenden Entwurfes 
ist schließlich auf die Ermächtigung des § 8 
hinzuweisen, wonach die Bundesregierung mit 
Verordnung den Anwendungsbereich des 
Gesetzes auch auf den Bereich unterhalb der in 
den §§ 2 bis 4 festgelegten Schwellenwerte 
erweitern kann. Soferne sich der sachliche 
Anwendungsbereich des vorliegenden Entwur­
fes als im Lichte des verfassungs gesetzlichen _ 
Gleichheitsgebots problematisch erweisen 
sollte, wäre diese Ermächtigung verfassungs­
konform dergestalt zu interpretieren, daß 
insoweit die Bundesregierung zur Erstreckung 
des sachlichen Anwendungsbereiches im Ver- -
ordnungswege verpflichtet wäre. 

Was schließlich die Sonderbestimmungen des 
4. Hauptstückes des 3. Teiles für den Bereich 
der sogenannten Sektoren betrifft, so ergibt 
sich das Erfordernis etner eigenständigen 
gesetzlichen Regelung aus dem - für diesen 

. Bereich weniger strengen - EW.R- bzw. 
EG-Recht. -

Verfassungs bestimmungen 

Wie bereits zur Kompetenzfrage näher ausge­
führt, bedürfen die Z 3 und 5 des § 6 Abs. 1 des 
Verfassungsranges. Im Hinblick auf die Ein­
richtung äes Bundesvergabeamtes als unmittel­
bare Bundesbehörde erscheint weiters die 
Verfassungsbestimmung des § 78 Abs. 2 erfor­
derlich (vgl. VfSlg 11403/1987). Einer Rege~ 
lung im Verfassungsrang bedarf ferner § 80 
Abs. 1 insoweit, als durch diese Bestimmung 
nicht nur die Mitglieder des als Kollegialbe~ 
hörde mit richterlichem Einschlag (Art. 20 
Abs. 2 bzw. 133 Z 4 B-VG) eingerichteten 
Bundesvergabeamtes, sondern auch jene der 
Bundes-Vergabekontrollkommission wei­
sungsfrei gestellt werden. Des Verfassungsran­
ges bedarf schließlich die besondere Inkrafttre­
tensregelung dieser Bestimmungen tn § 103 
Abs. 2. Auf die Erlassung der genannten 
Bestimmungen ist das Verfahren gemäß Art. 44 
Abs. 1 und 2 B-VG anzuwenden. 

8. 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

Zur Kostenfrage: 

Eine genaue Abschätzung der mit dem 
vorliegenden Entwurf verbundenen Einsparun­
gen ist nicht möglich (vgl. die iin Jahre 1990 im 
Auftrag des Bundesministeriums für Finanzen 
durchgeführte Studie über die ökonomischen 
Auswirkungen einer Liberalisierung des öffent­
lichen Beschaffungswesens, erschienen unter 
dem Titel "Ende des Protektionismus -
ökonomische Effekte der Liberalisierull:~ des 
öffentlichen Beschaffungswesens in Oster­
reich" , herausgegeben von J. M. BAUER und 
M. MARTERBAUER Im Servicefachverlag 
Wien 1991,insb.S 144). 

Das Schlichtungsverfahren, das Nachprü­
fungsverfahren sowie die Komplexität des 
Vergabeverfahrens werden zweifellos zu einem 
nicht unerheblichen Verwaltungs mehraufwand 
führen. Zur Illustration dazu sei bemerkt, daß 
etwa im Bundesministerium für Landesvertei­
digung von etwa 5 000 bis 6 000 Beschaffungs­
vorgängen mit emer Gesamtbruttoauftrags­
summe von 7 bis 8 Milliarden Schilling jährlich 
ausgegangen werden kann. Eine einigermaßen 
gesicherte Abschätzung der Inanspruchnahme 
der Nachprüfungsstellen angesichts dieser Zahl 
von Beschaffungsvorgängen kann zum derzei­
tigen Zeitpunkt nicht erfolgen. 
Mehrkosten beim Vollzug des vorliegenden 
Entwurfes werden sich jedenfalls in dreifacher 
Hinsicht ergeben: 

Personal- und Sachaufwand für die zu 
besetzende Bundes-Vergabekontrollkom­
mission sowie das Bundesvergabeamt. 
Einmalige Umstellungskosten, die dadurch 
entstehen, daß gebräuchliche Standarddo­
kumente (Normleistungsverzeichnisse, all-­
gemeine VertragsbedingungeIl, Formulare, 
etc.) angepaßt werden müssen, daß die 
neuen Rechtsvorschriften umfassend be­
kanntzumachen und Mitarbeiter von Ver­
gabesteIlen auf deren Handhabung hin zu 
schulen sein werden, etc. 
Laufende Mehrkosten, die durch erhöhte 
Verlautbarungskosten, die erforderliche 
detaillierte Angebotsprüfung nach den in 
der Ausschreibung zu nennenden Kriterien 
und die Inanspruchnahme der Rechts­
schutzverfahren entstehen können. Insbe­
sondere kann nicht ausgeschlossen werden, 
daß dadurch erhöhte Personalkosten ent­
stehen. 

Andererseits sind mit der durch den vorgeleg­
ten Entwurf ins Auge gefaßten Transparenz, 
Liberalisierung und Internationalisierung des 
öffentlichen Beschaffungswesens im Rahmen 
des Europäischen Wirtschafts-raumes gesamt­
wirtschaftliche Kostenvorteile verbunden, wel-
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che ebenfalls aus drei Faktoren resultieren: Ein 
Effekt ergibt sich aus der konsequenten 
Anwendung des Bestbieterprinzips, d.h. der 
Zuschlagserteilung an das preiswerteste -
nicht unbedingt billigste - Angebot. Eine 
weitere Ersparnis sollte durch den intensivier­
ten Wettbewerb entstehen, der zusätzlichen 
Preisdruck auf die heimischen Produzenten 
ausübt. Der dritte. Eff~kt resultiert aus 
langfristigen Strukturänderungen der Indu­
strie, vor allem in Form von Unternehmens­
konzentrationen (vgl. PaoloCECCHINI, 
Europa 92: Der Vorteil des Binnenmarktes, 
Badeh-Baden 1988). 

8.4. 1988 wurden vom öffentlichen Sektor in 
Ö.sterreich Aufträge im Wert von 207 Milliar­
den Schilling vergeben. Im Falle einer Liberali­
sierung des öffentlichen Beschaffungswesens in 
Österreich kann bei öffentlichen Aufträgen 
nach ersten Schätzungeh bereits kurzfristig mit 
jährlichen Einsparungen in der Höhe von 
2 Milliarden Schilling gerechnet werden. Das 
langfristige Sparpotential wird auf 4 Milliarden 
Schilling geschätzt. Jeweils etwa 80% dieser 
Preissenkungen würden sich im Bereich des 
Bundes und der Bundesunternehmen ergeben 
(vgl. OBERMANN/SOUKUP, Öffentliche 
Unternehmungen und die Europäische Inte­
gration, Wien 1992, S 140 f.) .. 

9 . Verhältnis zu anderen bundesgesetzlichen Re­
gelungen 

Soweit Organe der Bundesverwalttingals 
vergebende Stelle in Betracht kommen, ist die 
Auftragsvergabe auch als Maßnahme der 
Haushaltsführung im Sinne des § 1 Abs. 2 
BHG zu sehen. Soweit im vorliegenden 
Gesetzesentwurf (lex specialis) nicht Abwei­
chendes bestimmt ist, werden daher die 
haushaltsrechtlichen Vorschriften (insb. §§ 23, 
37,40,43-45,55 BHG in Verbindung mit den 
diesbezüglichen Durchführungsrichtlinien des 
Bundesministeriums für Finanzen) zu beachten 
sein. Für den Fall, daß die Erlassung 
flankierender haushaltsrechtlicher V orschrif­
ten zu dem gegenständlichen Entwurf für 
erforderlich erachtet wird, hätten diese den 
Gegenstand einer gesonderten gesetzlichen 
Regelung im Rahmen des Bundeshaushalts~' 
rechtes zu bilden. 

Die §§ 98 bis 100 enthalten besondere Scha­
denersatz- und Rücktrittsregelungen. Im übri­
gen bleiben die bestehenden iivilrechtlichen 
Bestimmungen unberührt (§ 101). 

Die in § 2 Abs. 3 des Staatsdruckereigesetzes 
(BGBI. Nr. 340/1922) enthaltene Vorschrift 
für Bundesorgane, wonach die Österreichische 
Staatsdruckerei mit der Herstellung bestimm­
ter, staatsspezifischer Druckprodukte zu be-

; 
trauen ist, steht - wegen der damit verbunde-
nen besonderen öffentlichen Interessen -
nicht im Widerspruch zum EWR- bzw. 
EG-Recht und wird daher ausdrücklich 
aufrechterhalten (vgl. § 107). 

Die Anwendung des A VG durch das Bundes­
vergabeamt sowie § 10 Abs. 3 des im Entwurf 
vorliegenden Gesetzes flankierende Regelun­
gen im Ausländerbeschäftigungsgesetz bilden 
den Gegenstand eines eigenen Entwurfes für 
ein Bundesgesetz, mit dem begleitende Bestim­
mungen zum Bundesvergabegesetz erlassen 
werden. 

10. Umzusetzende EWR- bzw. EG-Rechtsvor­
schriften 

Die gegenständliche Regelung dient der. 
Umsetzung der folgenden, im Anhang XVI des 
EWR-Abkommens angeführten Richtlinien: 
371 L 0304, 371L 0305, 377 L 0062, 390 
L 0531, 389 L 0665 und 371 R 1182. 

Es handelt sich hiebei um die Richtlini~ 
711304/EWG des Rates vom 26. Juli 1971 zur 
Aufhebung der Beschränkungen des freien 
Dienstleistungsverkehrs auf dem Gebiet der 
öffentlichen Bauaufträge und bei öffentlichen 
Bauaufträgen, die an die Auftragnehmer über 
ihre Agenturen oder Zweigniederlassungen 
vergeben werden (ABI. Nr. L 185 vom 
16.8.1971, SI); um die Richtlinie 
711305/EWG des Rates vom 26. Juli 1971 über 
die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Bauaufträge (ABI. Nr. L 185 vom 
16.8. 1971, S 5), geändert durch die Richtlinie 
89/440/EWG des Rates vom 18. Juli 1989 
(ABI. Nr. L 210 vom 21. 7.1989, S 1) und die 
Entscheidung 90/380/EWG der Kommission 
vom 13. Juli 1990 betreffend die Aktualisierung 
von Anhang I der Richtlinie 89/440/EWG des 
Rates (ABI. Nr. L 187 vom 19. 7. 1990, S 55) -
im folgenden: 
Bau-Koordinierungsrichtlinie; um die Richtli­
nie 771 621EWG des Rates vom 21. Dezember 
1976 über die Koordinierung der Verfahren 
zur Vergabe öffentlicher Lieferaufträge (ABI. 
Nr.L 13 vom 15. 1. 1977, SI), geändert durch 
die Richtlinie 80/767/EWG des Rates vom 
22. Juli 1980 zur Anpassung und' Ergänzung 
der Richtlinie 77 1621EWG über die Koordi­
nierung zur Vergabe öffentlicher Lieferauf­
träge hinsichtlich bestimmter öffentlicher Auf­
traggeber (ABI. Nr. L 215 vom 18.8.1980, SI) 
und die' Richtlinie 88/295/EWG des Rates 
vom 22. März 1988 zur Änderung der 
Richtlinie 77 1621EWG über die Koordinie­
rung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Lieferaufträge und zur Aufhebung einiger 
Bestimmungen der Richtlinie 80/767/EWG 
(ABI. Nr.L 127 vom 20.5.1988, SI) - im 
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folgenden: -Li:fer-Koordinierungsrichtlinie; 
um die Richtlinie 90/531/EWG des Rates vom 
17. September 1990 betreffend die Auftrags­
vergabe durch Auftraggeber im Bereich der 
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 
sowie im Telekommunikationssektor (ABI. Nr. 
L 297 vom 29.10.1990, S 1) - im folgenden: 
Sektorenrichtlinie ; um die Richtlinie 
89/665/EWG des Rates vom 21. Dezember 
1989 zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften für die Anwendung 
der Nachprüfungsverfahren im Rahmen der 
Vergabe öffentlicher Liefer- und Bauaufträge 
(ABI. Nr. L 395 vom 30. 12. 1989, S 33) - im 
folgenden: Rechtsmittelrichtlinie ; sowie der 
Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 
vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln für 
die Fristen, Daten und Termine (ABI. Nr. L 124 
vom 8.6.1971, S 1). 

B. Besonderer Teil 

Zu § 1; 

§ 1 regelt die dem vorliegenden Gesetzesentwurf 
unterliegenden Vertrags arten entsprechend der 
durch Anhang XVI des EWR-Abkommens über­
nommenen Liefer-Koordinierungsrichtlinie, der 
Bau-Koordinierungsrichtlinie sowie der Sektoren­
richtlinie. 

Zu § 1 Abs. 1: 

Abs. 1 umschreibt Lieferaufträge e-ntsprechend 
Art. 1 a der Liefer-Koordinierungsrichtlinie. 

Zu § 1 Abs. 2 bis Abs.4: 

Die Abs.2 bis 4 umschreiben die dem Anwen­
dungsbereich des vorliegenden Gesetzesentwurfes 
unterliegenden Bauaufträge entsprechend Art. 1 
lit. a, c und d sowie Art. 1 ader Bau-Koordinie­
rungsrichtlinie. 

Zu § 1 Abs.5 bis Abs. 7: 

Die Abs. 5 bis 7 enthalten gewisse Modifikationen 
für den Sektorenbereich entsprechend Art. 1 Z 3 der 
Sektorenrichtlinie. Hiebei geht es insbesondere um 
eine präzisere Umschreibung jener mit einem 
Liefer- oder Bauauftrag verbundenen Dienstleistun­
gen, welche dem Anwendungsbereich des vorliegen­
den Gesetzesentwurfes unterliegen, da Dienstlei­
stungen generell vom vorliegenden Gesetzesentwurf 
nicht erfaßt werden. Somit kommen als Dienstlei­
stungen lediglich die in Abs. 1 genannten Nebenar­
beiten bei Lieferaufträgen wie insbesondere das 
Verlegen und die Installation, Software-Aufträge 

gemäß Abs. 5 sowie Dienstleistungen im Sinne von 
Abs. 6 und 7 in Betracht. Auf die Berechnungsregel 
des Abs. 7 wird besonders hingewiesen. 

Zu § 2: 

§ 2 enthält die gemäß dem EWR-Abkommen 
geltenden Schwellenwerte für Lieferaufträge in 
ECU sowie die dabei zu verwendenden Berech­
nungsmethoden. Für die zentralen Beschaffungs­
stellen des Bundes (Anlage 2 zu Anhang XVI des 
EWR-Abkommens) beträgt dieser Schwellenwert 
130 000 ECU, im übrigen 200 000 ECU. Für den 
Bereich des Bundesministeriums für Landesverteidi­
gung ist zu beachten, daß je -nach der Art des 
Lieferauftrages - soferne bestimmte Anschaffun­
gen nicht überhaupt vom Geltungsbereich des im 
Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes ausgenom­
men sind (vgl. § 7 Abs. 1 Z 2 und 3) - gemäß Abs. 1 
und Abs. 2 unterschiedliche Schwellenwerte zum 
Tragen kommen. 

Hinsichtlich der Berechnurig des Schwellenwertes 
in Schilling ist auf § 5 hinzuweisen. 

Die Wahl einer der Berechnungsmethoden 
gemäß Abs. 4 ist optional, d.h. sie liegt im Ermessen 
der vergebenden Stelle, wobei freilich das Umge­
hungsverbot zu beachten ist. 

Zu § 3: 

§ 3 enthält den Schwellenwert für Bauaufträge 
urtd Baukonzessionsaufträge in ECU sowie die 
dabei zu beachtenden Berechnungsmethoden, ins­
besondere bei der Bauauftragsvergabe in mehreren 
Losen. 

Hinsichtlich der Berechnung der Schwellenwerte 
in Schilling ist auf § 5 hinzuweisen. 

Zu § 4: 

§ 4 enthält die gemäß dem EWR-Abkommen 
geltenden Schwellenwerte im Bereich der Wasser-, 
Energie- und Verkehrsversorgung sowie im T e1e­
kommunikationssektor in ECU sowie die dabei zu 
beachtenden Berechnungsmethoden entsprechend 
der -5ektorenrichtlinie. 

Entsprechend der Systematik des vorliegenden 
Gesetzesentwurfes ist diese Regelurig im ersten Teil 
enthalten. Hinsichtlich der Berechnung der Schwel­
lenwerte in Schilling ist auf § 5 hinzuweisen. 

Die materiellen Vergaberegelungen für den 
Bereich der Sektoren sind demgegenüber abschlie­
ßend im 4. Hauptstück des 3. Teiles geregelt (vgl. 
§ 7 Abs. 2). 

Hinsichtlich des in Abs. 6 verwendeten Begriffes 
der Rahmenvereinbarung wird auf § 9 Z 22 des 
vorliegenden Entwurfes verwiesen. 
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Zu § 5: 

Gemäß § 5 Abs. 1 sind für den Anwendungsbe­
reich des vorliegenden Gesetzesentwurfes die 

, jeweiligen Schwellenwerte in Schilling maßgeblich. 
Diese sind bis zu einer entsprechenden 
Feststellung durch die EFfA-Überwachungsbe­
hörde - durch Verordnung des Bundesministers 
für wirtschaftliche Angelegenheiten (im Bundesge­
setzblatt) festzustellen (§ 5 Abs. 3 und 4, vgl. auch 
§108Z1). 

Gemäß Z 2 lit. d, Z 6 (richtig: Z 3) lit. e und Z 4 
lit.o des Anhanges XVI zum EWR-Abkommen 
sind die in den §§ 2 bis 4 enthaltenen Schwellen­
werte erstmals zum 1. Jänner 1993 in Schilling zu 

. berechnen (§ 5 Abs. 4). 

§ 5 Abs. 3 und 4 des vorliegenden Entwurfes 
enthalten dem EWR-Abkommen entsprechende 
Regelungen über eine zweijährige Überprüfung der 
Schwellenwertberechnung in Schilling durch den 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenhei­
ten. Sobald eine Veröffentlichung durch die 
EFfA-Überwachungsbehörde im Sinne des Abs. 2 
erfolgt, ist diese maßgeblich (vgl. Art. 4 Abs. 2 des 
Entwurfes für ein Bundesverfassungsgesetz, mit 
dem begleitende Regelungen zum Abkommen über 
den Europäischen Wirtschaftsraum erlassen werden 
[EWR-Bundesverfassungsgesetz - EWR-BVG], 
BlgNR 741 XVIII. GP). 

Verfassungsrechtliche Grundlage dei (als "dyna­
mische Verweisung" zu wertenden) ECU-Berech­
nung bildet das als verfassungsändernd genehmigte 
Protokoll 39 zum EWR-Abkommen, 460 BlgNR 
XVIII. GP. 

Zu § 6: 

§ 6 regelt den persönlichen Geltungsbereich des 
vorliegenden Gesetzesentwurfes. Auf die Ausfüh­
rungen zu den Verfassungsbestimmungen des 
Abs. 1 Z 3 und 5 im Allgemeinen Teil dieser 
Erläuterungen wird verwiesen. 

Abs. 1 des § 6 umschreibt dabei die vom 
Anwendungsbereich des vorliegenden Gesetzesent­
wurfes umfaßten öffentlichen Auftraggeber, unab­
hängig davon, ob diese ausschließlich oder teilweise 
- wie etwa die von Abs. 1 ZIerfaßte Post- und 
Telegraphenverwaltung des Bundes - im Sektoren­
bereich tätig sind. Für den Umfang der Anwendung 
des vorgeschlagenen Gesetzesentwurfes in diesem 
Bereich sind die §§ 7 Abs. 2 und 67 Abs. 1 
maßgeblich. 

Das im Entwurf vorliegende Gesetz findet auch 
auf Auftragsvergaben öffentlicher Auftraggeber im 
Sinne des Abs. 1 für Standorte im Ausland 
Anwendung (zB Errichtung eines Botschaftsgebäu­
des seitens des Bundesministeriums für auswärtige 
Angelegenhei ten). 

Die Z 2 des Abs. 1 umfaßt insbesondere auch 
Verwaltungs fonds, . Bundesversuchsanstalten sowie 
die Universitäten im Rahmen ihrer Teilrechtsfähig-
keit. . 

Durch' die bei den Verfassungsbestimmungen der 
Z 3 und Z 5 in Abs. 1 wird auch die Abgrenzung der 
Zuständigkeit des Bundes und der Länder auf dem 
Gebiet der Auftragsvergabe durch ausgegliederte 
Rechtsträger sowie durch Unternehmer der Elektri­
zitätswirtschaft geregelt: Demgemäß werden den 
Art. 127 und Art. 127 a B-VG unterliegende Unter­
nehmungen, an denen die Beteiligung des Bundes 
nicht jene der anderen Rechtsträger überwiegt, 
sowie Elektrizitätsversorgungsunternehmungen mit 
Ausnahme der Verbundgesellschaft und der Son­
dergesellschaften auch dann landesgesetzlichen 
Regelungen zu unterstellen sein, wenn sie teilweise 
oder gänzlich im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie im Telekommunika­
tionssektor tätig sind. Dies gilt insbesondere für die 
in der Anlage 12 zu Anhang XVI des EWR-Abkom­
mens genannten vertraglich ermächtigten Stellen 
auf dem Gebiet der Hafendienste in Inlandshäfen, 
welche vollständig oder teilweise im Eigentum der 
Länder und! oder der Gemeinden stehen. 

Zu Z 3 ist darauf hinzuweisen, daß für die 
Auslegung des Begriffes "gewerblicher Art" der 
Inhalt des Gewerbsmäßigkeitsbegriffes der Gewer­
beordnung 1973 und der diesbezüglichen Judikatur 
der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts maßgeb­
lich ist: gemäß § 1 Abs. 2 GewO wird eine Tätigkeit 
gewerbsmäßig ausgeübt, wenn sie selbständig, 
regelmäßig und in der Absicht betrieben wird, einen 
Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil zu 
erzielen, gleichgültig für welche Zwecke dieser 
bestimmt ist. Gemeinnützige Wohnbaugenossen­
schaften oder -gesellschaften nach dem Wohnungs­
gemeinnützigkeitsgesetz (vgl. A. SOMMER, Ge­
meinnützige Wohnungswirtschaft und EWR-Ver­
gaberecht, "wbfÖ", Nr. 1/2 - 1993, S 7ff.) 
unterliegen demnach dem Anwendungsbereich des 
im Entwurf vorliegenden Gesetzes nur nach 
Maßgabe des § 1 Abs. 3. 

Z 5 sieht den Einbezug der Verbundgesellschaft 
und der Sondergesellschaften gemäß dem Zweiten 
Verstaatlichungsgesetz, BGBI. Nr. 81/1947, in der 
jeweils geltenden Fa·ssung in den p~rsönlichen 
Geltungsbereich des im Entwurf vorliegenden 
Bundesgesetzes vor. Gemäß der Judikatur des 
Verfassungsgerichtshofes (vgl. insb. VfSlg. 4939! 
1965) darf das 2. Verstaatlichungsgesetz seit dem 
Wegfall der Anwendbarkeit des sogenannten 
Kriegsfolgentatbestandes (Art. 10 Abs. 1 Z 15 
B-VG) derzeit nur mit besonderer verfassungsge­
setzlicher Ermächtigung geändert werden (vgl. 
zuletzt die Verfassungsbestimmung des Art. I, 
BGBI. Nr. 762/1992). Da die in Z 5 vorgesehene 
Regelung das im 2. Verstaatlichungsgesetz enthal­
tene Organisationsrecht der Verbundgesellschaft 
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ergänzt, bedarf sie folglich einer Absicherung im 
Verfassungsrang (vgl. auch den Allgemeinen Teil 
der Erläuterungen). 

Abs. 2 des § 6 erfaßt all jene im Bereich der 
Sektoren tätigen - gemäß den Anlagen 6 bis 11 zu 
Anhang XVI des EWR-Abkommens demonstrativ 
genannten - Unternehmen,-soweit es sich nicht um 
öffentliche Auftraggeber handelt, als private Auf­
traggeber und uriterstellt diese dem Anwendungsbe­
reich des im Entwurf vorliegenden Gesetzes. Es sind 
dies insbesondere zur Weiterleitung oder Verteilung 
von Gas befugte Unternehmer gemäß dem Energie­
wirtschaftsgesetz, dRGBI. I S 145111935, in der 
jeweils geltenden Fassung; zur Weiterleitung oder 
Verteilung von Wärme befugte Unternehmer 
gemäß der Gewerbeordnung 1973, BGBL 
Nr. 50/1974, in der jeweils geltenden Fassung; 
Unternehmer, die gemäß dem Berggesetz 1975, 
BGBL Nr. 259, in der jeweils geltenden Fassung, 
nach Öl, Gas, Kohle oder anderen festen 
Brennstoffen schürfen öder Öl, Gas, Kohle oder 
andere feste Brennstoffe gewinnen; gemäß dem 
Eisenbahngesetz 1957, BGBI. Nr. 60, in der jeweils 
geltenden Fassung vertraglich befugte Unternehmer 
im Bereich der Eisenbahndienste ; gemäß dem 
Eisenbahngesetz 1957 und dem Kraftfahrlinienge­
setz 1952, BGBI. Nr. 84, in der jeweils geltenden 
Fassung vertraglich befugte Unternehmer im 
Bereich der Städtischen Eisenbahn, Straßenbahn, 
Oberleitungsbusse oder Busdienste; vertraglich 
befugte Unternehmer im Bereich der Flughafen­
dienste gemäß der Definition der §§ 60 bis 80 
Luftfahrtgesetz 1957, BGBL Nr. 253, in der jeweils 
geltenden Fassung. 

Dagegen sind die Länder, Gemeinden oder 
Gemeindeverbände vom Anwendungsbereich des im 
Entwurf vorliegenden Gesetzes auch nicht hinsicht­
lich ihrer Tätigkeiten im Sektorenbereich erfaßt 
(vgl. § 7 Abs. 1 2 1). 

Zu § 7 Abs. 1: 

Neben der Ausnahme" für Auftragsvergaben 
durch die Länder, Gemeinden oder Gemeindever­
bände enthält § 7 Abs. 1 des vorliegenden Entwurfes 
jene Ausnahmstatbestände, die sich aus dem 
EWR-Abkommen und den in dessen Anhang XVI 
genannten Vergaberichtlinien der EG ergeben. 
Hiebei wurde insbesondere der Forderung des 
Bundesministeriums für Landesverteidigung Rech­
nung getragen, für dieses Ressort die entsprechen­
den Ausnahmstatbestände (22 und 3) weitestmög­
lich zur Anwendung zu bringen und insoweit die im 
Entwurf vorliegende bundesgesetzliche Regelung 
auf das auf Grund des EWR-Abkommens unbe­
dingt Notwendige zu beschränken. 

Die 2 5 des Abs. 1 erfaßt neben bilateralen 
Entwicklungshilfe-Abkommen im Sinne des Ent­
wicklungshilfegesetzes, BGBI. Nr. 474/1974, in der 

geltenden Fassung u.a. auch gemeinsame Projekte 
. mit den Reformstaaten. 

Zu § 7 Abs. 2: 

Gemäß dieser Bestimmung findet der vorliegende 
Gesetzesentwurf im Bereich der Wasser-, Energie­
und Verkehrsversorgung sowie im Telekommuni­
kationssektor nur soweit Anwendung, als sich dies" 
aus dem 4. Hauptstück des 3. Teiles ergibt. Diese 
Beschränkung gilt insbesondere hinsichtlich des 2. 
Teiles und damit des in § 12 verankerten Grundsat­
zes des offenen Verfahrens sowie hinsichtlich des 1. 
bis 3. Hauptstückesdes .3. Teiles. Erfaßt von dieser 
Beschränkung des Anwendungsbereiches sind zur 
Gänze Anschaffungen durch private Auftraggeber 
im Sinne des § 6 Abs. 2. Für öffentliche Auftragge­
ber gilt die Beschränkung, soweit diese eine 
Tätigkeit im Bereich der Sektoren ausüben (vgl. § 67 
Abs. 1). 

Gänzlich vom Anwendungsbereich des vorge­
schlagenen Gesetzesentwurfes ausgenommen sind 
Auftragsvergaben im Bereich der Sektoren hinsicht­
lich des im 4. Teil verankerten Rechtsschutzes. Der 
vorliegende Entwurf trägt insoweit dem Umstand 
Rechnung, daß die im Bereich der EG in Geltung 
stehende Richtlinie 92/13/EWG des Rates vom 
25. Februar 1992 zur Koordinierung der Rechts­
und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung 
der Gemeinschaftsvorschriften über die Auftrags­
vergabe durch Auftraggeber im Bereich der 
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie 
im Telekommunikationssektor (ABI. Nr. L 76 vom 
23.3.1992, S 14) derzeit noch nicht Bestandteil des 
EWR-Abkommens ist. 

Zu§7Abs.3: 

§ 7 Abs. 3 des vorliegenden Gesetzesentwurfes 
stellt klar, daß das im Range eines Bundesgesetzes 
stehende Übereinkommen über" das öffentliche" 
Beschaffungswesen, BGBI. Nr. 45211981, zuletzt in 
der Fassung BGBL Nr. 784/1992, (GATT-Beschaf­
fungskodex) auch weiterhin anzuwenden ist. Hiebei 
kann jedoch davon ausgegangen werden, daß durch 
die Bestimmungen des im Entwurf vorliegenden 
Bundesgesetzes oberhalb der EG-Schwellenwerte 
sehr weitgehend auch den Verpflichtungen nach 
dem genannten Übereinkommen entsprochen wird. 
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß die 
Schwellenwerte für die Anwendbarkeit des GATT­
Beschaffungskode~ unter den EWR- bzw. EG­
rechtlichen Schwellenwerten des vorliegenden Ge­
setzentwurfes liegen. 

Zu § 8: 

§ 8enthält die Ermächtigung, durch Verordnung 
den Anwendungsbereich des vorliegenden 
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Gesetzesentwurfes auf Vergaben auch unterhalb der 
in den §§ 2 bis 4 festgelegten Schwellenwerte zu 
,erstrecken. Damit soll insbesondere den Im 
Begutachtungsverfahren aufgeworfenen verfas­
sungsrechtlichen Bedenken gegen die Sachlichkeit 
einer Beschränkung der gesetzlichen Regelung auf 
das zur Umsetzung der durch das EWR-Abkommen 
übernommenen Verpflichtungen unbedingt N ot­

wendige Rechnung getragen werden. Gleichzeitig 
soll damit die gesetzliche Grundlage zurVerwirkli­
chung eines weiteren vergabepolitischen Zieles, 
nämlich der Vereinheitlichung des Vergaberechtes 
zumindest für den gesamten Bundesbereich, ge­
schaffen werden. 

Zu diesem Zweck kann die Bundesregierung mit 
Verordnung jeweils nur zur Gänze und ausschließ­
lich in Verbindung mit dem gesamten 4. Teil den 
2. Teil des vorliegenden Gesetzesentwurfes für 
Vergaben insbesondere der zentralen Beschaffungs­
stellen auch unterhalb der EG- bzw. EWR-Schwel­
lenwerte für bindend erklären, wenn dies im' 
Interesse des Wettbewerbes, des Rechtsschutzes von 
Bewerbern oder Bietern oder im Interesse einer 
einheitlichen Verwaltungsführung zweckmäßig ist. 
Die Einbeziehung sonstiger öffentlicher Auftragge­
ber in eine derartige Verordnung wird davon 
abhängen, wie weit eine solche Einbeziehung -
etwa im Bereich des Straßenwesens - im Interesse 
einer einheitlichen Vorgangsweise bei der Vergabe 
von Aufträgen sachlich gerechtfertigt erscheint. 

Solange die Bundesregierung eine solche Verord­
nung nicht erlassen hat, ermächtigt Abs. 2 jeden 
Bundesminister, für seinen Wirkungsbereich eine 
solche Verordnung zu erlassen. Damit soll eine 
zumindest schrittweise Vereinheitlichung des Bun­
desvergabewesen,s ermöglicht werden. 

Für Vergaben unterhalb der EG- bzw. EWR­
Schwellenwerte, auf die der Anwendungsbereich 
des 2. und 4. Teiles des vorliegenden Gesetzesent­
wurfes erstreckt wird, soll - abweichend von dem 
die besonderen EG- bzw. EWR-spezifischen 
Bestimmungen enthaltenden 3. Teil - einheitlich 
die ÖNORM A 2050 "Vergabe von Aufträgen über 
Leistungen - Ausschreibung, Angebot und Zu­
schlag - Verfahrensnorm" vom 1. Jänner 1993, mit 
den bereits im 2. Teil des vorgeschlagenen Gesetzes­
entwurfes entsprechend bestehenden Ministerrats­
beschlüssen getroffenen Modifikationen, zur An­
wendung kommen. Dies sicherzustellen, ist Anlie­
gen des Abs. 3. Abweichungen von der ÖNORM 
A 2050, welche im Falle einer Erstreckung zwin­
gend für bindend zu erklären ist, über die bereits im 
2. Teil des vorliegenden Gesetzesentwurfes vorgese­
henen Modifikationen hinaus wären' demgemäß 
unzulässig. Der Verweis auf die - entsprechend 
den Legistischen Richtlinien 1990, Pkt. 138, mit 
dem Herausgabedatum zitierte ÖNORM 
A 2050 ist ein statischer. 

Eine Beibehaltung von Bagatellgrenzen unterhalb 
der EWR- bzw. EG-rechtlithen Schwellenwerte im 
Falle einer Erstreck~ng gemäß § 8 wird dann 
sachlich gerechtfertigt sein, wenn selbst der mit der 
Durchführung eines Verhandlungsverfahrens in 
Anwendung von Pkt. 1.4.2.4, Unterabsatz 1 der 
ÖNORM A 2050 verbundene Aufwand im Hin­
blick auf den Wert der Leistung wirtschaftlich nicht 
vertretbar wäre. 

Zum zweiten Teil: 

Der zweite Teil enthält die Allgemeinen Bestim­
mungen des vorliegenden Gesetzesentwurfes. Diese 
sind so konzipiert, daß weitgehend die Bestimmun­
gen der ÖNORM A 2050 "Vergabe von Aufträgen 
über Leistungen - Ausschreibung, Angebot und 
Zuschlag - Verfahrensnorm" vom 1. Jänner 1993 
(im folgenden: ÖNORM A 2050) übernommen 
werden, soferne einer derartigen Übernahme nicht 
EWR- bzw. EG-rechtliche Vorgaben des 3. Teiles 
des vorgeschlagenen Gesetzesentwurfes entgegen­
stehen. 

Soweit auf Grund von bestehenden Ministerrats­
beschlüssen im Bereich des Bundesvergabewesens 
eine Abweichung von Regelungen der ÖNORM 
A 2050 zweckmäßig erschien, werden diese abwei­
chenden Regelungen gleichfalls in diesem Teil des 
vorliegenden Gesetzesentwurfes getroffen. 

Soweit die teilweise detaillierten Regelungen der 
ÖNORM A 2050 den vorliegenden Gesetzesent­
wurf überfrachtethätten, wird die Bundesregierung 
zur Erlassung einer Durchführungsverordnung 
verpfli_chtet, mit welcher die entsprechenden Be­
stimmungen der ÖNORM A 2050 für bindend zu ' 
erklären sind. In einigen Fällen sind derartige 
Bestimmungen der ÖNORM A 2050 nur mit der 
Maßgabe bestimmter, in' der Verordnungsermächti­
gung geregelter Abweichungen - die im Hinblick 
auf bestehende Ministerratsbeschlüsse als zweckmä­
ßig erschienen -. für bindend zu erklären. 

Soweit Bestimmungen der ÖNORM A 2050 
(etwa über Eignungskriterien) von spezifischen 
EWR- bzw. EG-rechtlichen Vorgaben abweichen, 
wurde von ihrer Übernahme in den zweiten Teil 
Abstand genommen und wurden vielmehr im 3. Teil 
des vorliegenden Gesetzesentwurfes die entspre­
chenden Sonderregelungen getroffen. Im Falle einer 
Erstreckung des Anwendungsbereiches des 2. Teiles 
gemäß § 8 auf Vergaben unterhalb der EWR- bzw. 
EG-rechtlichen Schwellenwerte wird der Verord­
nungsgeber gemäß § 8 Abs.3 eben diese Bestim­
mungen der ÖNORM' A 2050 für bindend zu 
erklären haben. 

Zu'§ 9: 

Die Begriffsbestimmungen des § 9 entsprechen im 
weseiulichen jenen der ÖNORM A 2050 (Z 1, 2, 4 
bis 14). 
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Überdies wird - aus systematischen Gründen -
der Begriff der vergebenden Stelle (Z 3) definiert 
und werden die spezifisch EWR- bzw. EG-rechtlich 
relevanten Begriffsbestimmungen aus den entspre­
chenden EG-Richtlinien übernommen (Z 15 bis 
Z 22). 

Die der ÖNORM A 2050 entsprechende 
Umschreibung der Arten des Vergabeverfahrens 
enthält § 11. Sektorenspezifische Begriffsbestim­
mungen sind zudem im § 67 Abs. 4 bis 6 enthalten. 

Zum 2. Hauptstück (§§ 10 bis 21): 

Die allgemeinen Grundsätze der §§ 10 bis 
21 finden - unbeschadet der Bestimmung des § 7 
Abs. 2 - auf sämtliche Verfahren nach dem 
vorliegenden Gesetzesentwurf Anwendung. Auf die 
für den Sektorenbereich bestehenden Sonderbe­
stimmungen der §§ 70 bis 76 wird verwiesen. 

Zu § 10: 

Diese Bestimmung enthält eine im wesentli-
chen Pkt. 1.3 der ÖNORM A 2050 entsprechende 
- Zusammenfassung allgemeiner Grundsätze für 
die Vergabe von Aufträgen. Diese Grundsätze sind 
im Zweifelsfall zur Auslegung der übrigen Bestim­
mungen des vorliegenden Gesetzesentwurfes heran­
zuziehen. 

Entsprecherid den völkerrechtlichen Verpflich­
tungen Österreichs aus dem GATT-Beschaffungs­
kodex sowie aus den allgemeinen Regelungen des 
EWR-Abkommens (insbesondere Art. 4 des EWR­
Abkommens) ergibt sich ein Verbot der Diskrimi­
nierung auf. Grund der Staatsangehörigkeit von 
Bewerbern und Bietern oder des Ursprungs von 
Waren im Rahmen der Vergabe von Aufträgen. 
Eine darüber hinausgehende unterschiedliche Be­
handlung, die völkerrechtlich zl,llässig ist, bleibt 
gemäß Abs. 2 vom Grundsatz des Abs. 1 unberührt. 
Damit wird der im Begutachtungsverfahren von 
verschiedenen Stellen vorgebrachten Anregung 
Rechnung getragen, das Gleichbehandlungsgebot 
auf das völkerrechtlich erforderliche Ausmaß zu 
beschränken. Auf die in Anhang XVI des 
EWR-Abkommens selbst enthaltenen (Über­
gangs)Regeiungen hinsichtlich Liechtenstein wird 
besonders hingewiesen. 

Als weiteren allgemeinen Grundsatz sieht Abs. 3 
zum Nachweis der beruflichen Zuverlässigkeit von 
Bewerbern, Bietern (im Falle von Bietergemein­
schaften : jedes darin zusammengeschlossenen U n­
ternehmers) sowie von deren Subunternehmern für 
j edes Vergabeverfahren die Vorlage einer Bestäti­
gung des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales vor, wonach eine wesentliche Verletzung' 
des. Ausländerbeschäftigungsgesetzes nicht festge­
stellt wurde. Damit wird irri Bereich des vorliegen-

den Gesetzesentwurfes der Entschließung des 
Nationalrates vom 10. Juli 1992, E 64-NR 
XVIII. GP, betreffend ein Verbot der Auftragsver­
gabe bei Verletzung des Ausländerbeschäftigungs­
gesetzes, Rechnung getragen. Die Festlegung der 
Kriterien und der Vorgangsweise für die Ausstel­
lung einer derartigen Bestätigung durch ein ,beim 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales einzu­
richtendes zentrales Register bildet den Gegenstand 
einer eigenständigen Regierungsvorlage (für ein 
Bundesgesetz, mit dem begleitende Bestimmungen 
zum· Bundesvergabegesetz erlassen werden) zur 
Novellierung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 
1975, BGBI. Nr. 218, zuletzt idF BGBI. Nr. 19/ 
1993. Damit soll zum Zwecke der Harmonisierung 
des Vergabewesens die Übernahme dieses Grund­
satzes auch in die im Bereich der Auftragsvergabe 
zu erlassenden Landesgesetze ermöglicht werden. 
Die aus der Sicht des Datenschutzes erforderliche 
präzise Umschreibung dessen, was als wesentliche 
Verletzung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes zu 
gelten habe, des Adressatenkreises, an den eine 
derartige Bestätigung auszustellen ist, sowie der 
dabei zu erfassenden Daten wird gleichfalls Aufgabe 
der betreffenden Novellierung des Ausländerbe­
schäftigungsgesetzes sein. 

Zu Abs. 6 wird hinsichtlich der Auftragsvergabe 
an geschützte Werkstätten auf § 11 Abs.7 des 
Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBI. Nr. 22/ 
1970 idF BG BI. N r. 313/1992 verwiesen, wonach 
diese am allgemeinen Wettbewerb zu beteiligen 
sind. 

Zu Abs. 7 wird festgehalten, daß der Grundsatz 
der Umweltgerechtheit vor allem bei der Erarbei­
tung der Ausschreibung (§ 22), und zwar insbeson­
dere bei der Beschreibung der Leistung (§ 23), zu 
beachten ist. Auf die gemäß § 23 Abs. 3 des 
vorliegenden Gesetzesentwurfes für bindend zu 
erklärende Bestimmung des Pkt. 2.2.1.2. der 
ÖNORM A 2050, wonach in der Beschreibung der 
Leistung gegebenenfalls auch die Kriterien für die 
Lieferung von umweltgerechten Produkten oder für 
die ,Erbringung von Leistungen im Rahmen 
umweltgerechter Verfahren, soweit dies nach dem 
jeweiligen Stand der Technik und dem jeweils 
aktuellen Marktangebot möglich ist, anzugeben 
sind, wird hingewiesen .. Wurden in einer Ausschrei­
bung gemäß § 22 Abs. 4 dem Grundsatz des § 10 
Abs. 7 entsprechend die Kriterien für die Umweltge­
rechtheit angegeben, welche bei der Beurteilung der 
Angebote in Betracht gezogen werden, so ist der 
Grundsatz der Umweltgerechtheit gemäß dem in 
§ 40 verankerten Bestbieterprinzip auch im Rahmen 
der Zuschlagserteilung zur Anwendung zu bringen. 
Die Festlegung solcher Kriterien für die Umweltge­
rechtheit von Produkten oder Leistungen . im 
Rahmen der Ausschreibung hat in EWR- bzw. 
EG-konformer Weise gegebenenfalls durch techni­
sche Spezifikationen (§ 9 Z 15 und 16) zu erfolgen 
(§ 22 Abs. 12). 
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Zu § 11: 

§ 11 bezeichnet der Terminologie des 
EG-Rechts entsprechend - die vom vorliegenden 
Gesetzesentwurf geregelten Verfahrensarten. Hie­
bei ergeben sich .folgende Parallelen zu der bisher in 
Österreich gebräuchlichen Terminologie: Das of­
fene Verfahren entspricht im wesentlichen der 
"öffentlichen Ausschreibung", das nicht offene 
Verfahren der "beschränkten Ausschreibung" und 
das Verhandlungsverfahren - mit verschiedenen 
Ei~schränkungen - der "freihändigen Vergabe". 

Zu § 12: 

§ 12 verankert für den Anwendungsbereich des 
vorliegep.den Gesetzesentwurfes den Grundsatz des 
offenen Verfahrens und entspricht insoweit der 
ÖNORM A 2050. Im Interesse der Transparenz 
und des Wettbewerbes sowie entsprechend der 
bewährten bisherigen Rechtslage und Praxis sollen 
das offene Verfahren oder das Verhandlungsverfah­
ren nur ausnahmsweise zulässig sein. Die Ausnah­
men von diesem Grundsatz, die sich zum Teil aus 
den EWR- bzw. EG-Richtlinien ergeben, sind im 
3. Teil des vorliegenden Gesetzesentwurfes in den 
§§ 52 und 58 geregelt. Für den Fall einer 
Erstreckung des Anwendungsbereiches des Geset­
zes im Verordnungswege wären gemäß § 8 Abs. 3 
die entsprechenden Ausnahmetatbestände des 
Pkt. 1.4.2 der ÖNORM A 2050 für bindend zu 
erklären. 

Hinsichtlich der Vergabe von Bauaufträgen wird 
insbesondere auf die Regelung des § 57 Abs. 1 des 
vorliegenden Gesetzesentwurfes hingewiesen, wo­
nach der Grundsatz des offenen Verfahrens im 
Bundesbereich auch für diese Aufträge gelten soll. 
Insoweit wird die von der Baukoordinierungsrichtli­
nie vorgegebene Wahl möglichkeit zwischen offe­
nem und nicht offenem Verfahren bei Bauaufträgen 
- bereits entsprechend. den Grundsätzen der 
ÖNORM A 2050 (vgl.§ 58 Abs. 1) - durch Gesetz 
eingeschränkt. . 

Lediglich für Auftraggeber im Sektorenbereich 
gilt gemäß § 70 Abs. 2 besonderes: Sie können frei 
zwischen dem offenen, dem nicht offenen Verfah~ 
ren oder dem Verhandlungsverfahren wählen, 
soferne sie die dabei zu beachtenden Vorgaben, die 
sich aus den Bestimmungen zur Umsetzung des EG­
bzw. des EWR-Rechts ergeben, beachten. Diese 
Sonderregelung entspricht der rechtspolitischen 
Erwägung, daß diese Auftraggeber bisher überwie­
gend keinen vergaberechtlichen Regelungen unter­
lagen und daher Beschränkungen ihrer Privatauto­
nomie nur in dem EWR- bzw. EG-rechtlich 
erforderlichen Mindestausmaß erfolgen sollten. 
Außerdem sollen solche Auftraggeber, die ja auch 
auf dem Markt gewerbsmäßig tätig sind, nicht 
durch die Auferlegung strengerer Regeln gegenüber 
gleichartigen Unternehmungen aus anderen EWR­
bzw. EG-Staaten Wettbewerbsnachteile erleiden. 

Zu § 13 bis 15: 

Die §§ 13 bis 15 umschreiben - im wesentlichen 
'der ÖNORM A 2050 entsprechend - den Kreis 
der Teilnehmer im offenen, im nicht offenen sowie 
im Verhandlungsverfahren. Auf die besonderen 
Geheimhaltungspflichten gemäß § 13 Abs. 2 sowie 
§ 14 Abs. 2 wird aus der Sicht des Datenschutzes 
besonders hingewiesen. Sie werden gemäß § 84 
Abs. 2 des vorliegenden Gesetzesentwurfes allen­
falls auch im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens 
vor der Bundes-Vergabekontrollkommission sowie 
im . Nachprüfungsverfahren vor dem Bundesverga­
beamt zu beachten sein. 

Im Zusammenhang mit einem allfälligen Nach­
prüfungsverfahren steht auch § 14 Abs. 4, wonach 
die für die Durchführung eines .nicht offenen 
Verfahrens sowie die für die Auswahl der zur 
Angebotabgabe eingeladenen Unternehmer maß­
geblichen Gründe schriftlich festzuhalten sind. 
Diese Aufzeichnungspflicht soll insbesondere die 
Durchführung des Nachprüfungsverfahrens er­
leichtern. Entsprechende Aufzeichnungspflichten 
sind in den §§ 37,38 Abs. 4 und 40 enthalten. Auf 
die besonderen Bestimmungen der §§ 52 Abs. 6, 59 
Abs. 3 und 77 Abs. 1 wird hingewiesen. 

Im Falle einer Erstreckung des Anwendungsbe­
reiches des im Entwurf vorliegenden Gesetzes 
werderi im Hinblick auf ein allfälliges Nachprü-

. fungsverfahren auch im Bereich unterhalb der 
EWR- bzw. EG-rechtlichen Schwellenwerte die für 
d,ie Durchführung eines Verhandlungsverfahrens 
maßgeblichen Gründe festzuhalten sein. 

Zu § 16: 

Die Bestimmungen der ÖNORM A 2050 über 
die öffentliche Erkundung des Bewerberkreises 
sollen in Fällen, in denen keine hinreichende 
Marktübersicht besteht, gewährleisten, daß auch bei 
nicht offenen Verfahren und Verhandlungsverfah­
ren kein allzu enger Bieterkreis angesprochen wird. 
Dadurch, daß in Betracht kommende Bieter im 
Wege einer öffentlichen Bekanntmachung 
ähnlich wie· dies für die Ausschreibung im offenen 
Vergabeverfahren vorgesehen ist ~ angesprochen 
werden sollen, wird die Markttransparenz und 
damit die Wahrscheinlichkeit wettbewerbskonfor­
mer Vergabe erhöht. Eben derselben Zielsetzung 
dienen zahlreiche Bekanntmachungsvorschriften 
des EWR- bzw. EG-Rechts, welche im 3. Teil des 
vorliegenden Gesetzesentwurfes umgesetzt werden. 

Demgemäß sieht § 16 eine Verbindlicher klärung 
der entsprechenden Bestimmungen der ÖNORM 
A 2050 nur insoweit vor, als nicht bereits eine 
Bekanntmachung gemäß § 46 zu erfolgen hat. Dies 
wird insbesondere für die Vergabe von Aufträgen 
unterhalb der EWR- bzw. EG-rechtlichen Schwel­
lenwerte der Fall sein, auf die der Anwendungsbe-
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reich des im Entwurf vorliegenden Gese"tzes gemäß 
§ 8 im Verordnungswege erstreckt werden kann. 

Anders als nach der ÖNORM A 2050 ist die 
Führung offizieller BewerberliSten - entsprechend 
der bisherigen bewährten Rechtslage und Praxis im 
Bundesbereich sowie zur Begünstigung des Wettbe­
werbs - nicht generell vorgesehen. Einen Sonder­
fall bildet das in der Sektorenrichtlinie vorgesehene 
Präqualifikationsverfahren gemäß § 74 des vorlie­
genden Entwurfes. 

Zu § 17: 

Als Grundsatz soll - der ÖNORM A 2050 
entsprechend - die ungeteilte Vergabe wirtschaft­
lich bzw. technisch zusammengehöriger Leistungen 
gelten. Im Hinblick auf die Unternehmensstruktur 
in Österreich sollen aber besonders umfangreiche 
Leistungen dann in Teilen vergeben werden 
können, wenn eine Teilung nach Art bzw. Menge 
möglich ist und diese Teilleistungen entweder zu 
verschiedenen Zeitpunkten oder an verschiedenen 
Orten erbracht werden können (zB Baulose beim 
Straßenbau). Unzulässig ist jedenfalls die Teilung 
von Leistungen zur Umgehung der EWR- bzw. 
EG-rechtlichen Wertgrenzen (vgl. § 2 Abs.7, § 3 
Abs. 3 sowie § 4 Abs. 10). Hinsichtlich der Auftrags­
vergabe durch Bundesorgane wird zudem auf den 
"Vorhabensbegriff" des § 23 BHG hingewiesen. 

Zu §§ 18 und 19: 

Hinsichtlich der bei der Preis erstellung- zu' 
beachtenden Verfahren, der Bestimmung der 
Preis arten sowie der Arten möglicher Sicherstellun­
gen sind mit einer - lediglich präzisierenden -
Maßgabe die entsprechenden Bestimmungen der 
ÖNORM A2050 durch Verordnung der Bundesre­
gierung für bindend zu erklären. Als Arten 
möglicher Sicherstellungen kommen demnach das 
Vadium, die Kaution, der Deckungsrücklaß sowie 
der Haftungsrücklaß in Betracht. Als Sicherstellung 
können nach Wahl des zur Sicherstellung V erpflich­
teten Bargeld, Bankgarantien, Rücklaßversicherun­
gen, klauselfreie Einlagenbücher mit einem Sperr­
vermerk zugunsten des Vertragspartners oder 
mündelsichere Wertpapiere dienen. 

Zu § 20: 

§ 20 eröffnet den Auftraggebern die Heranzie­
hung von Sachverständigen und Gutachten, soweit 
eine sachgerechte Durchführung des Vergabever­
fahrens ohne entsprechendes Spezialwissen nicht 
möglich erscheint und die vergebende Stelle nicht 
über das erforderliche Fachpersonal verfügt. Selbst- . 
verständlich dürfen nur solche Personen herangezo­
gen werden, deren Unbefangenheit außer Zweifel 
steht. Ein Recht auf Ablehnung wegen Befangenheit 

soll den Teilnehmern am Vergabeverfahren indes 
nicht zukommen. 

Zu § 21: 

§ 21 enthält der ÖNORM A 2050 entspre-
chend - besondere Bestimmungen über die 
Verwertung der im Zuge eines Vergabeverfahrens 
erstellten Ausarbeitungen. Die Geheimhaltungs­
pflicht gemäß Abs. 1 wird auch in einem allfälligen 
Schlichtungs- bzw. Nachprüfungsverfahren zu 
beachten sein. Auf die für den Sektorenbereich 
bestehende Sonderbestimmung des § 70 Abs. 4 wird 
hingewiesen. 

Zu § 22: 

§ 22 enthält die Grundsätze für die Ausschrei­
bung entsprechend der ÖNORM A 2050. Die 
Ausschreibung soll die Bieter über den Inhalt des 
späteren Leistungsvertrages möglichst eingehend 
informieren. Sie soll daher so präzise sein, daß sie 
unmittelbar Inhalt des Leistungsvertrages werden 
ka!1n und nur mehr durch jene Vertragsbestandteile 
ergänzt werden muß, die im Angebot enthalten sind; 
Dem entspricht insbesondere Abs. 3. 

§ 22 Abs. 4 findet seine Entsprechung in § 40, 
worin das Bestbieterprinzip verankert ist. 

Gemäß Abs. 6 sind in der Ausschreibung auch 
Festlegungen über die Zulässigkeit von Teil-, 
Alternativ- und Variantenangeboten zu treffen. Die 
Anwendung dieser Bestimmung macht auch ein 
"iteratives Ausschreibungsverfahren" möglich. Da­
bei erfolgt eine schrittweise Annäherung an den 
Bestbieter durch Festlegung von Mindestanforde­
rungen an ein ausgeschriebenes Gerät und die 
Beschreibung vonZusatzfunktionen, die nicht 
unbedingt erfüllt werden müssen (in Form von 
Varianten); in einem weiteren Schritt können dann 
(bei entsprechender Zulässigkeit von Alternativan­
geboten) vom Bieter zusätzliche Funktionen be­
kanntgegeben werden, die weder als Mindestanfor­
derungen noch als Zusatzfunktion gefragt waren; 
eine derartige Vorgangsweise wird sich insbeson­
dere bei der Anschaffung von technischen Geräten 
empfehlen. 

In der Ausschreibung sind ferner Festlegungen 
über die Zulässigkeit von Arbeitsgemeinschaften, 
Bietergemeinschaften oder Subunternehmerleistun­
gen zu treffen. Entsprechend dem Ve!,gabegrund­
satz des § 10 Abs. 3 ist der Nachweis.der beruflichen 
Zuverlässigkeit im Falle der Zuläs.sigkeit einer 
Arbeits- oder Bietergemeinschaft bzw. einer Subun­
ternehmerleistung - im Hinblick auf Ab!;. 7. und 8 

für alle dergestalt am Vergabeverfahren 
beteiligten Unternehmer zu erbringen. Durch Abs. 8 
wird die Erforderlichkeit dieses Nachweises hin­
sichtlich eines Subunternehmers insoweit be-
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schränkt, als dieser die für die Ausführung seines 
Teiles erforderliche Eignung besitzen muß. Für in 
Arbeits- bzw. Bietergemeinschaften zusammenge­
schlossene Unternehmer ist die Eignung hingegen 
hi.nsichtlich des Gesamtauftrages erforderlich. 

Zu den Abs. 9 und 10 ist folgendes zu bemerken: 
Im Einklang mit den einschlägigen EWR- bzw; 

EG-Vorschriften ist von allen Auftragnehmern die 
Einhaltung sämtlicher arbeits- und sozialrechtlicher. 
Vorschriften zu verlangen, die am Ausführungsort 
maßgeblich sind. Andernfalls wären - bei Außer­
achtlassung der maßgeblichen arbeits- und sozial­
rechtlichen Vorschriften - grobe Wettbewerbsver­
zerrungen möglich. 

Insbesondere ist im gegebenen Zusammenhang 
die Beachtung der einschlägigen arbeitnehmer­
schutzrechtlichen Vorschriften sowie der kollektiv­
vertragsrechtlichen Regelungen als feste Bestand­
teile des Vergabevertrages vorzusehen. In der 
Ausschreibung sind die künftigen Auftragnehmer 
ferner' insbesondere auch zu verhalten, sich den 
Verpflichtungen, die sich aus den einschlägigen 
Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorgani­
sation ergeben, zu unterwerfen. Diese Verpflichtun­
gen beziehen sich im wesentlichen auf arbeitsrechtli­
che, insbesondere lohnrechtliche, Bestimmungen 
und dienen dem Schutz der Arbeitnehmer in den 
Betrieben der Auftragnehmer. Nach Zuschlagsertei­
'lung kann der Auftraggeber gegen den Auftragneh­
mer daher erforderlichenfalls die Einhaltung der 
genannten Regelungen auf Grund des Leistungsver­
trages im Klagewege durchsetzen. 

Demgemäß ist im § 22 Abs. 10 vorgesehen, daß in 
der Ausschreibung jeweils anzugeben ist, bei 
welchen Stellen Auskünfte über die für die 
Durchführung des Auftrages maßgeblichen arbeits­
und sozialrechtlichen Verpflichtungen erhältlich 
sind. Auf die korrespondierenden Sonderbestim­
mungen für den Bereich der Sektoren in § 73 Abs. 5 
und 6 wird hingewiesen. 

Gemäß Abs. 12 sind hinsichtlich der Gestaltung 
der Ausschreibung durch Verordnung der Bundes­
regierung die entsprechenden Bestimmungen der 
ÖNORM A 2050 - und zwar dem in § 10 Abs. 7 
verankerten Vergabegrundsatz der U mweltgerecht­
heit entsprechend - mit der Maßgabe für bindend zu 
erklären, da:ßeine Projektierung und Ausschreibung 
umweltgerechter Leistungen gegebenenfalls auf für 
die Planung und Ausschreibung umweltgerechter 
Produkte sowie umweltgerechter Verfahren geeig-. 
ne te technische Spezifikationen Bezug zu nehmen 
und diese zu berücksichtigen hat. Mit dieser 
Maßgabe wird der geltenden Fassung der Richtlinie 
20 a für die Vergebung von Leistungen dürch 
Bundesdienststellen Rechnung getragen. 

Zu § 23: 
Zweck einer detaillierten Leistungsbeschreibung 

ist es, die auf Grund der Ausschreibung einlangen-

den Angebote vergleichen und daraus das beste 
Angebot auswählen zu können. Dies setzt voraus, 
daß die Leistung für die Bieter kalkulierbar ist. Die 
Planung muß daher vor der Ausschreibung soweit 
abgeschlossen sein, daß Inhalt und Umfang de~. 
Leistung genau beurteilt werden können. 

Die Präzisierung der Leistungsbeschreibung darf 
aber nicht soweit gehen, daß in der Ausschreibung 
von vornherein Erzeugnisse eines bestimmten 
Unternehmers namentlich angeführt werden. So­
weit nicht die Wahrung der technischen Einheit bei 
der Erweiterung oder Instandhaltung von Systemen 
dies notwendig macht, würde die Ausrichtung der 
Leistungsbeschreibung nach bestimmten Firmener- . 
zeugnissen den Grundsatz des freien Wettbewerbes 
verletzen. 

Hinsichtlich der besonderen EWR- bzw. EG­
rechtlichen Erfordernisse betreffend "technische 
Spezifikationen" (vgl. dazu auch § 9Z 15 bis 20) bei 
der Beschreibung technischer Anforderungen wird 
auf die Bestimmung des § 50 des vorliegenden 
Gesetzesentwurfes verwiesen. . . 

Unter BerÜcksichtigung dieser besonderen V or­
schrift sind für die Beschreibung der Leistung durch 
Verordnung der Bundesregierung gemäß Abs. 3 die 
entsprechenden Bestimmungen der ÖNORM 
A 2050 für bindend zu erklären. 

Zu § 24: 

Soweit sich die Vertrags bestimmungen nicht 
schon aus der Leistungsbeschreibung ergeben, sind 
sie als sonstige Bestimmungen des Leistungsvertra­
ges so umfassend in die Ausschreibung aufzuneh­
men, daß der Vertragsinhalt eindeutig bestimmt 
wird und die Vergleichbarkeit der Angebote 
gewährleistet ist. 

Hinsichtlich der durch Verordnung der Bundes­
regierung für bindend zu erklärenden entsprechen­
den Bestimmungen de~ ÖNORM A 2050 über die 
technischen Spezifikationen gelten die Ausführun­
gen zu § 23 des Gesetzesentwurfes sinngemäß. 

Hinsichtlich der sonstigen Bestimmungen des 
Leistungsvertrages sieht Abs. 3 ebenfalls die Ver­
bindlicherklärung der entsprechenden Bestimmun­
gen der ÖNORM A 2050 durch Verordnung der 
Bundesregierung vor. Abs. 3 enthält hiebei eine 
abschließende Aufzählung all jener Abweichungen 
zur ÖNORM A 2050, welche sich auf Grund der 
für den Bundesbereich bestehenden Richtlinien auf 
Grund von Ministerratsbeschlüssen ergeben. Die 
Notwendigkeit der Z 11 ergibt' sich ~.insichtlich 
juristischer Personen mit Sitz außerhalb Osterreichs 
als mögliche Auftragnehmer im Hinblick auf die 
§§ 35 und 36 IPR-G. 

Zu § 25: 

Abs. 1 und Abs. 2 enthalten - entsprechend der 
ÖNORM A 2050 - eine aus der Sicht des 
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Datenschutzes bedeutsame Regelung bezüglich des 
Informationsaustausches beim offenen Verfahren. 
Die in Abs. 2 enthaltenen Geheimhaltungspflichten 
werden - § 84 Abs. 2 des vorliegenaen Gesetzes­
entwurfes entsprechend - auch in allfälligen 
Schlichtungs- bzw. Nachprüfungsverfahren zu 
beachten sein. 

Abs. 3 enthält überdies hinsichtlich der Ausschrei­
bungsunterlagen beim offenen Verfahren eine 
Kostenregelung. 

Zu §§ 26 und 27: 

Diese beiden - im wesentlichen der ÖNORM 
A 2050 entsprechenden - Bestimmungen dienen 
vor allem dem Schutz der Bieter. Jede Veränderung 
der Ausschreibungsbedingungen ohne Benachrich­
tigung der Bieter sowie jeder Widerruf der 
Ausschreibung ist geeignet, einerseits beim Bieter 
"vergebliche" Aufwendungen zu erzeugen, ande­
rerseits zu einer Mangelhaftigkeit der Angebote mit 
den sich daran knüpfenden Folgen zu führen. Auch 
die Benachrichtigung der Bieter von Berichtigungen 
und die Bindung des Widerrufes einer Ausschrei­
bung an bestimmte Voraussetzungen sollen dazu 
beitragen, allfällige Kosten - und damit verbun­
den: allfällige Schadenersatzansprüche zu 
vermeiden. 

§ 27 verwendet - im Gegensatz zu einer im 
Vergabewesen bisher häufigen Ausdrucksweise -
nicht die Formulierung "Aufhebung", sondern das 
Wort "Widerruf". Maßgeblich hiefür sind Gründe 
der terminologischen Klarheit, insbes"(mdere im 
Hinblick darauf, daß es sich bei Entscheidungen der 
vergebenden Stelle im Vergabeverfahren um zivil­
rechtlich zu beurteilende Handlungen, nicht um 
Hoheitsakte handelt. 

Die in §§ 26 und 22 vorgesehenen Bekanntma­
chungen haben - für den Bereich oberhalb der 
EWR- bzw. EG-Schwellenwerte - in Anwendung 
des § 46 des vorliegenden Gesetzesentwurfes zu 
erfolgen. 

Zu § 28: 

§28 Abs. 1 enthält eine - der ÖNORM A 2050 
entsprechende - Regelung über die Zuschlagsfrist. 
Hinsichtlich der nach dem vorliegenden Gesetzes­
entwurf zu beachtenden Angebotsfristen wird auf 

, die Bestimmungen der §§ 47, 48, 61 und 65 
verwiesen, die sich aus EWR- bzw. EG-rechtlichen 
Vorgaben ergeben. Abs. 2 enthält eine KlarsteIlung 
dahingehend, daß ein Bieter während der Zu­
schlagsfrist . sein Angebot weder verändern noch 
zurückziehen darf. 

Zu §§ 29,30 und, 31: 

Die Regelung des § 29 orientiert sich an den 
Grundsätzen der ÖNORM A 2050. Anders als 

während der Zuschlagsfrist (vgl. § 28 Abs. 2) ist 
während der Angebotsfrist eine Angebotsänderung 
gemäß Abs. 6 - der ÖNORM A 2050 'entspre­
chend - zulässig. Hinsichtlich Form, Inhalt und 
Einreichung der Angebote sind gemäß § 30 d.es 
vorliegenden Gesetzesentwurfes die entsprechenden 
Bestimmungen der ÖNORM A 2050 durch Ver­
ordnung der Bundesregierung für bindend zu 
erklären. 

§ 31 enthält eine der ÖNORM A 2050 entspre­
chende Regelung über die Ve·rgütung für die 
Ausarbeitung der Angebote. Entschädigungen für 
Angebote werden dann in Aussicht zu stellen sein, 
wenn bei besonders aufwendigen Angeboten 
umfangreiche Konstruktionsarbeiten geleistet oder 
längere Untersuchungen durchgeführt werden. Es 
soll dabei nicht der gesamte, mit der Angebotsstel­
lung verbundene Aufwand ersetzt werden, sondern 
nur ein Äquivalent für die über den üblichen 
Geschäftsaufwand hinausgehenden Kosten geleistet 
werden. 

Zu .§ 32: 

Durch das in §·32 - der ÖNORM A 2050 
entsprechend - vorgesehene Verfahren soll sicher­
gestellt werden, daß das rechtzeitige Einreichen der . 
Angebote nachgewiesen und nachträgliche Manipu­
lationen, wie etwa das Austauschen einzelner Blätter 
des Angebotes oder die Einsichtnahme in Angebote, 
um vor der Angebotsöffnung einen Preisvergleich 
durchzuführen, vermieden werden können. 

Die in Abs. 2 statuierte Verschwiegenheitspflicht 
ist auch aus datenschutzrechtlicher Sicht bedeut­
sam. Sie wird gemäß § 84 Abs.2 auch in allfälligen 
Schlichtungs- bzw. Nachprüfungsverfahren zu 
beachten sein. 

. Zu § 33: 

Mit dieser Bestimmung soll einem Hauptanliegen 
des vorliegenden Gesetzesentwurfes, nämlich die 
Transparenz der Vergabe öffentlicher Aufträge zu 
erhöhen, Rechnung getragen werden. Dies soll 
dadurch erreicht werden, daß die Möglichkeit der 
Teilnahme an der Angebotsöffnung geschaffen wird 
bzw. den Bietern nachträglich die wesentlichsten 
Informationen über die Angebotsöffnung zur 
Kenntnis gebracht werden. Dieser Grundsatz ist bei 
allen offenen und nicht offenen Verfahren gleicher­
maßen zu beachten. 

Hinsichtlich der bei der Öffnung der Angebote zu 
beachtenden Vorgangsweise sind mit der Maßgabe 
einer sich aus den bestehenden Vergaberichtlinien 
des Bundes ergebenden Erweiterung die entspre­
chenden Bestimmungen der ÖNORM A 2050 
durch Verordnung der Bundesregierung für bin­
dend zu erklären. 
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Im Ausmaß der im Zuge der Angebotsöffnung 
transparent gemachten Informationen enden auch 
die bis zur Öffnung der Angebote bestehenden 
Verschwiegenheitspflichten seitens des Auftragge­
bers. Demgegenüber gelten hinsichtlich der in 
Abs. 3 verankerten Verschwiegenheitspflicht bei 
Durchführung einer öffentlichen Erkundung des 
Bewerberkreises gemäß§ 16 die Ausführungen zu 
§ 32. . 

Zu § 34: 

Die Regelung des § 34 orientiert sich an den 
einschlägigen Grundsätzen der ÖNORM A 2050. 

Hinsichtlich der gemäß Abs. 2 anzufordernden 
Nachweise ist auf § 45 zu verweisen. Demgegenüber 
hat der gemäß § 10 Abs. 3 - der Entschließung des 
Nationalrates vom 10. Juli 1992, E 64-NR 
XVIII. GP (vgl. dazu auch die Ausführungen unter 
Pkt.8 des Allgemeinen Teils dieser Erläuterungen) 
entsprechend - vorgesehene Nachweis, daß eine 
wesentliche Verletzung des Ausländerbeschäfti­
gungsgesetzes durch den jeweiligen Bieter (oder 
Subunternehmer) nicht festgestellt wurde, in jedem 
Fall beigebracht zu we~den. 

Soweit Abs. 2 auch direkte Erkundigungen 
seitens der r.rüfenden Stelle vorsieht, ist festzuhal­
ten, daß hiebei die prüfende Stelle öffentlicher 
Auftraggeber im Rahmen der Privatwirtschaftsver­
waltung tätig wird. Demgemäß sind derartige 
Erkundigungen nicht Gegenstand einer allfälligen 
Amtshilfe, sondern vielmehr in denselben Formen 
durchzuführen, wie sie Privaten zur Verfügung 
stehen. Die Regelung bezweckt demnach auch 
keine Ermächtigung zur Datenübermittlung im 
Sinne von § 7 Abs. 2 des Datensyhutzgesetzes. 

Gleiches gilt auch für die iri Abs. 5 zwingend 
vorgesehene Prüfung, ob Subunternehmer, in 
Fällen, in denen ein Angebot die Weitergabe von 
Teilleistungen vorsieht, die erforderliche Eignung 
besitzen. Die prüfende Stelle hat sich hiebei der iJt;l 
§ 45 geregelten Nachweise zu bedienen. 

Im übrigen sind hinsichtlich der Prüfung der 
Angebote durch Verordnung der Bundesregierung 
die entsprechenden Bestimmungen der ÖNORM 
A 2050 für bindend zu erklären. 

Zu § 35: 

Die Regelung des § 35 orientiert sich im 
wesentlichen an den entsprechenden Bestimmungen 
der ÖNORM A 2050. Die durch die erteilten 
Aufklärungen allenfalls veranlaßte weitere V or­
gangsweise darf selbstverständlich weder die 
Grundsätze des § 10 noch das Verhandlungsverbot 

gemäß § 38 verletzen. Hinsichtlich der Behandlung 
von Rechenfehlern wird überdies - entsprechend 
der bestehenden Vergabeordnung für öffentliche 
Bauaufträge (VOöB) - eine Vorreihung (im 
Rahmen der Bestbieterermittlung) als Folge der 
Berichtigung eines Rechenfehlers für unzulässig 
erklärt. 

Zu § 36: 

Der Abs. 1 des § 36 regelt die Voraussetzungen 
für die Durchführung einer vertieften Angebotsprü­
fung. Hinsichtlich der Durchführung der vertieften 
Angebotsprüfung sind gemäß Abs. 2 die entspre­
~henden Bestimmungen der ÖNORM A 2050 
durch Verordnung der Bundesregierung für bin­
dend zu erklären. 

Zu § 37: 

Der über die Angebotsprüfung und ihr Ergebnis 
zu verfassenden Niederschrift kommt vor allem: im 
Falle eines allfälligen Nachprüfungsverfahrens 
Bedeutung zu. Auf das durch Abs. 2 und 3 
beschränkte Einsichtnahmerecht wird gegebenen­
falls auch in einem Schlichtungsverfahren gemäß 
§ 88 Abs. 2 Bedacht zu nehmen sein. 

Zu § 38: 

§ 38 verankert - der ÖNORM A 2050 entspre­
chend - ein Verhandlungsverbot für offene und 
nicht offene Verfahren. Nicht unter den Begriff der 
Verhandlung . fallen Aufklärungsgespräche (vgl. 
auch § 35) und Erörterungen gemäß Abs: 2 und 3 .. 
Um diesbezüglich Mißbräuche zu vermeiden, sind 
die Gründe und Ergebnisse solcher Aufklärungsge­
spräche und Erörterungen gemäß Abs. 4 in einer 
Niederschrift festzuhalten. 

Zu § 39: 

§ 39 enthält --:"der ÖNORM A 2050 entspre­
chend - jene Kriterien, die zu einer Ausscheidung 
von' Angeboten noch vor der gemäß § 40 durchzu­
führenden Bestbieterermittlung führen. 

Hinsichtlich der gemäß Z 1, mangels Eignung des 
Bieters, auszuschließenden Angebote ist auf die 
Bestimmung des § 44 des vorliegenden Gesetzesent­
wurfes zu verweisen, welche die dem EWR- bzw. 
EG-Recht entsprechenden Eignungskriterien ent­
hält. Im Falle der Erstreckung des Anwendungsbe­
reiches des im Entwurf vorliegenden Gesetzes 
gemäß § 8 werden die entsprechenden Verordnun­
gen die maßgeblichen - zum Teil von .§ 44 
abweichenden - Eignungskriterien der ÖNORM 
A 2050 für bindend zu erklären haben. 

Hinsichtlich der gemäß Z 11 nicht zu berücksich­
tigenden Angebote ist auf § 35 Abs. 3 zu verweisen. 
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Zu § 40: 

§ 40 verankert für den Anwendungsbereich des 
vorliegenden Gesetzesentwurfes für die Zuschlags­
erteilung das Bestbieterprinzip. 

Das für die Auftragsvergabe sohin maßgebliche 
Kriterium ist das wirtschaftlich günstigste Angebot 
unter Berücksichtigung unterschiedlicher in der 
Ausschreibung jeweils anzugebender Gesichts­
punkte, wie zB Lieferfrist, Ausführungsdauer, Be­
triebskosten, Rentabilität, Qualität, Ästhetik und 
Zweckmäßigkeit, technischer Wert, Kundendienst 
und technische Hilfe, Verpflichtungen hinsichtlich 
der Ersatzteile, Versorgungssicherheit, Umweltver­
träglichkeit und Preis. Der Zuschlag ist dabei jenem 
Bieter zu erteilen, dessen Angebot unter Berücksich­
tigung aller wirtschaftlichen und technischen 
Gesichtspunkte am besten entspricht. Zu den 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten zählen auch alle 
kostenwirksamen Faktoren, wie zB die Kosten für 
den Betrieb und die zu erwartenden Serviceleistun­
gen, einschließlich einer allenfalls für erforderlich 
gehaltenen Ersatzteillagerhaltung, ferner auch die 
Gewährleistung und deren Durchsetzbarkeit. Der 
niedrigste Angebotspreis ist demnach nur dann 
ausschlaggebend, wenn die Angebote im übrigen 
vollkommen gleichwertig sind. 

Verschiedentlich im Begutachtungsverfahren 
vorgebrachten Anregungen entsprechend wurde 
durch § 87 des vorliegenden Gesetzesentwurfes die 
Möglichkeit geschaffen, seitens der Bundes-Verga­
bekontrollkommission ein Gutachten über die 
Frage, welchem Bieter in einem Vergabeverfahren 
der Zuschlag zu erteilen ist, einzuholen. Um einer 
übermäßigen Gebrauchnahme von dieser Möglich­
keit vorzubeugen, ist ein derartiges Ersuchen der 
vergebenden Stellen nur innerhalb der Zuschlags­
frist sowie nur dann zulässig, wenn die· vergebende 
Stelle ihrem Ersuchen einen begründeten Vorschlag 
für die Zuschlagserteilung beigeschlossen hat (§ 87 
Abs.3). 

Zu § 41: 

Abs. 1 enthält besondere zivilrechtliche Bestim­
mungen über das Zustandekommen des Leistungs­
vertrages. Hinsichtlich der Form des Vertragsab­
schlusses sind gemäß Abs.2 die entsprechenden 
Bestimmungen der ÖNORM A2050 durch Ver­
ordnung der Bundesregierung für bindend zu 
erklären. 

Zu § 42: 

Abs. 1 enthält die Voraussetzungen für einen -
zivilrechtlich wirksamen - Widerruf der Ausschrei­
bung nach Ablauf der Angebotsfrist. Zwingende 
Grunde für einen Widerruf werden insbesondere 
dann anzunehmen sein, wenn die in § 27 Abs. 1 

genannten Umstände nach Ablauf der Angebotsfrist 
eintreten. Abs. 2 enthält eine gesetzliche Fiktion des 
Widerrufs, wenn kein oder nur ein Angebot 
eingelangt ist. . 

Abs. 3 enthält besondere Verständigungspflichten 
im Falle des Widerrufs der Ausschreibung. nach 
Ablauf der Angebotsfrist. 

Zu § 43: 

Mit dem Zustandekommen des Leistungsvertra­
ges oder mit dem Widerruf der Ausschreibung gilt 
das Vergabeverfahren als abgeschlossen. Die 
Bestimmungen der Abs. 2 und 3 sollen - ebenso 
wie das Erfordernis der Abfassung einer Nieder­
schrift gemäß § 40 - in besonderer Weise für die 
Transparenz des Vergabeverfahrens . sorgen und 
Kontrollrnaßnahmen erleichtern. Für den Fall der 
Vergabe eines Bauauftrages enthält § 59 Abs. 2 dazu 
eine Sonderregelung. 

Zum 3. Teil (§§ 44 bis 77): 

Der 3. Teil des vorliegenden Gesetzesentwurfes 
enthält - systematisch zusammengefaßt - all jene 
besonderen Vorschriften, welche sich aus den im 
Anhang XVI zum EWR-Abkommen enthaltenen 
EG-Richtlinien im Bereich des Vergabewesens 
ergeben. Es wird daher bei der Anwendung dieses 
Teiles des vorliegenden Gesetzesentwurfes insbe­
sondere auch die einschlägige Judikatur des 
Europäischen Gerichtshofes (vgl. etwa in der 
Rs. 103/88, "Fratelli Costanzo", vom 22. Juni 1989) 

. zu berücksichtigen sein. 

Zum Zwecke der größtmöglichen Harmonisie­
rung des materiellen Vergaberechtes des Bundes mit 
den von den Ländern zu treffenden Regelungen 
wurde insoweit auf den vom Amt der Wiener 
Landesregierung erstellten "Entwurf eines Muster­
gesetzes über die öffentliche Auftragsvergabe der 
Länder" vom 29. Mai 1992 besonders Bedacht 
~enommen. 

Der 3. Teil. gliedert sich insgesamt in vier 
Hauptstücke. Das erste Hauptstück faßt dabei all 
jene Bestimmungen zusammen, welche sich weitge­
hend inhaltsgleich sowohl in der Liefer- als auch in 
der Bau-Koordinierungsrichtlinie finden. Dies gilt 
hinsichtlich der gemeinsamen Bestimmungen über 
die Eignungskriterien (1. Abschnitt), über Bekannt­
machungen (2. Abschnitt), über Fristen (3. Ab­
schnitt) und über die besonderen Ausschreibungser­
fordernisse (4. Abschnitt), welche bei der Vergabe 
von Liefer-, Bau- und Baukonzessionsaufträgen zu 
beachten sind. Ein zweites Hauptstück enthält alle­
sich aus der Liefer-Koordinierungsrichtlinie erge­
benden, besonderen Bestimmungen,· das dritte 
Hauptstück die besonderen, sich aus der Bau-Koor­
dinierungsrichtlinie ergebenden Bestimmungen 
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über die Vergabe von Bau- (l. Abschnitt) und 
Baukonzessionsaufträgen (2. Abschnitt). Von be­
sonderer Bedeutung ist ferner das vierte Hauptstück 
des 3. Teiles, welches abschließend die besonderen 
Bestimmungen für Auftraggeber im Bereich der 
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie' 
im Telekommunikationssektor - zur Umsetzung 
der Sektorenrichtlinie - enthält (vgl. auch § 7 
Abs.2). 

Zu § 44: 

. § 44 enthält abschließend all jene nach der Liefer­
bzw. dei Bau-Koordinierungsric.:htlinie zulässigen 
Ausschlußkriterien hinsichtlich der Eignung von am 
Vergabeverfahren beteiligten Unternehmern. Inso­
fern präzisiert § 44 den gem1j.ß § 10 Abs. 1 
bestehenden Vergabegrundsatz, wonach Aufträge 
über Leistungen nur an befugte, leistungsfähige und 
zuverlässige Unternehmer zu vergeben sind. 

Einer Anregung des Datenschutzrates folgend ist 
bei Beurteilung der beruflichen Zuverlässigkeit von 
juristischen Personen, handelsrechtlichen Personen­
gesellschaften, eingetragenen Erwerbsgesellschaften 
oder Arbeitsgemeinschaften gemäß Abs. 1 Z 3 auf 
jene physischen Personen abzustellen, die in der 
Geschäftsführung tätig sind. 

Zu Abs. 1 Z 4 ist festzuhalten, daß hinsichtlich 
schwerer Verfehlungen im Rahmen der beruflichen 
Tätigkeit gemäß den EWR- bzw. EG-rechtlichen 
Vorgaben die N achweiserbringung durch den 
Unternehmer unzulässig, die schwere Verfehlung 
·vielmehr vom öffentlichen Auftraggeber nachweis­
lich festzustellen ist. Hinsichtlich derartiger Feststel­
lungen ist auf. die Ausführungen zu § 34 Abs.2 
hinzuweisen. Eine gewisse Erleichterung für den 
Auftraggeber bietet dabei jedoch die Regelungdes 
§ 10 Abs. 3, wonach der danach vom Unternehmer 
zu fordernde Nachweis primär an das Nichtvorlie­
gen von verwaltungsstrafrechtlichen Verurteilungen 
gemäß dem Ausländerbeschäftigungsgesetz ge:­
knüpft ist, wofür auch nach EWR- bzw. EG-Recht 
ein Nachweis vom Unternehmer verlangt werden 
kann. 

Nachweise hinsichtlich der beruflichen Befugnis 
ausländischer Unternehmer können gemäß Abs.2 
Z 1 bei den in Anhang III zu dem vorliegenden 
Gesetzesentwurf enthaltenen Berufsregistern ange­
fordert werden. 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß im Falle 
einer Erstreckung des Anwendungsbereiches des 
vorliegenden Gesetzesentwurfes auf Auftragsverga­
ben unterhalb der EWR- bzw. EG-rechtlichen 
Schwellenwerte gemäß § 8 anstelle der in § 44 
genannten Eignungskriterien jene der ÖNORM 
A 2050 für bindend zu erklären sind. 

Zu § 45: 

§ 45 enthält abschließend alle EWR- bzw. 
EG-rechtlich zulässigen Nachweise, welche von 

einem Unternehmer hinsichtlich semer Eignung 
verlangt werden können. 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist dazu zu 
bemerken, daß damit eine eigenständige Datener­
mittlung durch den Auftraggeber weitgehend 
hinfällig erscheint (vgl. diesbezüglich auch die 
Ausführungen zu § 34). Die Zurverfügungstellung 
entsprechender Daten durch die Bewerber oder 
Bieter selbst erscheint hingegen aus datenschutz­
rechtlicher Sicht unbedenklich. Sämtliche in § 45 
vorgesehenen Nachweise können grundsätzlich 
kumulativ verlangt werden. Besonders zu beachten 
ist freilich Abs.7, wonach Nachweise von Unter­
nehmern nur soweit gefordert werden dürfen, wie 
dies durch den Gegenstand des Auftrages gerecht­
fertigt ist. Dabei muß der Auftraggeber die 
berechtigten Interessen des Unternehmers zum 
Schutz seiner' technischen Betriebsgeheimnisse be­
rücksichtigen. Eine entsprechende Berücksichti­
gung dieses Grundsatzes wird gemäß § 88 Abs.2 
auch im Schlichtungsverfahren sowie gemäß dem im 
Verfahren vor dem Bundesvergabeamt anzuwen­
denden § 17 Abs. 3 A VG zu erfolgen haben. 

Zu § 46: 

§ 46 enthält Regelungen zur Umsetzung der für 
Liefer- und Bauaufträge gemeinsamen EWR- bzw. 
EG-rechtlichen Bekanntmachungsvorschriften. Be­
kanntmachungen sind dem Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemein­
schaften unter Verwendung der Muster in den 
Anhängen IV bis VII des vorliegenden Gesetzesent­
wurfes zu übermitteln. Die entsprechenden Be­
kanntmachungsverpflichtungen sind in § 52 Abs. 3 
und 4, in den §§ 55 und 56, in § 57 Abs. 2 und § 58 
Abs. 2 und 3 sowie in den §§ 60, 62 und 66 
enthalten. 

Entsprechende Durchführungsvorschriften, etwa 
im Hinblick auf die Kundmachung in der 
TED-Datenbank der Europäischen Gemeinschaf­
ten sowie hinsichtlich der Verwendung besonderer 
Formulare, sind gemäß Abs. 4 durch Verordnung 
der Bundesregierung zu erlassen. 

Um den Überblick über öffentliche Ausschrei­
bungen zu erleichtern und den weiten Verbreitungs­
grad der Wiener Zeitung . zu nutzen, sollen 
Bekanntmachungen durch die Bundesministerien als 
Auftraggeber zudem auch im Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung kundgemacht werden. 

Zu §§ 47,48: 

§§ 47 und 48 enthalten die sich aus der Liefer­
bzw. Bau-Koordinierungsrichtlinie ergebenden ge­
meinsamen; im Vergabeverfahren zu beachtenden 
materiell-rechtlichen Fristen. Besondere Fristbe­
stimmungen enthalten überdies die§§ 61 und 65 des 
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vorliegenden Gesetzesentwurfes. Ein dem § 61 
entsprechendes beschleunigtes Verfahren bei Vorin­
formation ist im Bereich der Lieferaufträge nicht 
vorgesehen. 

Zu § 49: 

Anders als bei der Berechnung verfahrensrechtli­
cher Fristen, wofür§ 49 Abs. 1 die entsprechenden 
Bestimmungen des A VG für anwendbar erklärt, 
enthalten die folgenden Absätze die sich aus der 
Verordnung (EWG, EURATOM) Nr. 1182/71 
vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln für die 
Fristen, Daten und Termine (ABI. Nr. L 124 vom 
8.6.1971, S 1) ergebenden, notwendigen Modifi­
kationen bei der Berechnung der materiell-rechtli­
chen Fristen im Vergabeverfahren. 

Zu § 50: 

Zusätzlich zu § 24 des vorliegenden Gesetzesent­
wurfes sind bei Vergabeverfahren über den EWR­
bzw. EG-Schwellenwerten besondere Ausschrei­
bungserfordernisse hinsichtlich der technischen 
Spezifikationen zu beachten, welche sich zum einen 
aus der Liefer-, zum anderen aus der Bau-Koordi­
nierungsrichtlinie ergeben. Diese besonderen Aus­
schreibungserfordernisse enthält § 50. Diesbezüg­
lich wird auf die Ausführungen zu den §§ 23 und 24 
sowie auf die Begriffsbestimmungen im § 9 Z 15 bi§ 
Z 20 verwiesen. 

Auf die Bestimmung in Abs. 6, wonach eine 
Angabe von Warenzeichen, Patenten oder Typen 
sowie eines bestirrimten Ursprungs mit dem Zusatz 
"oder gleichwertiger Art" dann zulässig ist, wenn 
der Auftragsgegenstand nicht auf andere Weise 
durch hinreichend genaue, allgemein verständliche 

- Bezeichnungen beschrieben werden kann, wird 
besonders hingewiesen. 

Zu § 51: 

§ 51 entspricht dem Art. 2 Abs. 3 der Liefer-Ko­
ordinierungsrichtlinie und enthält eine zwingend 
vorzusehende' Erweiterung des Diskriminierungs­
verbotes auf Einrichtungen, die diesem Verbot sonst 
nicht unterliegen würden, wenn sie eine Tätigkeit 
des öffentlichen Dienstleistungsbereichs auf Grund 
von Sonder- oder Alleinrechten ausüben. Die 
betreffende Gleichbehandlungsverpflichtung ist in 

. denselben Rechtsakt (insb. Bescheid oder Vertrag) 
aufzunehmen, der solche Sonder- oder Alleinrechte 
einräumt. 

Zu § 52: 

§ 52 enthält die - dem Art. 6 der Liefer-Koordi­
nierungsrichtlinie idF der Richtlinie 88/295/EWG 

des Rates vom 22. März 1988 (ABI. Nr. L 127 vom 
20.5.1988, S 1) entsprechenden - Kriterien für 
das bei Lieferaufträgen konkret zu wählende 
Vergabeverfahren. 

Hiebei wird der Grundsatz des offenen Verfah­
rens (§ 12) in Abs. 1 nochmals ausdrücklich 
wiederholt. Die Durchführung eines nicht offenen 
Verfahrens bzw. eines Verhandlungsverfahrens sind 
demnach. nur bei Vorliegen der in Abs. 3 bis 5 
genannten Voraussetzungen zulässig. . 

Die Regelung gilt nur für die Vergabe von 
Lieferaufträgen oberhalb der EWR- bzw. EG­
rechtlichen Schwellenwerte (vgl. § 2); im Falle einer 
Erstreckung des Anwendungsbereiches gemäß § 8 
sind hingegen die entsprechenden Bestimmungen 
der ÖNORM A 2050 für bindend zu erklären. 

Die Abs. 3, 4 und 6 enthalten besondere 
Bekanntmachungs- und Berichtspflichten. 

Zu § 53: 

§ 53 enthält in Umsetzung des Art. 8 der 
Liefer-Koordinierungsrichtlinie entsprechende 
Sonderbestimmungen für Ideenwettbewerbe und 
Alternativangebote. 

Zu §54: 

Dem Art. 25 Abs. 5 und 6 der Liefer-Koordinie­
rungsrichtlinie entsprechend ist bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 54 vor der Zuschlagsertei­
lung zwingend eine vertiefte Angebotsprüfung . 
gemäß § 36 durchzuführen. 

Zu § 55: 

Für die in Anlage 2 zu Anhang XVI des 
EWR-Abkommens genannten zentralen Beschaf­
fungsstellen des Bundes begründet Art. 9 Abs. 1 der 
Liefer-Koordinierungsrichtlinie in der Fassung der 
Richtlinie 881295/EWG des Rates vom 22. März 
1988 (ABI. Nr. L 127 vom 20.5. 1988, S 1) eine 
besondere Verpflichtung zu einer (unverbindlichen) 
Vorinformation über alle Lieferaufträge, die sie in 
den folgenden zwölf Monaten zur Vergabe bringen. 
Dem trägt die Regelung des § 55 Rechnung. 

Zu § 56: 

§ 56 enthält hinsichtlich vergebener Lieferauf­
träge besondere Bekanntmachungspflichten, welche 
sich aus Art. 9 Abs.3 der Liefer-Koordinierungs­
richtlinie in der Fassung der Richtlinie 
881295/EWG des Rates vom 22. März 1988 (ABI. 
Nr. L 127 vom 20. 5. 1988, S 1) ergeben. 

Zu §§ 57 und 58:. 

Gemäß Art. 5 Abs.4 der Bau-Koordinierungs­
richtlinie besteht bei der Vergabe von Bauaufträgen 
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hinsichtlich der Auswahl des offenen bzw. nicht 
offenen Verfahrens freie Wahlmöglichkeit. Demge­
genüber verankert § 57 Abs. 1 auch für die Vergabe 
von Bauaufträgen - der ÖNORM A 2050 und 
damit der österreichischen Rechtstradition entspre­
chend - den Grundsatz des offenen Verfahrens. 
Die Durchführung eines nicht offenen Verfahrens 
ist demnach nur unter den Voraussetzungen des 
§ 58 Abs. 1 zulässig, welche denen der ÖNORM 
A 2050 entsprechen (vgl. auch die Ausführungen zu 
§ 12). 

Die Voraussetzungen der Zulässigkeit des 
Verhandlungsverfahrens bei der Vergabe von 
Bauaufträgen sind - entsprechend Art. 5 Abs. 2 
und 3 der Bau-Koordinierungsrichtlinie - in den 
Abs. 3 urid 4 des § 58 geregelt. 

§ 57 Abs.2 sowie § 58 Abs.2 und 3 enthalten 
besondere Bekanntmachungs-, § 58 Abs.4 Z 1 
enthält eine besondere Berichtspflicht bei der 
Vergabe von Bauaufträgen. 

Zu §.59: 

Zu § 59 Abs. 1 und 2 ist auf die Ausführungen zu 
§ 54 zu verweisen. 

Abs. 3 enthält hinsichtlich des Vergabevermerks 
eine Sonderbestimmung zu § 40 des vorliegenden 
Gesetzesentwurfes. Im übrigen gilt aber auch für die 
Vergabe von Bauaufträgen das Bestbieterprinzip. 

Zu §§ 60 bis 62: 

Die §§ 60 und 62 enthalten die bei Bauaufträgen 
anzuwendenden Parallelbestimmungen zu §§ 55 
und 56 des vorliegenden Gesetzesentwurfes. Auf die 
dortigen Erläuterungen wird verwiesen. 

Zu § 61 wird auf die Ausführungen zu den §§ 47 
und 48 verwiesen. 

Zu §§ 63 bis 66: 

In der in den Anhang XVI des EWR-Abkommens 
übernommenen Fassung enthält die Bau-Koordinie­
rungsrichtlinie in den Art. 1 b, 12, 15 a und 15 b 
besondere Bestimmungen über Baukonzessionsver­
träge (zur Begriffsbestimmung vgl. § 1 Abs. 4 des 
vorliegenden Gesetzesentwurfes). Deren Umset­
zung dienen die §§ 63 bis 66 des vorliegenden 
Gesetzesentwurfes .. 

§ 63 enthält dabei eine' Sonderbestimmung über 
die Zu lässigkeit der Weitergabe von Aufträgen an 
Subunternehmer. Für diesen Fall sind gemäß § 64 
Abs. 1 besondere Bestimmungen in den Baukonzes­
sionsvertrag aufzunehmen. 

Die Abs.2 bis 4 des § 64 enthalten die. 
erforderlichen Begriffsumschreibungen für "ver~ 
bundene Unternehmen". 

§ 65 enthält besondere Fristbestimmungen ent­
sprechend Art. 15 a und Art. 15 b der Bau-Koordi­
nierungsrichtlinie. 

§ 66 enthält besondere Bekanntmachungsvor­
schriften für Auftraggeber, die eine Baukonzession 
zur Vergabe bringen wollen, sowie fvr Baukonzes­
sionäre, die selbst keine öffentlichen Auftraggeber 
(§ 6 Abs. 1) sind. Sie entsprechen dem Art. 12 Abs. 3 
und 4 der Bau-Koordinierungsrichtlinie. 

Zu § 67: 

Gemäß § 7 Abs. 2 des vorgeschlagenen Gesetzes­
entwurfes finden <;Iessen materielle vergaberechtli­
chen Bestimmungen im Bereich· der Wasser-, 
Energie- und Verkehrsversorgung sowie im T ele­
kommunikationssektor nur insoweit Anwendung, 
als sich dies aus dem vierten Hauptstück des 
3. Teiles ergibt. 

§ 67 Abs. 1 knüpft an die in § 6 des vorliegenden 
Gesetzesentwurfes' getroffene Unterscheidung in 
öffentliche und private Auftraggeber an und erklärt 
die Bestimmungen des vierten Hauptstückes des 
3. Teiles für öffentliche Auftraggeber insoweit - als 
lex specialis - für anwendbar, als diese eine 
Tätigkeit im Bereich der Sektoren ausüben. Für 
private Auftraggeber gelten - definitions gemäß 
(vgl. § 9 Abs. 2) - hinsichtlich aller dem sachlichen 
Anwendungsbereich des vorliegenden Gesetzesent­
wurfes unterliegenden Vergaben ausschließlich die 
Bestimmungen dieses Hauptstückes. 

Eine dem Art. 2 Abs. 2 bis 5 der Sektorenrichtlinie 
entsprechende Umschreibung dieser Sektoren ent­
halten die Abs. 2 bis 4 des § 67. Dessen Abs. 5 und 6 
enthalten besondere Begriffsbestimmungen des 
öffentlichen Telekommunikationsnetzes sowie der 
Telekommunikationsdienste. Im übrigen gelten -
auch im Sektorenbereich - die allgemeinen 
Begriffsbe~timmungen des § 9. 

Zu § 68: 

Diese Bestimmung setzt die Art. 6 bis 11 der 
Sektorenrichtlinie um, indem sie die für den 
Sektorenbereich besonders geltenden Ausnahmen 
vom Anwendungsbereich des. vorliegenden 
Gesetzesentwurfes festlegt. 

Zu § 69: 

§ 69 regelt ein für den Sektorenbereich - gemäß 
Art. 17 der Sektorenrichtlinie - speziell bestehen­
des System regelmäßiger Vorinformationen. . 

Die Muster für die gemäß Abs. 2 vorzunehmende 
Bekanntmachung sind im Anhang X zum vorliegen­
den Gesetzesentwurf enthalten. Gemäß § 71 Abs. 4 
ist dabei das gemäß § 46 Abs. 2 und 4 bestehende 
Verfahren zu beachten. 

972 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 65 von 71

www.parlament.gv.at



66 972 der Beilagen 

Zu § 70: 

Für Auftraggeber im Bereich der Sektoren besteht 
gemäß § 70 weitgehend Wahlfreiheit hinsichtlich 
des durchzuführenden Vergabeverfahrens. Sie kön­
nen grundsätzlich zwischen dem offenen, dem nicht 
offenen und pem Verhandlungsverfahren wählen, 
haben aber einen Aufruf zum Wettbewerb gemäß 
§ 71 durchzuführen. In den im Abs. 3 abschließend 
geregelten Fällen entfällt auch dieses Erfordernis. 

Für die Durchführung des jeweiligen Vergabe­
verfahrens sind ausschließlich die Bestimmungen 
des vierten Hauptstückes des 3. Teiles maßgebend. 
Jedenfalls zu beachten ist der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung gemäß § 10 Abs. 2. Besondere 
Bestimmungen über vertrauliche Informationen 
enthält Abs. 4 des § 70. Da im Bereich der Sektoren 
- auch für öffentliche Auftraggeber (§ 6 Abs. 1) -
die im 4. Teil enthaltenen Bestimmungen über den 
Rechtsschutz nicht Zur Anwendung gelangen (§ 7 
Abs.2), steHen diese Bestimmungen ausschließlich 
Sonderprivatrecht dar. Ihre Verletzung ist auf dem 
Zivilrechtswege geltend zu machen. 

Zu § 71: 

Ein Aufruf. zum" Wettbewerb kann auf drei 
verschiedene Arten erfolgen. Ein Aufruf Zum 
Wettbewerb durch eine regelmäßige Bekanntma­
chung ist nur bei (kumulativem) Vorliegen ,der in 
Abs. 2 genannten Voraussetzungen zulässig. Die zu 
verwendenden Bekanntmachungsmuster sind in den 
Anhängen VIII, IX und X Zum vorliegenden 
Gesetzesentwurf enthalten. 

Zu § 72: 

§ 72 enthält für den Sektorenbereich Sonderbe­
stimmungen gegenüber den §§ 13 bis 15 und 
modifiziert die §§ 47 und 48 des vorliegenden 
Gesetzesentwurfes. Für die Fristenberechnung gilt 
- auch im Sektorenbereich - § 49 (§ 72 Abs. 5). 

Zu § 73: 

Diese Bestimmung legt für den Sektorenbereich 
besondere Bestimmungen über die Ausschreibungs­
unterlagen fest. Hinsichtlich technischer Spezifika­
tionen gilt § 50 des vorliegenden Gesetzesentwurfes. 

Abs. 4 des § 73 stellt für den Sektorenbereich eine 
Sonderbestimmung hinsichtlich der Weitergabe der 
Leistungserbringung dar. 

Die Abs. 5 und 6 verankern für den Sektorenbe­
reich dem § 2Z Abs. 9 und 10 korrespondierende 
Regelungen hinsichtlich der Beachtung der am 
Ausführungsort bestehenden arbeits- und sozial­
rechtlichen Vorschriften. Auf die entsprechenden 
Ausführungen zu § 22 des vorliegenden Gesetzes­
entwurfes wird verwiesen. 

Zu § 74: 

§ j 4 enthält für Auftraggeber im Sektorenbereich 
eine gegenüber den Regelungen der §§ 16, 34, 44 . 
und 45 wesentliche Erleichterung, indem es diesen 
das in An. 24 der Sektorenrichtlinie vorgesehene 
"Präqualifikationsverfahren" ermöglicht. Wird von 
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, so ist das 
jeweilige Prüfsystem, unter Verwendung des in 
Anhang IX zum vorliegenden Gesetzesentwurf 
enthaltenen Musters, gemäß Abs.9 bekanntzu­
machen. Dabei ist das gemäß § 46 Abs. 2 und 4 
bestehende Verfahren zu beachten (§ 71 Abs.4). 

Zu § 75: 

§ 75 enthält Bestimmungen über die anzUwen­
denden Auswahlkriterien für Bewerber im nicht 
offenen Verfahren und im Verhandlungsverfahren, 
soferne ein Prüfsystem gemäß § 74 nicht eingerich­
tet ist. Andernfalls ist dieses maßgebend.(vgl. § 71 
Abs.3). 

Zu § 76: 

Eine weitere Besonderheit im Sektorenbereich 
stellt die - nur in diesem bestehende - freie Wahl 
zwischen Bestbieter- und Billigstbieterprinzip bei 
der Wahl des Angebotes für den Zuschlag dar. 

Für den Fall der Anwendung des Bestbieterprin­
zips enthalten die Abs. 2 und 3 Sonderbestimmun­
gen über die Ausschreibung einerseits sowie über die 
Zulässigkeit von Alternativangeboten andererseits. 

Abs. 4 enthält besondere Bestimmungen über eine 
im Sektorenbereich vorzunehmende vertiefte Ange­
botsprüfung. 

Abs. 5 statuiert für den Sektorenbereich eine 
besondere Verpflichtung zur Bekanntmachung 
vergebener Aufträge. Dafür ist das im Anhang XI 
zum vorliegenden Gesetzesentwurf enthaltene Mu­
ster zu verwenden. Die Regelung entspricht Art. 18 
der Sektorenrichtlinie. 

Zu § 77: 

Abs. 3 dieser Bestimmung enthält eine - § 97 des 
vorliegenden Gesetzesentwurfes korrespondierende 
- Verwaltungsstrafsanktion für den Fall der 
Verletzung der nach dem vierten Hauptstück des 
3. Teiles bestehenden Mitteilungspflichten gegen-. 
über der EFTA-Überwachungsbehörde, soweit eine 
solche zur Sicherung der Erfüllung der von 
Österreich übernommenen völkerrechtlichen Ver­
pflichtungen erforderlich ist. 

Zum 4. Teil: 

Bestimmungen, wie sie der 4. Teil des vorliegen­
den Gesetzesentwurfes betreffend den Rechtsschutz 
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in Vergabe angelegenheiten vorsieht, waren der 
österreichischen Rechtsordnung bisher vollkommen 
fremd. Im Hinblick darauf, daß Österreich 
völkerrechtlich, nämlich auf Grund der im Anhang 
XVI des EWR-Abkommens übernommenen 
Rechtsmittelrichtlinie, bloß zur Einführung e'ines 
Nachprüfungsverfahrens im Anwendungsbereich 
der EWR- bzw. EG-Vergaberichtlinien, also 
oberhalb der vorgesehenen Schwellenwerte, ver­
pflichtet ist, soll ein derartiges verfahrensrechtli<;hes 
Instrumentarium einstweilen von Gesetzes wegen 
nur für diesen Bereich vorgesehen werden. Für die 
öffentliche Auftragsvergabe unterhalb der in den 
EWR- bzw. EG-Richtlinien genannten Schwellen­
werte, also unterhalb der völkerrechtlich vorgegebe­
nen Grenze, kommt das im 4. Teil vorgesehene 
Sanktionsinstrumentarium erst im Falle der Erlas­
sung einer Erstreckungsverordming gemäß § 8 
Abs. 1 zur Anwendung. Keinesfalls sollen die 
Bestimmungen des 4. Teiles jedoch im Bereich der 
Sektoren (vgl. § 7 Abs. 2) Anwendung finden, 
solange nicht die im EG-Bereich geltende Richtlinie 
92113/EWG des Rates vom 25. Februar 1992 zur 
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvor­
schriften für die Anwendung der Gemeinschaftsvor­
schriften über die Auftragsvergabe durch Auftrag­
geber im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie im Telekommunika­
tionssektor (ABI. Nr. L 76 vom 23.3. 1992 -
Sektoren-Rechtsmittelrichtlinie) gemäß Art. 102 
und 103 des EWR-Abkommens in den Anwen­
dungsbereich dieses Abkommens übernommen 
worden ist. 

Von der ursprünglich, nämlich in dem zur 
Begutachtung versendeten Entwurf vorgesehenen 
Konzeption, das Nachprüfungsverfahren den ge­
mäß Art. 129b B-VG eingerichteten unabhängigen 
Verwaltungssenaten zu übertragen, wird im nun­
mehr vorliegenden Gesetzesentwurf im Hinblick 
auf verschiedentliche, im Gesetzesbegutachtungs­
verfahren vorgebrachte Bedenken, sowohl verfas­
sungsrechtlicher und verfassungspolitischer als auch 
verwaltungsökonomischer Art, Abstand genommen. 

Vielmehr wird an Stelle dessen ein Bundesverga­
beamt vorgesehen, das als "Art. 133 Z 4 B-VG-Be­
hörde" eingerichtet werden soll. 

Zu §§ 78, 79 und 80: 

Diese Bestimmungen regeln die Einrichtung einer 
Bundes-Vergabekontrollkommission und - eines 
Bundesvergabeamtes beim Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten sowie die Rechts­
steIlung ihrer Mitglieder. 

Beide Organe sollen interdisziplinär zusammen­
gesetzt sein, so daß ihre Mitglieder in der Lage sind, 
aus eigener Anschauung Vergabeprobleme unter 
den verschiedensten Aspekten des Vergabewesens 
beurteilen zu können. Wesentlich für die Bestellung 

soll jedenfalls eine ausreichende praktische Erfah­
rung ihrer Mitglieder sein. Bei der Bestellung der 
Mitglieder wird - abgesehen von der Bedacht­
nahme auf die Vorschläge der gesetzlichen 
Interessenvertretungen gemäß § 78 Abs.5 - vor' 
allem dafür zu sorgen sein, daß die einzelnen 
Ressorts der Bundesverwaltung im Hinblick auf die 
Zahl und den Umfang der von ihnen wahrzuneh~ 
menden Vergabefälle angemessen vertreten sind. 
Auf diese Weise soll sichergestellt werden, daß in 
j enen Vergabe angelegenheiten, die für einen 
bestimmten Ressortbereich spezifisch sind, diesen 
Organen einschlägig versierte Vertreter (zB bei 
Hochbauleistungen des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Angelegenheiten, Sektion Hochbau) 
angehören. § 78 Abs. 6 enthält überdies eine 
Unvereinbarkeitsbestimmung im Verhältnis zwi­
schen Bundes-Vergabekontrollkommission und 
Bundesvergabeamt. Die Funktion eines Mitgliedes 
der Bundes-Vergabekontrollkommission oder des 
Bundesvergabeamtes ist grundsätzlich ehrenamtlich 
und nebenberuflich auszuüben (vgl. § 80 Abs.3). 

Die Einrichtung der Bundes-Vergabekontroll­
kommission ist am Vorbild bestehender Vergabe­
kontrollkommissionen des Bundes und der Länder 
orientiert. Sie soll zusätzlich - im Hinblick auf 
diesbezügliche Anregungen im Begutachtungsver­
fahren - auch mit Schlichtungsfunktionen betraut 
werden. Ihren Äußerungen (Gutachten bzw. Emp­
fehlungen) kommr'im Hinblick auf ihren gutächtli­
chen Charakter keine Bindungswirkung für andere 
Organe zu. Unbeschadet dessen wird man freilich 
annehmen können, daß die Auseinandersetzung mit 
den Empfehlungen und Gutachten der Bundes-Ver­
gabekontrollkommission zu einer qualitativen Ver­
besserung der Vergabeentscheidungen führen wird 
und daß diesen Gutachten und Empfehlungen auch 
für zivilgerichtliche Verfahren Bedeutung zukom­
men wird. 

Für die im § 80 Abs. 1 normierte Weisungsfreiheit 
der Mitglieder der Bundes-Vergabekontrollkom­
mission ist die Erlassung einer Verfassungsbestim­
mung erforderlich. 

Demgegenüber ist das Bundesvergabeamt als 
Kollegi:ilbehörde im Sinne des Art. 133 Z 4 bzw. des 
Art. 20 Abs, 2 B~ VG eingerichtet (vgl. dazu die 
Ausführungen zum 4. Teil), Ihre Entscheidungen 
haben mit Bescheid zu ergehen (vgl. § 94 Abs. 1). Im 
Hinblick auf die Aufnahme des Bundesvergabeam­
tes in Art. II Abs. 2 lit. C EGVG (als Z 40a) - dies 
ist Inhalt des Entwurfes für ein Bundesgesetz, mit 
dem begleitende Bestimmungen zum Bundesverga­
begesetz erlassen werden (vgl. dazu die Ausführun­
gen unter Pkt. 9 des Allgemeinen Teiles dieser 
Erläuterungen) - wird diese Behörde bei den von 
ihr durchzuführenden Verfahren das AVG anzu­
wenden haben. Bei den gemäß § 78 Abs. 2 im 
Bedarfsfalle eingerichteten Außenstellen des Bun­
desvergabeamtes soll es sich um keine eigenständi-
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gen organisatorischen Einrichtungen oder Dienst­
stellen handeln. Mit Rücksicht auf das in Art. 102 
B-VG verankerte System der mittelbaren Bundes­
verwaltung bedarf aber die Ausübung der dem 
Bundesvergabeamt zugewiesenen Zuständigkeiten 
in erster und letzter Instanz der Erlassung einer 
Verfassungsbestimmung (vgl. VfSlg. 11 403/1987). 

§ 79 enthält taxativ j ene Voraussetzungen, unter 
denen ein Mitglied oder Ersatzmitglied der 
Bundes-Vergabekontrollkommission oder des Bun­
desvergabeamtes abberufen werden kann. 

Auf Grund des Umstandes, daß die vom 
Bundesvergabeamt zu entscheidenden Fälle "civil 
rights and obligations" betreffen, ist deren Einrich­
tung als "Tribunal" gemäß Art. 6 Abs. 1 EMRK 
erforderlich (vgl. dazu insbesondere die Entschei­
dung des EGMR 23. 4. 1987 im Rechtsfall Etd, 
ÖJZ 1988, 22). 

Zu § 81: 

§ 81 Abs. 1 regelt die Konstituierung der 
Bundes-V ergabekontrollkbmmission und des Bun­
desvergabeamtes. Gemäß Abs. 2 sind sowohl für die 
Bundes-Vergabekontrollkommission als auch für 
das Bundesvergabeamt Senate zu bilden. Bei der 
Bundes-Vergabekontrollkommission sind überdies 
besondere Schlichtungssenate (für ein Tätigwerden 
gemäß § 87 Abs. 1 Z 1) einzurichten. 

Gemäß Abs. 3.sollen auch den Senaten Mitglieder 
sowohl aus dem Kreise der Auftraggeber als auch 
aus dem Kreise der Auftragnehmer angehören. 
Senatsvorsitzender hat beim Bundesvergabeamt 
jeweils ein Mitglied aus dem Richterstande zu sein. 

Zu § 82: 

§ 82 enthält besondere Bestimmungen über die 
Befangenheit von Mitgliedern der Bundes-Vergabe­
kontrollkommission oder des Bundesvergabeamtes. 
Ein Ablehnungsrecht wird dadurch nicht begründet. 

Zu § 83: 

Beschlüsse der Bundes-V ergabekontrollkommis­
sion und des Bundesvergabeamtes sind mit Stim­
menmehrheit zu fassen, Stimmenthaltung ist unzu­
lässig. Die Sitzungen dieser Organe als solche sind 
grundsätzlich nicht öffentlich. Inwieweit jedoch das 
Verfahren vor dem Bundesvergabeamt öffentlich 
durchzuführen ist, richtet sich nach den diesbezügli­
chenBestimmungen des AVG. 

Die in Abs. 3 genannten Geschäftsordnungen 
werden jeweils von der Vollversammlung der 
Bundes-Vergabekontrollkommission bzw. des Bun­
desvergabeamtes zu erlassen sein. 

Zu § 84: 

Gemäß dieser Bestimmung haben die vergeben­
den Stellen - ebenso wie die beteiligten Unterneh-

mer - beiden Organen alle für die Erfüllung der 
ihnen obliegenden Aufgaben notwendigen Aus­
künfte zu erteilen und alle hiefür erforderlichen 
Unterlagen vorzulegen. Die Beachtung der auch in 
dem im Entwurf vorliegenden Bundesgesetz zahl­
reich verankerten Verschwiegenheitspflichten ist 
dabei vor allem aus datenschutzrechtlicher Sicht 
geboten. . 

Zu §§ 85 und 86: 

Der Personal~ und Sachaufwand beider Organe 
ist vom Bund zu tragen. Die ihren Mitgliedern 
gebührenden Vergütungen sind in § 80 Abs. 3 des 
irri Entwurf vorliegenden Gesetzes geregelt. 

§ 86 enthält eine besondere Kostenregelung 
hinsichtlich der Tätigkeiten der Bundes-Vergabe­
kontrollkommission. Hinsichtlich des Verfahrens 
vor dem. Bundesvergabeamt werden die entspre­
chenden Bestimmungen des A VG anzuwenden sein. 

Zu §§ 87 bis 90: 

Die Hauptaufgabe der Bundes-Vergabekontroll­
kommission wird zum einen die Durchführung des 
Schlichtungsverfahrens gemäß § 88 darstellen. Die 
Inanspruchnahme dieser Zuständigkeit der Burtdes­
Vergabekontrollkommission ist zwingende Voraus­
setzung für ein allfälliges Nachprüfungsverfahren 
(vgl. § 92 Abs.2 Z 1). Das Schlichtungsverfahren 
kann gemäß § 87 Abs. 2 . sowohl durch die 
vergebende Stelle als auch durch einen Bieter oder 
durch die jeweils in Betracht kommende Interessen­
vertretung in Anspruch genommen werden. 

Das Schlichtungsverfahren ist nur bis zum 
Zeitpunkt. des erfolgten Zuschlages zulässig. Dem­
gemäß muß ein Ersuchen um Schlich,tung so 
rechtzeitig eingebracht werden, daß es spätestens 
drei Wochen vor Ablauf der Zuschlagsfrist bei der 
Geschäftsführung einlangt (§ 87 Abs. 5). 

Das Schlichtungsverfahren selbst (§ 88) ist 
weitgehend formlos und bezweckt eine ehestmögli­
che Beilegung bestehender Meinungsverschieden~ 
heiten.Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird 
jedoch die Anwendung des § 17 Abs. 3 AVG zur 
Pflicht gemacht (§ 88 Abs. 2). 

Ist eine gütliche Einigungin~erhalb von zwei 
Wochen nicht absehbar, so hat der Schlichtungsse­
nat noch vor Ablauf der 14-Tage-Frist eine 
begründete Empfehlung darüber abzugeben, wie die 
der Meinungsverschiedenheit zugrundeliegende 
Rechtsvorschrift angewendet werden soll. Derarti­
gen Empfehlungen kommt als Beweismittel im 
Nachprüfungsverfahren (vgl. § 93 Abs. 1 sowie § 94 
Abs. 1) sowie bei der Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen (vgl. § 99 Abs. 1) bes.on­
dere Bedeutung zu. Eine gütliche Einigung liegt 
nicht vor, wenn sich ein Streitteil die Durchführung 
eines Nachprüfungsverfahrens vorbehält. 
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Als zweiter wichtiger Tätigkeitsqereich der 
Bundes-Vergabekontrollkommission ist jener der 
Erstellung von Gutachten über die Frage, welchem 
Bieter in einem Vergabeverfahren der Zuschlag zu 
erteilen ist, zu nennen (§ 87 Abs. 1 Z 2). Derartige 
Gutachten sind nur auf Ersuchen der vergebenden 
Stelle zulässig. Diese hat ihrem Ersuchen einen 
begründeten Vorschlag für die Zuschlagserteilung 
beizuschließen (§ 87 Abs. 3). Damit soll den im 
Begutachtungsverfahren geäußerten Befürchtungen 
hinsichtlich einer übermäßigen Gebrauchnahme von 
dieser Möglichkeit durch die vergebenden Stellen 
entge·gengewirkt werden (vgl. dazu auch die 
Ausführungen zu § 40). 

Der dritte Tätigkeitsbereich der Bundes-V erga­
bekontröllkommission (§ 87 Abs. 1 Z 3) verallge­
meinert die Gutachtenstätigkeit der beim Bundesmi­
nisterium für wirtschaftliche Angelegenheiten beste­
henden Vergabekontrollkommission gemäß 
Pkt. 2.1.2 deren Statuts. 

Die Gutachtenserstellung selbst hat gemäß § 89 
Abs. 1 unter Bedachtnahme auf die §§ 45 bis 53 
AVG zu erfolgen. Die Bundes~Vergabekontroll­
kommission hat ihr Gutachten längstens binnen drei 
Monaten nach ihrer Befassung zu erstatten oder 
aber spätestens zwei Monate nach ihrer Befassung 
eine Verständigung vorzunehmen, daß ein Gutach­
ten nicht erstellt wird (§ 89 Abs. 2 bis 4). Dadurch 
soll sichergestellt werden, daß sich Vergabeverfah­
ren nicht unnötig verzögern. 

Sowohl Gutachten als auch Empfehlungen der 
Bundes-Vergabekontrollkommission sind gemäß 
§ 90 - in einer besonderen Sammlung - zu 
veröffentlichen. Diese soll der Rechtssicherheit und 
der erleichterten Entscheidungsfindung in Vergabe­
sachen dienen. 

Zu § 91: 

§ 91 regelt die Zuständigkeit des Bundesvergabe­
amtes. 

Seine in Abs. 2 geregelte Befassung ist nur bis 
zum Zeitpunkt des erfolgten Zuschlages zulässig 
und entspricht im wesentlichen den EWR- bzw. 
EG-rechtlichen Vorgaben auf Grund der Rechts­
mittelrichtlinie. 

N ach erfolgtem Zuschlag ist das Bundesvergabe­
amt zur Überprüfung der B~stbieterermittlung(vgl. 
§ 40) zuständig. Ein entsprechender Antrag ist 
gemäß § 92 Abs. 3 spätestens zwei ·Wochen ab dem 
Zeitpunkt des erfolgten Zus~hlags zu stellen. Auf 
Antrag des Auftraggebers kann das Bundesvergabe­
amt zudem feststellen, ob auch bei Einhaltung der 
Bestimmungen des vorliegenden Gesetzesentwurfes 
oder der hiezu ergangenen Verordnungen ein 
bestimmter Bewerber oder Bieter den Zuschlag· 
nicht erhalten hätte. Einer derartigen Feststellung 
kommt besondere Bedeutung für einen allfälligen 

Schadenersatzprozeß zu (vgl. § 98 Abs. 2). Sie dient 
insbesondere auch der Entlastung der ordentlichen 
Gerichte in Vergabeangelegenheiten. 

Wesentlich für die Effektivität des Rechtsschutzes· 
in Vergabesachen ist die Bestimmung des Abs. 4, 
wonach das Bundesvergabeamt ein Nachprüfungs­
verfahren nur insoweit durchzuführen hat, als die 
Entscheidung, deren Rechtswidrigkeit behauptet 
wird, für den Ausgang des Vergabeverfahrens von 
wesentlichem Einfluß ist. Von wesentlichem Einfluß 
für den Ausgang des Vergabeverfahrens ist eine 
Entscheidung der vergebenden Stelle dann, wenn sie 
- bei rechtmäßigem Vorgehen - zur Zuschlagser­
teilung . an einen anderen Bieter bzw. Bewerber 
geführt hätte. Ist dies nicht der Fall, so ist ein Antrag 
auf Durchführung des Nachprüfungsverfahrens 
durch das Bundesvergabeamt a limine zurückzuwei­
sen. Diese Einschränkung ist EWR- bzw. EG-recht­
lich zulässig, da nur die Rechtswidrigkeit solcher 
Entscheidungen zu Wettbewerbsverzerrungen füh­
ren kann, deren Hintanhaltung Zweck des EWR­
bzw. EG-Rechts ist. Andererseits erscheint gerade 
aus EWR- bzw. EG-rechtlicher Sicht die Nachprü­
fung jeder Rechtswidrigkeit geboten, die geeignet 
ist, Wettbewerbsverzerrungen zu verursachen. In 
diesem Umfang werden daher als Maßstab für die 
Rechtswidrigkeitnicht nur die Bestimmungen des 3. 
Teiles, sondern auch jene des 2. Teiles heranzuzie­
hen sein. 

Zu § 92: 

Diese Bestimmung enthält weitere V oraussetzun­
gen für die Zulässigkeit der Durchführung eines 
Nachprüfungsverfahrens. Antragslegitimiert sind 
nur jene Unternehmer, die ein Interesse am 
Abschluß eines dem Anwendungsbereich des 
vorliegenden Gesetzesentwurfes unterliegenden 
Vertrages behaupten (können) und denen durch die 
behauptete Rechtswidrigkeit im Vergabeverfahren 
ein Schaden en"tstanden ist oder zu entstehen droht 
(Abs. 1). 

Abs. 2Z 3 enthält eine - im Hinblick auf die 
Effektivität des Vergabeverfahrens bewußt _. kurz 
bemessene Antragsfrist. 

Abs. 4 regelt den notwendigen Inhalt eines 
Antrags auf Durchführung des Nachprüfungsver­
fahrens. 

Gemäß Abs. 5 kommt dem Antrag auf Nachprü­
fung keine aufschiebende Wirkung für das Verga­
beverfahren zu. In diesem Zusammenhang ist 
jedoch auf die Möglichkeit einstweiliger Verfügun­
gen hinzuweisen. 

Zu § 93: 

Entsprechend den Bestimmungen der Rechtsmit­
telrichtlinie kann das Bundesvergabeamt im Nach-
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prüfungsverfahren auch einstweilige Verfügungen 
erlassen. Hiebei hat es auch auf die in derselben 
Sache ergangene Empfehlung des Schlichtungssena­
tes Bedacht zu nehmen. 

Abs. 3 enthält ein besonders zu beachtendes 
Abwägungsgebot. Gemäß Abs. 4 ist überdies auf 
den Grundsati der Verhältnismäßigkeit Bedacht zu 
nehmen. Eine allenfalls gemäß Abs. 5 erforderliche 
Si~herstellung wird durch Bescheid aufzutragen 
sem. 

Gemäß Abs. 7 kann eine einstweilige Verfügung 
- obgleich diese einen selbständigen V ollstrek­
kungstitel darstellt - wegen behaupteter Rechts­
widrigkeit nur zugleich mit einer gemäß § 94 
ergangenen Entscheidung des Bundesvergabeamtes 
angefochten werden. Eine derartige Anfechtung hat 
gemäß Art. 144 B-VG vor dem Verfassungsge­
richtshof zu erfolgen. Die Zuständigkeit des 
Verwaltungsgerichtshofes gegenüber Entscheidun­
gen des Bundesvergabeamtes ist hingegen gemäß 
Art. 133 Z 4 B-VG ausgeschlossen (vgl. auch § 78 
Abs. 1 letzter Satz). 

Auf die besondere Schadenersatzregelung des 
§ 99 wird hingewiesen. 

Zu § 94: 

Das Nachprüfungsverfahren vor dem Bundesver­
gabeamt endet mit Bescheid, durch den die 
Entscheidung eines Auftraggebers gegebenenfalls 
für nichtig erklärt wird. Damit wird dem Umstand 
Rechnung getragen, daß die einem Auftraggeber 
zuzurechnenden Entscheidungen der vergebenden 
Stellen Akte darstellen, welche ausschließlich 
zivilrechtlich zu beurteilen sind. 

Wurde ein Nachprüfungsverfahren gemäß § 91 
Abs. 2 fristgerecht anhängig gemacht, ist aber 
mittlerweile in dem zugrundeliegenden Vergabever­
fahren der Zuschlag erfolgt, so erschöpft sich die 
Entscheidung des Bundesvergabeamtes in der 
Feststellung des V orliegens oder Nichtvorliegens 
des behaupü:ten Rech~sverstoßes (Abs. 3). 

Zu § 95: 

Abs. 1 und 2 enthalten für das Nachprüfungsver­
fahren besondere Entscheidungsfristen. Die Erhe­
bung einer Säumnisbeschwerde an den Verwal­
tungsgerichtshof ist freilich gemäß Art. 133 Z 4 
B-VG ausgeschlossen. 

Wegen der mit mutwilligen Verzögerungen des 
Vergabeverfahrens verbundenen hohen wirtschaftli­
chen Kosten sieht Abs. 3 eine entsprechende 
Anhebung der Höchstgrenze für Mutwillensstrafen 
gemäß § 35 A VG vor. Die Festlegung einer 
absoluten Höchstgrenze nimmt auf die Judikatur 
des Verfassungsgerichtshofes (VfGH 27.9. 1989, 

G 6/89-15 u.a.) zum verfassungsrechtlich zulässi­
gen Höchstmaß für Verwaltungsstrafen Bedacht. 

Zu §§ 96 und 97: 

§ 96 dient zur Umsetzung des in der Rechtsmit­
telrichtlinie vorgesehenen Korrekturmechanismus. 

Für Auftraggeber, deren Organe nicht weisung~­
gebunden sind, bedarf es zur Durchsetzung der 
danach bestehenden Auskunftspflichten einer eige­
nen Strafbestimmung in § 97. Als Kompetenzgrund­
lage hiefür kann Art. 10 Abs. 1 Z 2 B-VG angesehen 
werden (vgl. auch die Ausführungen zu § 77). 

Zu §§ 98 und 99: 

Diese beiden Bestimmungen enthalten besondere 
Regelungen hinsichtlich des Schadenersatzes. Bei 
schuldhafter Verletzung des vorliegenden Gesetzesc 
entwurfes soll ein zu Unrecht übergangener Bieter 
einen gerichtlich geltend zu machenden Anspruch 
auf Ersatz der Kosten der Angebotsstellung und der 

. durch die Teilnahme am Vergabeverfahren entstan­
denen sonstigen Kosten, nicht aber des entgangenen 
Gewinns, besitzen. Als "übergangener Bieter oder 
Bewerber" ist jener anzusehen, der gemäß § 40 
Bestbieter wäre, aber durch eine Verletzung des im 
Entwurf vorliegenden Gesetzes den Zuschlag nicht 
erhalten hat. 

Diese schwierige Frage zu entscheiden obliegt 
gemäß § 91 Abs. 3 dem Bundesvergabeamt. Auf die 
damit im Zusammenhang stehenden Bestimmungen 
des § 102 Abs. 2 und 3 wird verwiesen. 

§ 99 enthält eine besondere Schadenersatzpflicht 
im Falle ungerechtfertigter Inanspruchnahme von 
einstweiligen Verfügungen im N achprüfungsver­
fahren. Da eine entsprechende Regelung im 
Begutachtungsverfahren auf der einen Seite als 
rechtschutzfeindlich kritisiert, auf der anderen Seite 
aber zur Mißbrauchsvorbeugung für erforderlich 
gehalten wurde, wurde sie mit entsprechenden 
Einschränkungen in den vorliegenden Gesetzesent­
wurf aufgenommen. 

Zu § 100: 

Die Regelung enthält ein besonderes Rücktritts­
recht des Auftraggebers und geht auf ein Gutachten 
der Kommission zur Erstattung von Vorschlägen 
für den verstärkten Schutz vor Mißbräuchen bei der 
Vergabe und Durchführung öffentlicher Aufträge 
zurück, das der Regierungsvorlage eines Vergabe­
gesetzes aus dem Jahre 1982 zugrunde lag. 

Zu § 101: 

Soweit die §§ 99 und 100 keine besonderen 
Vorschriften enthalten, gelten die allgemeinen 
Vorschriften des Zivilrechtes. 
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Zu §102: 

Einer Anregung des Bundesministeriums für 
Justiz fölgend werden Schadenersatzklagen in 
Vergabesachen bei den Gerichtshöfen erster Instanz 
konzentriert, wobei Abs. 1 besondere Regelungen 
über die örtliche Zuständigkeit enthält. 

Die zwingende Durchführung eines Feststel­
lungsverfahrens vor dem Bundesvergabeamt gemäß 
§ 91 Abs. 3 als Voraussetzung für die Zulässigkeit 
einer Schadenersatzklage soll - ebenfalls einer 
Anregung des Bundesministeriums für Justiz ent­
sprechend - einer übermäßigen Arbeitsbelastung 
der Gerichte vorbeugen (vgl. diesbezüglich auch die 
Regelung des § 98 Abs. 2). 

Abs. 3 ist der Regelung des § 11 des Amtshaf­
tungsgesetzes nachgebildet. Sie soll aber auch 
gerade einen Ausgleich dafür bieten, daß eine 
Bescheidanfechtung der Parteien vor dem Veiwal­
tungsgerichtshof ausgeschlossen ist. Die in Art. 89 
Abs. 2 bis 4 B-VG festgelegten Verpflichtungen der 
Gerichte bleiben freilich unberührt. 

Zum 5. Teil (§§ 103 bis 108): 

-~ Der 5. Teil enthält die erforderlichen Schluß- und 
Übergangsbestimmungen. Das Inkrafttreten des 
vorgesehenen Bundesgesetzes ist - im Hinblick auf 
die Umsetzung von EWR-Recht - an das 
Inkrafttreten des EWR-Abkommens gekoppelt .. 

DieVerfassungsbestimmung des § 103 Abs.2 
korrespondiert den darin genannten Verfassungsbe­
stimmungen des vorliegenden Gesetzesentwurfes. 

Für im Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorlie-. 
gen den Gesetzesentwurfes bereits ausgeschriebene 

'Leistungen soll das vorgesehene Bundesgeseti nicht 
zur Anwendung kommen. 

Zu § 107 ist folgendes zu bemerken: 

§ 2 Abs.3 des Staatsdruckereigesetzes sieht für 
die in § 2 Abs. 1 leg: ci!. genannten Produkte für 
Bundesorgane eine Verpflichtung zur Betrauung 
der Österreichischen Staatsdruckerei mit Druckauf­
trägen vor. Die im § 2 Abs. 1 Z 1 bis 4 des 
Staatsdruckereigesetzes angeführten Tatbestände 
zeichnen sich durch ein besonderes Naheverhältnis 
zur hoheitlichen Staatstätigkeit aus und entsprechen 
überwiegend besonderen öffentlichen Interessen der 
Geheimhaltung und Sicherheit (Z 1), der Publizität 
(2 2, vgl. auch Art. 49 B-VG), der Vollständigkeit 
und Authentizität(Z 3). Da diese Tätigkeiten somit 
im öffentlichen Interesse und nicht zu Erwerbs­
zwecken ausgeübt werden, unterliegen sie nicht den 
integrationsrechtlichen Wettbewerbsregelungen im 
Sinne des Art. 59 des EWR-Abkommens bzw. des 
Art. 90 EWG-V. Auf die gleichartigen Regelungen 
für das Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
EG wird hingewiesen (ABI. 1969 L 13/19 idF 
ABI. 1980 L 107/44). 

Zu den Anhängen I bis XI: 

Hinsichtlich der Anhänge wird auf die Ausfüh­
rungen zu den jeweiligen materiellen Bestimmungen 
verwiesen. 
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